
für 

Rechtswissenschaft 
herausgegeben 

von der juristischen Faeultiit 

der 

Universität Aarpat. 

Zweiter Jahrgang. 

Hef t  3 .  

Dorpat. 

V e r l a g  v o n  C .  M a t t i e s e n .  

1870. 



Zeitschrift 
für 

Rechtswissenschaft 
herausgegeben 

von der juristischen Faenltät 

der 

Universität Dirpat. 

Zweiter Jahrgang. 

.\'V 

"*• ' florpät. 

Verlag von C. Matt iesen. 

1870. 



In» Namen der juristischen Facultät der Universität Dorpat heraus-
gegeben. 

Dorpat, den 24. October 1870. 
C. v. Rummel, 

b. Z. Decan. 

&J-A 

, Tartu Ülikooü 

' Raamatukogu 

34*65" 



I n h a l t .  
Seite 

I. Ueber den Gegenstand der Conventionalstrafe. Vom Secretär 
des Mitauschen Raths Cand. juris 3f. Sdjiemanit. ... 3 

II. Zur Geschichte des livländischen Criminalprocesses während der 

Periode der sdjwedisdjm Herrschaft. Vom Cand. juris I. C. 

Schwartz in Riga 29 
III. Präjudicien der Rigasd)en Stadtgerichte aus dem Gebiete des 

Civil- und des Handelsrechts. Vom Assessor V. Zwingmann 
in Riga 81 

IV. Zur Geschichte des livländischen Criminalprocesses während der 

Periode der schwedisd)en Herrschaft. Vom Cand. juris I. C. 

Schwartz in Riga. (Schluß.) 99 
V. Die Wirkung der erfüllten Resolutivbedingung auf Red)tsgeschäste 

unter Lebenden, nach dem Privatredjte Liv-, Csth- und Kurlands. 
Vom Universität?-Syndicus Mag. C. Erdmann in Dorpat. 134 

VI. Präjudicien der Rigaschen Stadtgerichte aus dem Gebiete des 

Civil- und des Handelsred)ts. Vom Assessor V. Zwingmann 
in Riga. (Fortsetzung.) 195 

VII. Ueber das Astergrundzinsverhältniß nach städtischem, nament­
lich RevalschemRechte. VomObersecretaireMag.SB.Greiffeit-
Hagen in Reval 215 

VIII. Präjudicien der Rigaschen Stadtgerichte aus dem Gebiete des 
Civil-und des Handelsrechts. Vom Assessor V. Zwingmann 
in Riga. (Fortsetzung.) 227 



VII. 

lieber das Astergrundzinsverhältniß nach städti­
schem, namentlich Revalschem Rechte. 

Tie Beantwortung der praktisch wichtigen und schon seit 
längerer Zeit genügender Klärung und Feststellung äußerst be-
dürftigen Frage nach der rechtlichen Natur und Beschaffenheit 
desjenigen Verhältnisses, welches in den Städten der Ostsee-
Provinzen durch die grundzinsliche Erwerbung bereits grund-
zinslich conferirter namentlich publique? Stadtplätze geschaffen 
worden und welches füglich mit dem Namen „Aftergrundzins-
verhältniß" bezeichnet werden kann, erfordert eine vorgängige hi-
storische Untersuchung über die Gestaltung des primären Grund-
zinsrechts und eine Feststellung seines gegenwärtigen Inhalts. 

Tie Acten und Protocotte des Revalfchen Raths, so weit 
ich sie nach den Auszügen in Harpe's Repertorium *) habe 
vergleichen können, ergeben darüber Folgendes. In der ältesten 
vom Repertorium berücksichtigten Zeit wird zwischen Begebung 
von Plätzen auf Erbgrundzinsrecht, zwischen Conferirung der-
selben aus Lebzeiten und zwischen ihrer bloßen Vermiethung 
ein Unterschied gemacht. Dieser Unterschied schwindet jedoch 
immer mehr und mehr. Grundgeld, Grundmiethe und Grund­

*) Eine registerartige Sammlung von Erkenntnissen und Verfügungen 
des Revalschen Raths aus dem Anfange dieses Jahrhunderts. 

* 
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zins treten seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts als völlig 
promiscue gebrauchte Ausdrücke entgegen, wobei die besondere 
Qualifikation der Erblichkeit des Grundzinsverhältnisses nur 
selten erwähnt wird. Die Grundzinscontracte aus dem An-
fange unseres Jahrhunderts dociunentiren vollends ein Auf-
geben jeder Unterscheidung der bez. Rechtsbegriffe. Und wenn 
Harpe im 3. Bande seines Repertoriums vor der Verwechs-
lung von Grundmiethe und Erbgrundzinsrecht ausdrücklich warnt, 
so macht er sich andererseits nicht nur selbst dieses Fehlers schul-
big, sondern kann auch nur für eine ganz vereinzelte Stimme 
angesehen werden, die weder bei den Zeitgenossen noch später 
Verständniß und Nachfolge gefunden zu haben scheint. Wenig-
stens habe ich keine Contractsforrn aus den ersten Decennien 
unseres Jahrhunderts finden können, welche auch nur eine leise 
Anbeutung stattgehabten Unterschiebes zwischen ben hier maß-
gebenden Rechtsbegriffen enthielte. Die meisten Contracte 
tragen vielmehr eine fast geflissentlich aussehende Vermischung 
dieser Begriffe zur Schau. So bezeichnet z. B. ein Grund-
contract vom Jahre 1835 sich selbst im Eingange als Grund-
zins-Mieth-Contract, spricht dann im Isten Punkte von einem 
bloßen Vermiethen ohne jedoch die Dauer der Miethzeit anzu-
geben und räumt endlich im 2. Punkte der Mietherin ein Ver-
äußerungsrecht ein. Ein anderer Contract vom Jahre 1842 
nennt sich Grund - Miethcontract, spricht durchweg nur von 
Miethe, Miethgeld und Miethjahr, limitirt aber schließlich die 
Miethzeit doch nicht, indem er vielmehr von einem gleichsam 
selbstverständlichen Uebergange des Mißverhältnisses auf die 
Erben des Miethers spricht. Seit dem Jahre 1845 taucht ein 
neues Schema auf (die Schemata scheinen nach den Anschauun-
gen der jeweiligen Glieder der Stadt-Cassa gewechselt zu haben), 
das in so fern von größerer Bebeutung ist, als es zuerst jebe 
Spur eines Miethcharakters aus bem Grundzinscontracte ent­
fernt hat. Der Contract selbst wirb hier als Grnndcontract 
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eingeführt, die Stadt als Grundeigenthümerin, der Nutznießer 
als Grundbesitzer bezeichnet. Mit Ausnahme einer Modifica-
tion, welche das Aftergrundzinsverhältniß betrifft und weiter 
unten erwähnt werden soll, haben die späteren Schemata und 
namentlich auch das neueste, zur Zeit noch in Anwendung ste-
hende, Inhalt und Form des Grundzinscontractes von 1845 
beibehalten. 

Als Ergebniß dieser EntWickelung oder wohl richtiger die-
ses unklaren Hin- und Hertappens ist demnach zu bezeichnen, 
daß der Unterschied zwischen Erbgrundzinsrecht und einem zeit-
lich limitirten Grundzinsverhältnisse (also Grundzins aus 
Lebenszeit nnd Grundmiethe) — von dem es immerhin dahin 
gestellt bleiben mag, mit wie viel Klarheit und Confequenz 
er ursprünglich und überhaupt jemals durchgeführt worden — 
jetzt vollständig geschwunden ist und daß zur Zeit nur ein 
einziges nnd zwar das Erbgrnndzinsverhältniß existirt. Die 
wenigen noch gültigen Contracte aus dem Ende des vorigen 
und dem Anfange dieses Jahrhunderts, welche, wie oben 
erwähnt, neben Bestimmungen und Bezeichnungen, welche aus 
den Erbgrundzins hinweisen, Stipulationen grundmieth liehen 
Charakters enthalten, müssen jetzt, und zwar auch im Einklänge 
mit einer entsprechenden allgemeinen Auffassung und gerichtlichen 
Praxis, für Er b g ru n d z in s c o n t r a c te gelten, so daß die Anmer-
kuug zum Art. 1324 des dritten Theiles unseres Provincialrechts, 
welche an die Unterscheidung zwischen dem Grundzinsrechte 
und dem Pacht- und Miethverhältnisse erinnert, für Reval zur 
Zeit wenigstens nur eine geringe praktische Bedeutung hat. 

Nach Feststellung der Thatsache, daß gegenwärtig wenig-
stens in Reval für die in den Privatbesitz übergebenen publiquen 
Stadtplätze nur das Erbgrundzinsverhältniß maßgebend ist, 
wäre weiter zu Prüfen, welchen Inhalt dieses Verhältniß nach 
Ausweis der betreffenden Contracte habe und wie es sich zu den 
dessallsigen Bestimmungen des Gesetzes verhalte. 
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Das Schema für die städtischen Grundzinscontracte (wie 
gesagt, aus der Mitte der vierziger Jahre) bezeichnet am Ein­
gange die Stadt als Eigenthümerin, die Nutznießer als Grund-
besitzet, den Contract selbst als Grundzinscontract. — Im § 1 
wird dem Nutznießer das Recht zugestanden, den Platz in jeder 
rechtlichen Weife zu besitzen und zu benutzen, sofern das Gesetz 
und der Contract dem nicht entgegenstehen. § 2 stipulirt die 
Größe und den Zahlungstermin des Grundzinses. § 3 normirt 
den Executionsmodus für den Fall ausbleibender Zahlung nnd 
nimmt zunächst die Execution in's bewegliche Vermögen, sodann 
aber die öffentliche Versteigerung des Grundzinsplatzes in Aus-
ficht, mit dem nicht näher erläuterten Znsatz, daß diese Ver-
steigerung „nach Grundzinsrecht" stattzufinden habe. In 8 4 
ist ausgesprochen, daß der Grundbesitzer alle Lasten und Ab-
gaben zu tragen verpflichtet sei und daß er nicht nur persön-
lich, sondern auch mit dem vollen Werthe seines Besitzrechtes 
und mit allen auf dem Platze befindlichen Gebäuden und An-
lagen hierfür zu haften habe. Nach § 5 ist der Besitzer nicht 
befugt, ohne Einwilligung der Grundeigenthümerin Servituten 
zu bestellen. Der § 6 gewährleistet dem Grundzinsmann den 
Uebergang seiner Rechte auf die Erben nnd räumt ihm auch 
die Befugniß ein, seine Rechte ganz oder theilweise intev vivos 
auf Andere zu übertragen; bei einer theilweisen Uebertragung 
jedoch nur unter Vorbehalt der vermöge des Contracts auf dem 
ganzen Platze ruhenden Verbindlichkeiten. Jedoch ist nach § 7 
bei jeder Besitzverändernng der neue Acquirent verbunden, hier-
von der Stadt-Casse Anzeige zu machen und mit ihr einen 
neuen Grundzinscontract abzuschließen; so lange dies nicht 
geschehen, haftet der frühere Grundzinsmann. Und zwar darf 
nach § 8 der mit dem neuen Acquirenten abzuschließende Con-
tract nichts anderes und mehreres enthalten, als früher festge-
setzt worden, es sei denn, daß der neue Acquirent ausdrücklich 
darin willigt oder der Rath es bestimmt. Nach § 9 haben 
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die Erben oder sonstigen Acquirenten, so lange sie keinen 
Grnndcontract abgeschlossen haben, gegen die Stadt gar keine 
Rechte. Wird dieser Contractsabschluß länger als ein Jahr 
verzögert, so kann der Platz versteigert werden. 

Abweichend von dieser Contractssorm bestimmt das nächst 
jüngste Schema (gleichfalls aus dem Jahre 1845), daß bei 
einer Verpfändung ohne Besitzübertragung, desgleichen bei bloßer 
Vermietung oder nur theilweiser Veräußerung des Besitzrechts 
von Seiten des Grundzinsmannes eine Anzeige darüber nicht 
erforderlich sei. Der darauf bez. Passus im § 7 des Contracts 
ist in dem neuesten Schema fortgefallen. 

Vergleichen wir nun mit obigen Bestimmungen des gegen-
wärtig in Reval gebräuchlichen Grundzinscontractes die Nor-
men, die das Provincialrecht in dem Titel über den Grund-
oder Erbzins enthält, so ergiebt sich eine mangelnde Ueber-
einstimmung zwischen Gesetz und üblicher Form in folgenden 
Punkten: 

1) Nach dem Provincialrechte (Art. 1328) ist jede Ver­
äußerung des Grundzinsrechtes in die Hypothekenbücher einzu-
tragen, was weder die mehrerwähnte Contractssorm verlangt, 
noch in der Praxis beobachtet wird; 

2) Der Art. 1331 des Provinzialrechts gestattet eine Ver-
steigerung des zinspflichtigen Grundstücks erst in dem Falle, 
wenn die Zinszahlung im Lause von drei aus einander folgen-
den Jahren unterlassen wurde; nach dem Contracts-Schema 
ist dagegen der öffentliche Verkauf schon dann zulässig, wenn 
die wegen irgend eines Zinsrückstandes verfügte Exeeution ins 
bewegliche Vermögen erfolglos war. 

3) Das Contracts-Schema kennt als zureichende Gründe 
für die Erhöhung des Grundzinses die Einwilligung des Acqui-
reuten und die Bestimmung des Raths, während das Provin-
cialrecht (Art. 1333) der letzteren keinen Raum gewährt, dage-
gen eine solche Erhöhung auch dann zuläßt, wenn sie bei Be­
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gründung des Verhältnisses ausdrücklich vorbehalten war. 
4) Das Provincialrecht (Art. 1327) erkennt ein Vor­

kaufsrecht des Zinsherrn an, dessen das Contracts-Schema so 
wenig Erwähnung thut als es praktisch zur Ausübung kommt. 

Diese Inkongruenzen zwischen Gesetz und Praxis sind 
für die Beurtheilung der rechtlichen Natur und Beschaffenheit 
des Aftergrundzinsverhältnisses, der wir uns jetzt, nach 
Feststellung des Inhalts des primären Grundzinsrechts, zuzu-
wenden haben, nicht ohne Bedeutimg. 

Bei der Veräußerung grundzinslich conferirter Plätze sind 
vor Allem folgende Modalitäten zu unterscheiden: 

1) Der Grundzinsmann alienirt den ihm conserirten Platz 
vollständig, ohne einen realen Theil oder ein Nutzungsrecht für 
sich zurückzubehalten. Mit dieser Veräußerung tritt er aus 
jedem grundzinslichen Nexus heraus. 

2) Der Grundzinsmann alienirt den ganzen ihm confe-
rirten Platz, ohne dabei aus dem Nexus zum Grundeigenthü? 
mer herauszutreten. Meistenteils bezieht der erste Erwerber 
in solchem Falle von dem zweiten Erwerber einen höheren 
Grundzins, als er selbst seinem Obereigenthümer zu zahlen 
fortfährt. 

3) Der Grundzinsmann alienirt nur einen Theil des ihm 
eonferirten Platzes, während er den Rest für sich behält. Auch 
hier pflegt der neue Erwerber einen höheren Zins zu zahlen, 
während der Veräußerer in seinem bisherigen Verhältnisse zum 
Obereigenthümer verbleibt, ihm also namentlich den bisherigen 
Preis sür das Ganze zu zahlen fortfährt. 

Von diesen drei Modalitäten sind nur die beiden letz-
ten als Astergrundzinsverhältnisse zu bezeichnen und rück-
sichtlich ihrer besondern rechtlichen Natur weiterer Erörterung 
zu unterziehen. 

Und zwar wäre hier zunächst die Frage zu beantworten, 
wie sich das Aftergrundzinsverhältniß zu den Normen und 
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Satzungen des geschriebenen und des Gewohnheitsrechts über-
Haupt verhält, ob es in der Form, wie die hiesige Praxis es 
uns bietet, dem Rechte gegenüber zulässig und haltbar ist. 

Auffallenderweise ist in dem dritten Bande des Provin-
zialrechts das in Rede stehende Verhältniß mit keinem Worte 
erwähnt und ein Gleiches gilt auch von v. Bunge's Lehr-
buche. Es ist dies um so auffallender, als der verehrte Rechts-
lehret und Codisicator gerade in Reval Gelegenheit genug ge-
habt hat, von der Existenz des fraglichen Instituts Notiz zu 
nehmen. Entbehrt es nun deshalb — müssen wir uns fragen — 
in unserem positiven Rechte einer ausreichenden Grundlage? 
Durchaus nicht! Wir haben sie vielmehr in derselben Bestim-
mnng zu suchen, welche die Veräußerung des Grundzinsrechtes 
überhaupt zuläßt, d. h. in Art. 1327 des Provinzialrechts. 
Gestattet nämlich — so müssen wir in Übereinstimmung mit 
einem dessalls von dem erwähnten Rechtslehrer abgegebenen 
Gutachten sagen — das Gesetz dem Zinsmanne die Veräuße-
rung des ganzen Grundzinsrechtes, so kann ihm auch die 
theil weise Veräußerung dieses Rechtes nicht entzogen sein. 
Nichts Anderes aber als eine solche theilweise Veräußerung 
ist die Eonstituirung des Aftergrundzinsverhältnisses, mag man 
nun an die erste der von uns genannten Modalitäten, nach 
welcher das ganze Grundstück einem zweiten Zinsmanne abge-
treten wird, oder an die zweite denken, wo der erste Erwerber 
im Besitze eines Theiles des Grundstücks verbleibt. 

An diese Existenzfrage unseres Instituts reihen sich einige 
weitere an, deren Beantwortung die Hauptzüge desselben nnd 
feine Stellung im Systeme des Grundzinsrechts näher bestim-
meit, nämlich: 

1) wird das Verhältniß des ersten Grundzinsmannes 
zum Eigenthümer durch den Hinzutritt des zweiten alternirt? 

2) bedarf die Eingehung eines solchen Verhältnisses der 
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Genehmigung des Grundeigenthümers oder genügt eine bloße 
an ihn darüber zu machende Anzeige? 

3) ist die Forderung des Gesetzes, daß es zur Vollgül-
tigkeit einer grundzinslichen Veräußerung ihrer Eintragung in 
die Hypothekenbücher bedarf, auch aus den Aftergrundzins aus-
zudehnen? und 

4) kann es dem ersten Erwerber gestattet sein, den Grnnd-
zins bei der von ihm vorgenommenen theilweisen Veräußerung 
zu erhöhen? 

Die erste Frage ist unzweifelhaft zu verneinen. Der 
erste Grundzinsmann beabsichtigt ja keineswegs sein Verhält-
niß zum Eigentümer aufzugeben, er erkennt vielmehr seine 
frühere Zahlungsverbindlichkeit ihrem ganzen Umfange nach an 
und bewirkt durch diese fortgesetzte Zahlung, daß das Haupt-
moment seines kontraktlichen Verhältnisses zum Eigentümer 
ausrecht erhalten wird. 

Hinsichtlich der zweiten Frage ist es in gleicher Weise 
in Abrede zu stellen, daß der erste Erwerber bei Bestellung 
eines Aftergrundzinses dazu die Genehmigung des Eigen-
thümers einzuholen habe. Denn steht diesem — wie es in 
Art. 1327 des Provincialrechts ausdrücklich heißt — in Ver-
änßernngsfällen nicht das Recht zu, diese zu hindern, so muß 
ihm auch dieses Recht abgesprochen werden, wo nur ei l te thei l-
weise Veräußerung vorliegt. Dagegen hat der erste Erwerber 
in Gemäßheit desselben Artikels seinem dominus directus in 
allen Fällen der Veräußerung, also auch in dem unsrigen, 
eine Anzeige davon zu machen. 

Die dritte Frage ist — und dies zwar im Gegensatz 
zur bisherigen Praxis — zu bejahen. Jede Veräußerung 
des Gruudzinsrechtes von Seiten des Grundzinsmannes muß 
gemäß Art. 1328 in die Gerichts- und Hypothekenbücher ans 
den Namen des Erwerbers eingetragen werden und so wenig 
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wie bei der zweiten liegt bei dieser Frage ein Grund vor, die 
teilweise Veräußerung anders als die Veräußerung des ganzen 
Jmmobils zu beurtheilen. Der bisherige Gerichtsgebrauch und 
die Praxis haben sich, wie gesagt, zu den beiden letzten Fragen 
anders gestellt. Die Notirung in den Hypothekenbüchern ist 
niemals als ein wesentliches Ersorderniß verlangt worden, 
sondern sie hat nur stattgefunden, so oft bei Gelegenheit der 
Corroboration auf dem Grundzinsstücke belegener Baulichkeiten 
auch die Veränderung des Grundzinsverhältnisses zur Sprache 
gekommen ist. Zu dem Ersorderniß einer bei jeder Verände-
rung dem Eigentümer darüber zu machenden Anzeige hat sich, 
wie wir gesehen, die Stadt-Casse als Hanptrepräsentantin des 
grundzinslich zu vergebenen Landes sehr schwankend gestellt. 
In den früheren Contracts-Schematen wurde bei der theilwei-
feit Veräußerung solche Anzeige nicht verlangt; das Weglassen 
dieses Passus in den neuesten Schematas deutet auf eine ver-
änderte Stellung in dieser Beziehung hin. Der sactische Zu-
stand ist, daß — dem jetzigen positiven Gesetze zuwider — solche 
Anzeigen in der Regel nicht stattfinden. 

Bei der vierten Frage begegnen wir zunächst der in 
Reval ganz bestimmten ausgebildeten Gewohnheit, daß der 
Grundzinsmann in der Regel von seinem Astergrundzinsmanne 
eine höhere Zahlung beansprucht, als er selbst dem Eigenthü-
mcr leistet. Materiell findet dieser Usus seine vollständige 
Begründung in dem doppelten Umstände, daß einmal der 
ursprüngliche Erwerber des Rechts nicht beraubt werden kann, 
später günstigere Bodenwerthconjuncturen für sich auszunutzen 
(oft sind sie ja gradezu ein Hauptmotiv für die ursprüngliche 
Erwerbung), und zweitens, daß derselbe das ihm eingeräumte 
Land inzwischen meliorirt und damit ein wolbegründetes An-
recht auf ein entsprechend höheres Aeqnivalent gewonnen hat. 
Das Provincialrecht untersagt, wie wir oben gesehen haben, 
jede einseitige Erhöhung des Grundzinses. Ist nun dieses 
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Verbot auch aus den Fall des Aftergrundzinses auszu-
dehnen? Sicherlich nicht, und zwar aus folgenden Gründen: 

1) die Erhöhung findet nicht — worauf es im betres-
senden Gesetze allein abgesehen ist — Seitens des Grundeigen­
tümers gegenüber seinem bisherigen Grundzinsner statt; 

2) der Erhöhung liegt eine Übereinstimmung der neu 
contrahirenden Theile zum Grunde; es kann ihr also nicht der 
Vorwurf der Einseitigkeit gemacht werden; 

3) die offenbare ratio legis, daß mit der Stetigkeit des 
Grundzinsverhällnifses die Möglichkeit einer Veränderung des 
Zinses zum Nachtheile des ihn Zahlenden sich nicht vereini-
gen lasse, trifft hier nicht zu, wo es sich um Eingehung eines 
neuen d. h. des Astergrundzinsverhältnisses handelt. Dagegen 
ist das in Rede stehende Verbot entschieden festzuhalten, wo 
einmal ein solches Verhältniß schon zu Stande gekommen ist. 
Der Astergrundzinsmann muß dem Grundzinsmanne gegenüber 
in dieser Beziehung eben so geschützt dastehen, wie es dieser 
dem Eigenthümer gegenüber ist. 

Fassen wir nun diese so eben erörterten Hauptzüge unse-
res Instituts in formulirte Grundsätze zusammen, so ergeben 
sich uns folgende: 

I. Jedem Grundzinsmanne muß es, auch ohne daß er 
dazu die Einwilligung seines dominus directus einzuholen 
braucht, gestattet sein, das ihm conserirte Land ganz oder 
teilweise in Aftergrundzins zu vergeben; 

II. der Zinsmann hat jedoch hiervon dem Eigenthümer 
Anzeige zu machen und gilt das Aftergrundzinsverhältniß Drit-
ten gegenüber nicht früher, als bis es in die Hypothekenbücher 
eingetragen ist; 

III. das dingliche Recht an dem Grundstücke steht nur 
dem Besitzer d. h. dem Astergrundzinsmanne zu; der Eigen-
thümer so wie der Grundzinsmann haben nur einen allerdings 
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durch das Grundstück gesicherten Anspruch auf den resp. Zins 
und das Vorkaufsrecht im Veräußerungsfalle; 

IV. der Aftergrundzins kann höher als der Grundzins 
sein; 

V. das Recht des Grundzinsmannes reducirt sich bei 
einer stattgehabten vollständigen Abtretung des betreffenden 
Platzes auf den Aftergrundzins und das Vorkaufsrecht. 

Theils in weiterer Ausführung dieser Grundsätze, theils 
im Hinblick auf diejenigen Rechte, die dem Grundeigentümer 
bei aller Freiheit der Modifikation des ursprünglichen Verhält.-
nisses gewahrt sein müssen, sind jedoch dem Obigen noch sol-
gende, das fragliche Rechtsverhältniß erst erschöpfend darstel-
lende Sätze hinzuzufügen: 

1) der Aftergrundzinsmann hat die Befngniß, das ihm 
verliehene Grundstück in Gemäßheit des Art. 947 des Provin-
cialrechts zu benutzen, d. h. dasselbe gleich dem Eigenthümer 
im weitesten Sinne zu gebrauchen, insofern es ohne Nachtheil 
für die Substanz der Sache geschehen kann. Alle Eingriffe in 
den Besitz und das Eigenthumsrecht kann er, gleich dem Eigen-
thümer, auch gegen den dominus directus und gegen den 
Grundzinsmann, durch die gesetzlichen Schutzmittel abwehren; 

2) dagegen darf auch der Eigenthümer, wenn Gefahr für 
die Snbstanz der Sache vorhanden ist, ans Abstellung des be-
treffenden Mißbrauches dringen und steht ihm in dieser Bezie-
hung ein Klagerecht zur Seite; 

3) auch der Aftergrundzinsmann genießt die seinem Anctor 
gewährte Frist von drei Jahren, bevor es zum Verkauf des 
Grundstückes bei ausbleibender Zinszahlung kommen darf; 

4) falls der Grundzinsmann seiner Zahlungsverbindlich-
keit nicht nachkommt, so darf der Eigenthümer von dem Aster-
grundzinse so viel in Anspruch nehmen, als zur Deckung seiner 
Forderung nöthig erscheint und wenn anck der Astergrundzins­
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mann zahlungsunfähig ist, sich mit dem Verkaufe des betref-
senden Grundstücks bezahlt machen; 

5) bei concurrirendem Verkaufsrechte muß das des Eigen-
thümers vor dem des Grundzinsmannes einen Vorzug haben; 

6) der Eigenthümer hat das Recht, falls der Aftergrund-
zins in geringerem Betrage als der Grundzins fixirt werden 
sollte, solches zn untersagen; 

7) ist über das Tragen der Lasten und Abgaben contract-
(ich nichts Besonderes bestimmt worden, so haftet der After-
grundbesitzer für die Erfüllung der betreffenden Verbindlichkeiten. 

W. Greiffenhagen. 



VIII. 

Präjudicien der Rigaschen Stadtgerichte aus 
dem Gebiete des Civil- und Handelsrechts. 

(For tse tzung. )  

11. Nach liv ländischem Stadtrecht schließt die 
dem Ehemanne über die Ehefrau nach Art.  11 
des Prov.-Rechts Th. 3 zustehende ehel iche 
Vormundschaft die Fähigkeit  der Frau zum 
selbständigen Abschlüsse von Rechtsgeschäft 
ten und zur selbständigen Führung eines 
Rechtsstreites nicht aus. Eine Proceßsühruug 
durch die Ehefrau ohne Assistenz des Ehemannes be-
gründet daher keine Nichtigkeit des Verfahrens und ein 
Einspruchsrecht des Mannes ist erst begründet, wenn 
in Folge der Verurtheiluug der Frau durch die Execu-
tiou das in der Gütergemeinschaft befindliche Vermö-
gen angegriffen werden soll. Ebenso kann der Beklagte 
einer in eigenem Namen klagenden Ehefrau gegenüber 
aus der mangelnden Assistenz des Ehemannes oder aus 
der mangelnden Zustimmung des letzteren zur Proceß-
führuug keine Einrede gegen die Klage entnehmen. 

(Art. 8, 11, 89 und 91 des Prov.-Rechts Th. 3). 
Die verehelichte Catharine A. war auf Rückgabe dreier, 

ihr angeblich geliehenen Obligationen der inneren Prämien-
15 
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Anleihe erster Emission belangt und der ihr über den Klage-
grund klägerischerseits angetragene Eid mittelst Bescheides der 
I. Section des Landvogteigerichts vom 23. November 1868 
für verweigert erachtet worden. Wider diesen Bescheid inter-
ponirte der Ehemann der Beklagten Namens derselben die 
Querel und griff in derselben das gesammte unterrichterliche 
Verfahren als nichtig an, weil seine Frau ohne ehemännliche 
Assistenz zur Proceßsührung überhaupt nicht befugt gewesen sei. 
Die querulantische Beschwerde wurde jedoch in dem Querelbe-
scheide des Rigaschen Rathes vom 14. März 1869 M 1867 
als unrechtfertig verworfen und in den Motiven ausgeführt: 

„Nach Art. 8 1. c. ist der Ehemann berechtigt, als ver-
mutheter Anwalt und ehelicher Beirath gerichtlich und außer-
gerichtlich die Gerechtsame der Frau zu vertreten. Durch diese 
Bestimmung ist die allgemeine Dispositionsfähigkeit der Frau 
nicht beschränkt, sondern derselben nur offen gelassen, sich in 
ihren Rechten durch ihren Mann vertreten zu lassen, welcher 
in diesem Falle keiner besonderen Vollmacht bedarf, sondern 
als präsumtiver Anwalt der Frau gilt." 

«Wirklich beschränkt ist die Dispositionsfähigkeit der Frau 
durch die Bestimmungen über die Güterrechte der Ehe-
gatten und zwar sind dieselben nach livländischem Stadtrecht 
so gestaltet, daß dem Manne während der Ehe die Verwaltung 
nnd Nutzung des gesammten Vermögens mit Ausnahme des 
Sondergutes der Frau zusteht, der letzteren aber nur ganz be-
stimmte, im Gesetze aufgezählte Verfügungen gestattet sind. 
Doch auch diese Beschränkung hat nicht die Bedeutung, daß 
sämmtliche vermögensrechtliche Dispositionen der Frau, außer 
den im Gesetze namhaft gemachten, eo ipso ungültig und nich­
tig sind; sondern es wird nur festgestellt, daß durch solche Dis-
Positionen das in der Gütergemeinschaft begriffene Vermögen 
nicht beschwert wird. Der Art. 91 1. c. statuirt ausdrücklich, 
daß Schulden, welche die Frau während der Ehe ohne Vor­
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wissen des Mannes contrahirt hat und für welche die gemein­
same Gütermasse allerdings nicht haftet, dennoch als existent 
und exigibel anzusehen sind, indem es den Gläubigern offen 
gelassen wird, entweder sich an das Sondergut der Frau zu 
halten oder ihre Forderungen nach Auflösung der Ehe geltend 
zu machen." 

«Wenn es der Frau also möglich ist, ohne Vorwissen 
des Mannes zu Recht bestehende Schulden zu contrahiren, so 
kann ihr auch die selbständige Führung eines Rechtsstreites nicht 
abgeschnitten werden, dessen Resultat im ungünstigen Falle 
die Verurtheilung zu einer Zahlung wäre. Dazu kommt noch 
in Betracht, daß durch einen Proceß, resp. durch das Urtheil, 
nicht eine selbständige Verbindlichkeit geschaffen, sondern nur 
die Existenz einer bereits bestehenden eonstatirt wird. Diese 
Verbindlichkeit, zu deren Einlösung die Frau in dem angenom-
lnenen Falle verurtheilt wird, kann nun aber entweder aus 
der Zeit vor Eingehung der Ehe stammen oder während der 
Ehe contrahirt sein. Im ersten Falle haftet nach Art. 89 1. c. 
für die Zahlung zunächst das Sondergut der Frau, dann das 
von ihr in die Ehe gebrachte oder während der Ehe durch sie 
erworbene Gut. Im zweiten Falle braucht nach Art. 91 
1. c. der Mann die Schuld nicht anzuerkennen, d. h. die Exe-
cution darf sich nicht gegen die unter feiner Verwaltung ste-
hende Gütermasse, sondern mir gegen das Sondergut der Frau 
richten oder muß bis zur Auflösung der Ehe aufgeschoben wer-
den. In jedem Fal le aber besteht der Rechtsstreit ,  den 
eine Frau ohne ehemännliche Assistenz führt,  vol l­
kommen zu Recht und kann ein Einspruchsrecht des 
Mannes erst dann in Frage kommen, wenn der Pro-
ceß sich im Executionsstadium befindet nnd durch die 
Exemtion das in der Gütergemeinschaft befindl iche 
Vermögen dtigegriffen werden foll." «Tarnach erscheint 
das Vorbringen des Ouerulenten, daß das linterrichterliche 

15* 
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Verfahren, speciell das Protokollverfügen vom 23. Novbr. 1868, 
nichtig sei, rechtlich unbegründet und war Ouerulent mithin 
mit seiner Beschwerde abzuweisen." 

In einem anderen Falle hatte der Beklagte der von der 
verehelichten F. in eigenem Namen angestellten Klage gegen-
über einredend geltend gemacht, daß die Klägerin nur in Assi-
stenz und mit Genehmigung ihres Ehemannes, unter dessen 
ehelicher Vormundschaft sie stehe, den Proceß führen dürfe. 
Von der I. Section des Landvogteigerichts wurde mittelst 
Bescheides vom 22. November 1868 M 267 die beklagtische 
Einrede insoweit für begründet erkannt, daß Klägerin den 
Nachweis dessen, wie sie den Rechtsstreit  mit Vor-
wissen und Zustimmung ihres Ehemannes unter-
nommen habe, zu l iefern verbunden und bis dahin, 
daß Solches geschehen, Beklagter von der Einlas-
sung auf die Klage zu entbinden sei. Hierbei wurde 
davon ausgegangen, daß, wenngleich nach livl. Stadtrecht eine 
Ehefrau von der selbständigen gerichtlichen Verfolgung ihrer 
Rechte und Gerechtsame an und für sich gesetzlich nicht ausge-
schlössen sei, doch nicht blos der Ehemann gegen eine von seiner 
Frau unternommene Proceßsührung Einspruch erheben dürfe, 
wenn durch dieselbe die ihm in Betreff der Verwaltung und 
Nutzung des Ehevermögens eingeräumten Befugnisse beeinträch-
tigt würden, sondern daß auch jeder den letzteren zuwider lau-
sende gerichtliche Act, sosern die Proceßsührung ohne sein Vor-
wissen geschah, ipso jure nichtig sei. „Da dem zufolge die 
Interessen derjenigen Partei — so lautet die erwähnte Eilt-
scheidnng wörtlich — welche sich mit einer Ehefrau in einen 
Proceß einläßt, erheblich gefährdet erscheinen, indem sie nicht 
blos dem Nachtheile ausgesetzt ist, des Ersatzes der ihr im 
Falle des Obsiegens gegenüber der Ehefrau etwa zuerkannten 
Proceßkosten, welche der Ehemann nach Art. 91 1. e., als obne 
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seine Einwilligung contrahirte Schulden, zu bezahlen nicht ver-
pflichtet ist, verlustig zu gehen, sondern auch dem, daß mögli-
cher Weise der Ehemann das ganze Verfahren mit einer Nulli-
tätsbeschwerde anficht, — so muß sie auch befugt sein, um sich 
gegen die ihr drohenden Nachtheile zu sichern, von der streiten-
den Ehefrau einen Nachweis darüber zu verlangen, daß der 
Ehemann mit der Führung des fraglichen Procefses einverstan-
den sei, und bis zur Erbringung solchen Nachweises die Ver-
Handlung des Rechtsstreites ihrerseits zu verweigern." 

Der Bescheid des Landvogteigerichts wurde jedoch in 
zweiter Instanz durch den Onerelbescheid vom 11. Jul i  
1869 M 5002 dahin resormirt, daß Beklagter mit seinem 
Einrede zurückzuweisen und zur directen Erklärung auf die 
Klage anzuhalten sei. 

In den Entscheidungsgründen wird zunächst unter Bezugs 
nähme auf den oberwähnten Querelbescheid vom 14. März 1869 
M 1867 und aus den schon dort angegebenen Motiven der 
Ansicht des Untergerichts, daß der Ehefrau als solcher die 
Handlungs- und Gerichtsstandsfähigkeit  nicht man-
gele, beigepflichtet, dagegen dessen Annahme, daß dem Ehe­
manne gegen die Proceßführnng Seitens der Ehefrau ein In-
terventionsrecht zustehe, verworfen. In dieser Beziehung be-
sagt das Erkenntniß zweiter Instanz Folgendes: „Das Verhalt-
niß des Mannes zu den vermögensrechtlichen Handlungen, welche 
die Frau ohne sein Vorwissen unternimmt, stellt sich so heraus, 
daß dem Manne im Allgemeinen gegen die Dispo-
sitionen der Fran, deren rechtliche Voraussetzung eben ist, 
daß sie nur auf das Soudergut derselben Bezug haben können, 
kein Einspruchsrecht zusteht. Erst wenn die Contra-
hei l ten der Frau zur Befr iedigung etwaiger Forde-
ntl igeit  das gemeinsame Vermögen der Ehegatten 
angreifen wollen, dann ist für den Mann ein recht-
l iches Interesse zur Intervention begründet und er 
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berechtigt,  die Gläubiger auf das Sondergut der 
Frau zurückzuweisen, es sei denn daß einer der Fäl le 
vorl iegt, wo das gemeinsame Vermögen gesetzl ich 
verhaftet ist. Selbst wenn die Ehefrau hinter dem Rücken 
des Mannes solche Dispositionen träfe, durch welche sie aus-
drücklich die (gemeinsame) Gütermasse für belastet erklärte, so 
wäre eine Einsprache des Mannes, wenn auch nicht unstatt­
haft, so jedenfalls unnöthig: eine solche Verfügung wäre ipso 

jure nichtig und Zeit genug gegen sie einzuschreiten, wenn durch 
ihre Realisirung wirkliche Gefahr drohte." 

„Ebenso ist die Stellung des Mannes, wenn die Fran 
ohne sein Vorwissen die Führung eines Rechtsstreites unter-
nimmt: dem Manne steht a priori kein Jnterventionsrecht zu 
(es kann hier natürlich nur von solchen Processen die Rede 
sein, welche Rechtsverhältnisse der Frau und nicht solche des 
Mannes betreffen), durch den Proceß an sich droht dem der 
Verwaltung des Mannes untergebenen Vermögen keine Gefahr. 
Zunächst wird durch den Proceß nur ein bereits bestehendes 
Rechtsverhältniß geregelt; in Bezug auf dieses bleibt die Stel-
lung des Mannes nach wie vor dem Rechtsstreite dieselbe. 
War das Rechtsverhältniß ein solches, für welches das gemein-
fame Vermögen nicht zu haften brauchte, so wird hieran durch 
den Proceß Nichts geändert und bleibt dem Manne im Exe-
cutionsstadium Zeit genug, seine Güterrechte, falls sie über-
Haupt angetastet werden sol l ten, zu wahren. Ei n Einspruchs-
recht während des Processes hat demnach.keine Be-
gründung. Ebensowenig hat der Mann wegen der für die 
Frau aus dem Rechtsstreite etwa neu entstehenden Verbindlich-
feiten (des Kosten- und Schadenersatzes) ein Recht zu inter-
veniren: auch diese Verbindlichkeiten können, so lange der Pro-
ceß ohne Zustimmung des Mannes geführt wird, die Güter-
masse nicht belasten." 

„Es bleibt noch — fahren die Entscheidnngsgründe fort — 
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zu erörtern übrig, welche Stellung der Kontrahent, 
resp. der Proceßgegner einer Ehefrau zur Frage der ehe-
männlichen Assistenz einnimmt. Es versteht sich von selbst, 
daß Niemand dazu gezwungen sein kann, mit einer Ehefrau 
ohne Zuziehung des Mannes Rechtsgeschäste einzugehen: hat es 
aber Jemand gethan, so ist nach dem Obigen auch klar, daß 
er bezüglich der ihm erwachsenden Forderungen einzig mit der 
Frau zu thun hat. Ob das Rechtsgeschäft vortheilhast oder 
unvortheilhaft für den Contrahenten, ob es unstreitig ist oder 
ein Proceß daraus erwächst, — in keinem Falle kann der Ehe-
mann (abgesehen wieder von den gesetzlichen Ausnahmen) für 
das ohne sein Vorwissen zu Stande gekommene Rechtsgeschäft 
nachträglich verhaftet, noch in einen sich daraus entwickelnden 
Proceß hineingezogen werben." 

„Was aber von bem Rechtsverhältniß selbst als ber Quelle 
ber Verbindlichkeit gilt, muß auch von Allem gelten, was als 
rechtlich nothwenbige Folge, als Accessorinm bes Rechtsverhält­
nisses erscheint. Wer einer Ehefrau ohne Vorwissen bes Man-
nes ein Darlehen giebt, kann wie bas Darlehn selbst, so auch 
etwaige Zinsen ober Weilrenten nur von ber Frau unb nicht 
von bem Manne forbern. Wie aber Zinsen und Weilrenten, 
so sinb auch Proceßkosten nur etwas zu einem bereits beste-
henben Rechtsverhältnisse Hinzukommendes, können mithin auch 
nur von bemjenigen verlangt werden, welcher für das ursprüng-
liche Rechtsverhältniß einzustehen hat. Gestattet man der 
Ehefrau überhaupt unter bestimmten Bedingungen 
ohne Vorwissen des Mannes rechtsgült ige Geschäfte 
einzugehen, so darf es ihr auch nicht verwehrt werden, 
bie eingegangenen Beziehungen ohne ehemännliche 
Assistenz auf dem Wege Rechtens durchzuführen, vor-
ausgesetzt,  daß bieselben Bebingnngen badurch nicht 
verletzt werben. Es wirb aber, wie oben entwickelt, burch 
bie Proceßsührung ber Frau kein Recht bes Mannes beeinträch­
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tigt. Die Frau steht für Alles, was aus dem Processe an 
Verbindlichkeiten für sie erwächst, selbst ein und kommt ihr 
Gegner dabei zu kurz, so hat er das dem Umstände zuzuschrei-
ben, daß er überhaupt in rechtliche Beziehungen zu einer Ehe-
srau trat, ohne sich der Zustimmung deS Mannes zu verge-
wissern." 

„Nun könnte allerdings noch der Fall vorliegen, daß 
tatsächlich gar keine rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
Beklagten und der klagenden Ehefrau vorliegen, m. a. W. 
daß die Klage ganz aus der Luft gegriffen ist; in diesem Falle 
könnte dann dem Beklagten nicht die Schuld dessen beigemes-
seit werden, wenn er für die ihm geursachten Kosten wegen 
Jnsufsicienz des Vermögens der Klägerin ohne Ersatz bleibt. 
Ein solcher Fall kann aber in jedem Processe eintreten, 
gleichviel ob der klagende Theil Mann oder Fran, verehelicht 
oder unverehelicht ist. Zum Schutze gegen ein derartiges 
chicanöses Processiren sind durch das neuere Recht dem Be-
klagten verschiedene Rechtsmittel zu Gebote gestellt. Das 
gebräuchlichste besteht darin, daß der Beklagte die Einlassung 
verweigern kann, bis der klagende Theil für den eventuellen 
Ersatz der Proceßkosten Caution geleistet hat. Doch ist auch 
hiedurch dem Beklagten nicht absolute Sicherheit geboten, in-
dem er sich damit genügen lassen muß, wenn in Ermangelung 
realer Sicherheit die Caution aus juratorischem Wege be-
stellt wird. So hat denn auch im vorliegenden Falle der 
Beklagte von der Klägerin Caution für Kosten nnd Schäden 
verlangt und ist die Kläergin diesem Anverlangen gerecht ge-
worden. Daß sie nur im Stande gewesen ist eidlich die Er-
süllnng ihrer Verbindlichkeiten zuzusichern, kann an den recht­
lichen Beziehungen zwischen den Parteien, wie solche oben 
entwickelt worden nnd wonach der Ehefrau die legitima per­

sona slandi in judicio unbeschränkt zusteht, Nichts ändern." 
„Nach allem Obigen steht also fest, daß der Beklagte 
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die E in la f fung in  dem vor l iegenden Rechtsst re i t  
n icht  davon abhängig machen kann,  daß der  k läge-
r ische Ehemann seine Zust immung zum Processe er -
theilt oder demselben beitritt. Die dahin bezügliche 

Einrede des Beklagten war demnach zu verwerfen und Be-
klagter zur directen Erklärung auf die Klage anzuweisen." 

12. Bei einer s. g. Collectiv-Procura sind die einzel-
neu mit der Procura betrauten Individuen, sofern es 

sich um die Vertretung der Handlung durch sie hau-
del t ,  recht l ich nur  a ls  e ine e inz ige Person zu 
betrachten. Wenn daher die Handlung einen ihr ob-
liegenden Eid durch ihren Procuranten ausschwören 
lassen will, so haben beim Vorhandensein einer Col-
lectiv-Proeura sämmtliche Inhaber dieser den Eid 
zu leisten und letzterer ist für verweigert zu erachten, 
wenn auch nur eine jener Personen denselben abzu-
leisten nicht im Stande ist. 

Die beklagte Handlung hatte sich erboten, den ihr refe-
rirten Haupteid durch ihren Procuranteu F. auszuschwören. 
Dagegen wurde von dem Kläger protestirt, weil beklagte Hand­
lung zugestanden habe, daß F. mit A. eine gemeinschaftliche 
Eollectiv-Procura besitze, und somit F. allein zur Vertretung 
der beklagten Handlung nicht ermächtigt, also auch allein zur 
Ausschwörung von Haupteiden für dieselbe nicht befähigt sei. 
Dieser Protest wurde durch den Bescheid des Wettgerichts vom 
8. Mai 1869 M 342 für begründet erachtet unter folgender 
Motivirung: 

„Wenn dieses Gericht sich bereits mehrfach für die Zu-
lässigkeit des einer kaufmännischen Handlung obliegenden Eides 
durch deren Procuranteu ausgesprochen und diese Ansicht in dem 
(Seite 207 sub M 8 erwähnten) Luerelbescheide vom 31. Juli 
1868 M 5499 die oberrichterliche Bestätigung gesunden hat, 
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so ist hierbei von der Erwägung ausgegangen worden, daß 
nach örtlichem Gerichtsgebrauche einer kaufmännischen Hand-
lnng in Bezug auf die Proceßsührung eine selbständige jnri-
stische Persönlichkeit beigelegt wird, daß sie daher bei Vor-
nähme der ihr als Proceßsubject obliegenden Rechtshandlnn-
gen der Vertretung durch bestimmte physische Personen bedarf 
und daß als Vertreter der Handlung nicht nur der Principal, 
sondern auch der Procurant anzusehen ist, indem letzterer eben 
vermöge der ihm ertheilten Procura ermächtigt wird, die Hand-
luug in allen gerichtlichen wie außergerichtlichen Handlungen 
voll zu vertreten, so daß durch die von ihm auf Grund der 
Procura Namens der Handlung eingegangenen Rechtsgeschäfte 
letztere unmittelbar so berechtigt, wie verpflichtet wird. Wo 
nun, wie dies Seitens der beklagten Handlung geschehen, die 
Procura nicht einer, sondern mehreren Personen dergestalt er-
theilt worden ist, daß sie nur sammt und sonders für das Ge-
schüft handeln und nur in ihrer Gesammtheit die Handlung 
vertreten und deren Firma zeichnen sollen und dürfen (s. g. 
Col lect iv-Procura), da sind die einzelnen mit der 
Procura betrauten Individuen, sofern es sich um 
die Vertretung der Handlung durch sie handelt,  
rechtl ich nur als eine einzige Person zu betrachten 
und zu behandeln: sie bilden, wie ein neuerer Handels-
rechslehrer es treffend ausdrückt, zusammen nur einen 
Procuristeu. Eine von ihnen für das Geschäft vorgenom-
mene Handlung kann hiernach nur dann als Handlung des 
Geschäftes gelten wenn sie als eine Aeußerung des gemein-
samen Willens sümmtlicher einzelner Inhaber der Collectiv-
Procura erscheint, und nur unter dieser Voraussetzung eine 
Berechtigung oder Verpflichtung des Geschäftes, bzw. des Prin-
cipals erzeugen, wie dies für den Fall einer praepositio meh­
rerer als institores oder magistri navis mit der lex: „ne 

alter sine altero quid gerat" schon im römischen Red)te an­
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erkannt") und für den Fall der Ertheilung einer Collectiv-
Procura an mehrere Personen ebenso nach dem modernen 
Handelsrechte unzweifelhaft ist**). Die beklagtische Behaup­
tung , daß eine Collectiv-Procura nur Sinn haben könne, 
wenn sie jeden einzelnen Procuranten zum rechtsgültigen 
Abschlüsse von Geschäften befähige, widerstreitet dagegen durch-
aus der Absicht des die Procura Ertheilenden, welcher gerade 
das gemeinsame Handeln der mit der Procura ausgestatte-
ten Personen nothwendig machen und nur durch ihr gemein-
sames Handeln gebunden sein will, und aus eben diesem 
Grunde kann auch nicht zugegeben werden, daß die Ausschlie-
ßuug der Vertretungsbefugniß der einzelnen Inhaber der 
Procura practisch mit einem Aufgeben der Handlung durch den 
Principal gleichbedeutend sei; sondern es würde vielmehr die 
Annahme jener Besugniß den Begriff und die Existenz der 
Collectiv-Procura aufheben." 

«Als nothwendige Folge der hier entwickelten Auffassung, 
daß die mehreren Inhaber einer Collectiv-Procura zusammen 
nur einen Prokuristen bi lden, ergiebt sich, daß wenn die 
Handlung einen ihr obl iegenden Eid durch ihren 
Procuranten ausschwören lassen wi l l ,  beim Vor-
Mindens ein einer Col lect iv-Procura sämmtl iche In­
haber dieser den Eid zu leisten haben und daß letz-
terer für verweigert zu erachten sein wird, wenn 
nur eine jener Personen denselben abzuleisten 
nicht im Stande ist. Demgemäß kann der Bitte der be-
klagten Handlung, ihr die Ausschwörung des ihr reserirten 

*) Bezugnahme auf 1. 1 § 14 Dig. de exercit. act. XIV, 1 und 
1.11 § 5 Dig. de iustit. act. XIV, 3. Sintenis, CivUrecht II § 102 bei 
Note 68. 

**) Bezugnahme auf Vndemann, Handelsrecht, § 28 sub IV, 
SEH öl, Handelsrecht, § 32. Hahn, Commentar zum D. H. G.B. Art 41, 
§ 4 (Band I, S. 121). Auerback, das neue Handelsgesetz I, S. 70. 
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Eides durch blos einen Inhaber der Collectiv-Procura zu 
gestatten, nicht deferirt werden." Obige Entscheidung ging in 

Rechtskraft über. 

13. Species- oder Genuskauf? Beweislast hinsichtlich der 
Empfangbarkeit einer Waare. Persection des Vertra­
ges und Uebergang der Gefahr bei nur der Gattung 
nach bestimmten, von auswärts übersandten Waaren. 
Ausschluß der Rüge von Mängeln einer Waare wegen 
nicht erfolgter rechtzeitiger Dispositionsstellung. Be-
griff des „Empfanges." 

Kläger hatte am 13. März 1866 gegen eine Anzahlung 
von 100 Rbl. vom Beklagten eine Partie von circa 20 Pud 
Käsen zum Preise von 4 Rbl. 50 Kop. per Pud gekauft, welche 
ihm am 12. April 1866 vom Beklagten nach Riga zugeschickt 
und bei ihm abgeladen worden waren. In der auf Rückzah­
lung eines Theiles (60 Rbl.) des gezahlten Preises gerichte-
ten Klage behauptete Kläger, er habe die ihm zugesandten 
Käse, da dieselben ihrer Bitterkeit wegen vollständig ungenieß-
bar gewesen, nicht empfangen wollen; sie seien jedoch trotzdem 
von den Frachtführern in seinem Hofe abgeladen worden, 
worauf er den Beklagten zur Abholung derselben schriftlich 
aufgefordert und, da derselbe dieser Aufforderung keine Folge 
geleistet, nach 2 Monaten die Käse für 40 Rbl. verkauft habe. 
Beklagter bestritt, daß die verkauften Käse zur Zeit ihrer Ab-
lieferung ungenießbar gewesen seien, und machte ferner geltend, 
daß Kläger dieselben empfangen und erst nachher, ohne ihn 
zur Wiederabholung derselben aufzufordern, ihm geschrieben 
habe, daß er mit denselben nicht zufrieden fei. 

Den Entscheidungsgründen des in Beurtheilnng des ge­
genwärtigen Rechtsfalles von dem Wettgerichte am 8. Juni 
1868 sub M 433 erlassenen Erkenntnisses entnehmen wir Fol-
gendes: 
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„Aus dem zu den Acten gebrachten thatsächlichen Mate-
riale ergiebt sich zunächst, daß zwischen den streitenden Theilen 
ein Kaufgeschäft über eine Partie Käse abgeschlossen worden 
ist, deren Quantität zwar enuntiativ bei dem Handel erwähnt 
wurde, zu deren völligen Feststellung es aber, ebenso wie zur 
Bestimmung des dafür zu zahlenden Preises, noch des Zu-
Wagens bedurfte. Dies muß daraus geschlossen werden, daß 
der Preis nicht für die ganze Partie, sondern per Pud ange-
setzt und die Partie nur als „circa 20 Pud" enthaltend beim 
Handelsabschlnsse bezeichnet worden ist. War aber weder der 
Kaufpreis mit absoluter Bestimmtheit für das Ganze verabre-
det, noch auch die Quantität der verkauften Waare schon fest-
gestellt, so war letztere auch nicht als eine species verkauft, 
woraus wiederum folgt, daß der Kaufvertrag, wiewohl sogleich 
für beide Theile bindend, noch nicht „Perfect" im Sinne der 
zum Art. 3859 des Prov.-Rechts Th. III allegirten 1. 8 pr. 
Dig. de peric. et commod. rei vend. XVIII, 6 *) war, viel­
mehr die Perfection des Vertrages mit allen daran geknüpften 
Wirkungen, insbesondere hinsichtlich des Ueberganges der Ge-
fahr, erst mit dem Momente eintrat, wo durch das erfolgte 
Zuwägen der Käse die erkaufte Quantität als species ausge­
schieden würbe"**). .... „Was bie Beschaffenheit ber 
streit igen Käse betri f f t ,  so l iegt hinsichtl ich ihrer bie Beweis­
last dem Kläger ob. Allerdings ist die Frage, ob im 
Streitfalle der Verkäufer die Empfangbarkeit oder ber Käufer 

*) Necessario sciendum est, quando perfecta sitemptio: tunc 
enim sciemus, cujus periculum sit: natu perfecta emptione pericu-
lum ad emptormn respiciet. et si id quod venierit appareat quid quäle 
quantiun sit, sit et pretium, et pure venit, perfecta est emptio. (So 
liest die Stelle die Mommsen'sche Digesten-AuSgabe.) 

**) Bezugnahme auf Art. 3858 u. 3865 1. c. Vangerow, Pan-
decken III  § 635 A. I .  Holzschuher, Theorie u. Casuistik, 3. Aufl. III ,  
S. 722 sub c. Windscheid, Pandecten, II § 390 sub I, c. Gruchot, 
in der Zeitschr. f. Handelsrecht, III, S. 474—76. 
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die Nichtempfangbarkeit der gelieferten Waare zu beweisen 
habe, in der Theorie wie in der Praxis controvers und zwar 
so sehr controvers, daß es am richtigsten erscheint, wenn man 
mit einem neueren Handelsrechtslehrer 

Endemann, Handelsrecht, § 114 sub II, B. 

sich dahin entscheidet, daß in dem gedachten Falle die 
Beweislast durch eine abstracte, al lgemein gi l t ige 
Regel sich garnicht normiren läßt, sondern einzig 
die sorgfält ige Erwägung der muteten Umstände 
zu einem richtigen Resultate führen kann. Gerade 
wegen der in casu obwaltenden Umstände aber muß hier von 
dem Kläger der Beweis gefordert werden, daß die ihm von 
dem Beklagten zum Empfange gestellte Waare den Vertrags-
mäßigen Erfordernissen nicht entsprochen habe. Erstlich ergiebt 
sich dies aus dem allgemeinen processualischen Grundsatze, daß 
jede Partei diejenigen streitigen Thatsachen zu beweisen verbun-
den ist, auf welche sie die von ihr verfolgten Ansprüche stützt, 
indem in casu Kläger nicht die Erfüllung des Contractes 
fordert, sondern die Herausgabe dessen, was er nach seiner 
Angabe dem Beklagten zu viel gezahlt hat. Dieser Anspruch 
wird durch das bloße Fachtm des Contractabschlusses noch 
nicht begründet, sondern es bedarf hiezu vielmehr der Anfüh-
rung solcher Umstände, welche die theilweise Rückforderung des 
auf Grund des Contractes Gezahlten motiviren, ohne daß es 
hierbei einen Unterschied macht, ob man die vorliegende Klage 
als eine Minderungsklage oder als eine Schadensersatzklage 
auffassen will. Als ein solcher Umstand stellt sich nun die 
klageweise behauptete contractwidrige Beschaffenheit der gelie-
ferten Waare dar und muß deshalb dieser Umstand, da er 
bestritten worden, auch von dem Kläger bewiesen werden. 
Zweitens sprechen hierfür aber auch Billigkeitsgründe: denn 
da Kläger im April 1866 die Käse vom Beklagten zugeschickt 
erhalten, für die Constatirung ihrer Beschaffenheit nicht gesorgt 
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und erst nach Ablauf von fast 2 Jahren Klage erhoben hat, 
so wäre es offenbar eine Unbilligkeit, wenn man jetzt den 
Beklagten nöthigen wollte den Nachweis der Qualität der 
streitigen Käse zu liefern, von der sich zu überzeugen, er, da 
er bei der Ablieferung derselben nicht zugegen war, durchaus 
keine Gelegenheit hatte." 

„Es fragt sich weiter, in Bezug aus welchen Zeitpunkt 
die Beschaffenheit der Käse festzustellen sei? Dieser Zeitpunkt 
ist der der Perfection des Vertrages, weil mit diesem Mo­
niente die Gefahr auf den Käufer übergeht (Art. 3863 des 
Prov.-Rechts Th. 3) und der Beklagte nur dafür einzustehen 
hat, daß die von ihm gelieferten Käse in jenem Zeitpunkte 
den vertragsmäßigen Erfordernissen genügten. Schon oben 
wurde aber darauf hingewiesen, daß in casu ein genus Ge­
genstand dcs Handels gewesen, letzterer also erst mit der 
durch das erfolgte Zuwägen bewerkstelligten Jndividualisirung 
des Kaufgegenstandes perfect geworden sei. Wenn diese Jndivi-
dualisiruug nun auch, um rechtlichen Effect zu haben, von dem 
Verkäufer nicht einseitig vorgenommen werden kann — wie das 
schon in dem Ausdrucke „Zuwägen" liegt — so gilt doch nach all-
gemeinen handelsrechtlichen Grundsätzen beim Distancehandel, 
wenn nicht etwas Anderes aus den Umständen sich ergiebt, 
der Absender für stillschweigend ermächtigt, die Aussonderung 
der in genere verkauften Waare nach seinem redlichen Er-
messen von sich aus vorzunehmen, so daß mit dieser, insbe-
sondere mit der Uebergabe der also ausgeschiedenen Waare 
zum Transport, die Gefahr aus den Käufer übergeht. 9tur 
wird dabei vorausgesetzt, daß der Absender gleichzeitig die aus-
geschiedene Waare mit so genauer Bezeichnung dem Käufer 
zur Disposition gestellt hat, daß über deren Identität dem 
letzteren gegenüber kein Zweifel obwalten, vielmehr der Be-
weis derselben sofort mit Bezugnahme auf die gemachte An­
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zeige geführt werden kann*). Da eine Anzeige an den Klä-
ger von der für ihn geschehenen Ausscheidung der ihm später 
zugeschickten Partie Käse aber vom Beklagten nicht einmal be-
hauptet worden ist, so hat auch die Uebergabe jener Partie 
zum Transport nicht die Wirkung haben können, daß von die-
ser Zeit an der Käufer das periculum rei habe tragen müs­
sen, und hat demgemäß der Beklagte dafür zu hasten, daß die 
gelieferten Käse bei ihrer Ablieferung an den Kläger ein-
pfangbar waren. Für wessen Gefahr aber die qu. Käse nach 
der Ablieferung bei dem Kläger lagerten, läßt sich erst ent-
scheiden, wenn dargethan ist, ob dieselben empfangbar waren, 
oder nicht; indem im erfteren Falle die Gefahr auf den Klä-
ger übergegangen, im letzteren auf Seite des Beklagten ver-
blieben wäre."**). 

„Daß die qu. Käse zur Zeit ihrer Ablieferung nicht em-
pfangbar waren, erscheint jedoch zur Begründung des klägeri-
schen Anspruches noch nicht ausreichend: es bedarf überdies 
noch des Nachweises, daß Kläger die für nicht empfangbar er­
kannte Waare rechtzeitig, d. h. sobald als thunlich, dem 
Beklagten zur Disposition gestellt habe, indem entgegen-
gesetzten Falls Ausstellungen wider die Qualität der Waare, 
sofern sie sich nicht aus verborgene Mängel derselben beziehen, 
nicht mehr zulässig und die Waare für „empfangen" anzusehen 
wäre. Dieser Grundsatz ist zwar nicht in den Vorschriften 
des gemeinen Rechts enthalten; er stützt sich aber aus den auch 
am hiesigen Handelsplatze geltenden Handelsbrauch und die 
Natur des Handelsverkehrs, welcher es nothwendig erfordert, 

*) Bezugnahme auf Thöl, Handelsrecht I § 74. Brinckmann, 
Handelsrecht, ©. 291—93. Endemann, Handelsrecht, § 110. Vange-
r ow, Pandekten, III § 635 A. I. HoIzschuher, Theorie u. Casuistik» 3. Aufl. 
III <8. 724." 725. 

**) Bezugnahme auf Endemann 1. c. § 110 IV, C. Brinck­
mann I. c. S. 284. ' 
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daß die Verhältnisse rasch abgewickelt werden nnd nicht der 
Verkäufer Monate oder Wochen lang darüber in Ungewißheit 
bleibe, ob er die laut Contract versandte Waare als verkauft 
zu betrachten oder anderweitig über sie zu disponiren habe; er 
stützt sich ebenso auf die unter Handelsleuten gegenseitig zu 
prästirende bona Mos, welche es nicht duldet, daß der Em-
psänger seine Billigung oder Mißbilligung der gelieferten Waare 
beliebig verzögere, mit dann je nach Umständen etwa für ihn 
eintretende ungünstige Conjuncturen znr Anfechtung des ab-

geschlossenen Geschäftes zu benutzen*). Es ist demnach dem 
Kläger auch in der angegebenen Richtung die Beweisführung 
aufzuerlegen gewesen, wobei über die Rechtzeitigkeit der 
erfolgten Dispositionsstelluug das richterliche Ermessen zu ent-
scheiden haben wird **). 

«Wenn gegenüber der klägerischen Behauptung, die Waare 
dem Beklagten zur Disposition gestellt zu haben, Beklagter behaup-
tet,Kläger habe dieWaare bereits empfangen gehabt 

und erst nach erfolgtem Empfange ihm geschrieben, daß er mit 
derselben nicht zufrieden sei, so setzt er hiedurch der Klage eine 
Einrede entgegen, welche als solche von ihm zu beweisen ist. 
Da indessen die bloße tatsächliche Abnahme der ihm zuge-
sandten Käse die Erhebung von Reclamationen wider deren Be-
schaffenheit nicht ausschließt***) und andererseits es nicht richtig 
ist, daß Kläger, wie Beklagter behauptet, wenn er die bei ihm abge-
ladenen Käse nicht als „empfangen" gelten lassen wol l te,  noth-
wendig notarialiter Protest erheben mußte, welches 
Verfahren vielmehr nur die Bedeutung hat, daß dadurch über 

'*) Bezugnahme auf Brinckmann 1. c. Seuffert, Pandekten, 
4. Aufl. II § 267 M 4. 

**) Bezugnahme auf M. Pohls, Handelsrecht, § 188, S. 166. Ben­
der, Grundsätze des Handelsrechts, § 87. Brinckmann, Handelsrecht §74 
Note 20. 

***) Bezugnahme auf Endemann, Handelsrecht § 114. 
16 
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die Verweigerung des Empfanges ein liquides Beweis-
mittel geschaffen wird, so kann der beklagtischen Einrede nur 
dann eine rechtliche Wirkung beigelegt werden, wenn mit dem 
Worte „empfangen" die tatsächliche Erklärung des 
Klägers, daß die gelieferte Waare als Erfül lung 
des Vertrages gelten solle, gemeint worden ist und hat 
dem entsprechend der Beweissatz dahin formulirt werden müs-
sen, „daß Kläger die ihm zugesandten Käse empfangen, d. h. 
deren Qualität nach vorgängiger Untersuchung ge-
billigt habe." Ueberdies steht es dem Beklagten frei, den 
Beweis zu führen, daß in casu ein s. g. mercantilischer Em-
psang vorliege, weil Kläger die qu. Käse nicht rechtzeitig zur 
Disposition gestellt habe: es ist jedoch dieser Beweis, weil er 
unter den Begriff des Gegenbeweises*) fällt, nicht aufzuerle-
gen, sondern blos vorzubehalten gewesen." 

Das obige Erkenntniß des Wettgerichts erlangte die 
Rechtskraft. 

14. Findet unter Ehegatten, welche persönlich dem livl. Land-
recht unterworfen sind, eine Gütergemeinschaft hinsichtlich 
der im Jurisdictionsbezirke der livl. Städte belegenen 
Immobilien statt? 

Verneint wurde diese Frage in der Resolution des Ri-
gaschen Raths vom 23. Februar 1868, Nr. 1404, unter folgen­
der Motivirung: 

„Die Existenz einer partiellen Gütergemeinschaft vermeint 
Supplieant aus der Einleitung zum Prov.-Recht Th. III, 
Tit. 1, Pkt. VIII ableiten zu können, wo es heißt: 

dem livländischen Stadtrecht sind unterworfen alle Per-
fönen, welche unter der Gerichtsbarkeit der bezüglichen 
städtischen Gerichte Livlands stehen und in diesen Städten 

*) Nämlich gegenüber dem Replikbeweise des Klägers, daß er die 
Waare rechtzeitig zur Disposition gestellt habe. 
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ihr Domicil haben, sie mögen Unterthanen oder Aus-
länder sein, so wie die in dem Gebiete der l iv-
ländischen Städte belegenen Immobi l ien ohne 
Rücksicht auf den Stand der Eigenthümer, 
oder Erbpsandbesitzer oder sonst igen Nu-

tzungseigenthümer der letzteren. 
Für die Richtigkeit dieser Interpretation des Pkt. VIII 

cit. glaubt Snpplicant einen Beleg auch in den Art. 1730 und 
1897 l. c. zn finden, nach welchen die städtischen Immobilien 
auch der ihrer Person nach dem livländischen Landrecht uuter-
worsenen Erblasser in Gemäßheit des localen Stadtrechts zur 
Erbtheilung gelangen." 

„Die Ansicht des Supplikanten, daß durch die obige Ge-
setzesstelle eine partielle Gütergemeinschaft an städtischen Jmmo-
bilien für solche Personen, die nicht der städtischen Jurisdiction 
unterworfen sind, begründet werde, kann jedoch trotz dieser 
Deductiou nicht für richtig erkannt werden. Abgesehen davon, 
daß das Prov.-Recht Th. 3 nirgend sich über eine solche par-
tielle Gütergemeinschaft ausspricht, ergiebt sich die Unrichtigkeit 
der fupplicantischen Interpretation, sobald man die Quellen be-
rücksichtigt, welche dem laudirten Pkt. VIII der Einleitung zu 
Grunde liegen." 

„Diese Quellen, namentlich für den zweiten Satz dessel­
ben, auf den es hier allein ankommt, sind: die königl. schwe-
bische Resolution vom 31. Oktober 1662 § 6 und 7, die königl. 
schwedische Testamentsstabga vom 3. Juli 1686 § 1 und bie 
Not. q. pag. 15, Not. e. pag. 95, Not. a. pag. 116 bes L. L. 
Die Testamentsstabga unb bie genannten Noten bes Landtags 
sinb zugleich auch bie Quellen zu ben vom Supplikanten bezo-
gelten Artikeln 1730 und 1897 unb enthalten bie singnlaire 
Bestimmung, baß in ben Städten belegene Immobilien der 
Adeligen im Erbsalle nach Stadtrechten getheilt werden sollen. 
Indem sie also den Fall einer Verlassenschaft zur Voraussetzung 

16* 
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haben und blos über die Art, wie in einem gewissen Falle die 
Theilnng derselben statthaben soll, Bestimmung treffen, erwäh-
nen sie durchaus nicht die Vermögensrechte lebender adeliger 
Ehegatten und statuiren nicht im mindesten eine partielle Gü-
tergemeinschast unter denselben. Es liegt daher auch keine Be-
rechtignng vor, aus der Theilungsweise des städtischen Jmmo-
bilienbesitzes nach dem Ableben seines adeligen oder nach 

Landrecht zu beurteilenden Besitzers den Schluß zu ziehen, 
daß während des Lebens derselbe in einer Gütergemein-

schast stehe, von der die Gesetze im Übrigen durchaus Nichts 
wissen." 

„Daß aber im Pkt. VIII überhaupt nicht eine partielle 
eheliche Gütergemeinschaft vorausgesetzt oder statuirt ist, geht 
deutlich aus der hauptsächlichen Quelle desselben, der königl. 
schwedischen Resolution vom 31. October 1662, welche zwischen 
der Stadt Riga und der livländischen Ritterschaft entstandene 
Differenzen zu entscheiden bestimmt war, hervor. In den be-
treffenden §§ derselben ist Folgendes enthalten: 

Was die Häuser anlangt, worauf der Adel dieselben 

zu kaufen und zu besitzen Freiheit suchet, ist Ihrer 
königl. Majestät Allergnädigste Verordnung, daß die 

Schwedischen und Livländischen vom Adel so wenig 
aus der Stadt, als der Bürger vom Lande ausgeschlos-
sen werden können, so daß sie in diesem Falle nicht 
für Fremde zu halten sind, sondern al le solche vom 
Adel, welche entweder durch Kauf, Erbfall oder Hei-
rath bisher Häuser an sich gebracht, oder auch solches 
nach diesem thuu und sich daselbst bansest und wohn? 
Haft niederlassen und setzen und bürgerliche Nahrung 
gebrauchen würden, sollen alle onera realia und per-
sonalia tragen und der Stadt Jurisdiction nnterwor-
s e n  s e i n .  D i e  v o m  A d e l ,  w e l c h e  i n  d e r  S t a d t  f i x  u m  

domicilium ohne bürgerliche Nahrung anstellen, sollen 
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in euntraetibus et domicilio unter ber Stadt Gericht 

jvrtiren und schuldig sein, alle onera realia zu tragen, 
doch ihres adeligen Standes wegen ab oneribus civi­

tatis personalibus eximiret und in delictis und ande­

ren Contracten dem burggräflichen Gerichte unterwor-
feit sein. Dieselben vom Adel, welche allein ihrer Ge­
schäfte halber oder in Kriegszeiten entweder in eige-

neu oder gemietheten Häusern daselbst sich aufhalten, 
genießen billig für ihre Person und ihre Kinder ihre 
adelige Freiheit und sollen dieselben weder ex con­

tractu oder delicto an das Stadtgericht gezogen wer-
den oder ex lege diffamari, als einem im Reiche 
Schweden ungebräuchlichen und allein ex interpreta-
tione J uvisconsultorum in etliche Acte eingeführten 
Rechte, coram judicio civico eompariren, sondern die 

Sache Beschaffenheit nach vor das burggrästiche Ge-
r i c h t  b e s p r o c h e n  w o r d e n .  E x  o n e r i b u s  v e a l i b u s  

aber und denen Contracten, welche aus dem 
Hause herf l ießen, sol len sie dem Vogtei l i -
chen Gerichte unterworfen verbleiben. 

„Wenn nun unter Bezugnahme aus die vorliegende Re-
solution der Punkt VIII feststellt, daß dem livl. Stadtrechte 
alle in den Gebieten der Städte belegenen Immobilien ohne 
Rücksicht auf den Stand der Eigenthümer unterworfen sind, 
so kann die Meinung des Gesetzes keineswegs zweifelhaft sein 
und diese nur darin gesunden werden, daß alle städtischen Jm< 
mobilien an den städtischen Reallasten Theil zu nehmen und 
in aller und jeder Hinsicht der städtischen Gerichtsbarkeit unter-
worfen zu sein haben. Von der Begründung eines besonderen 

ehelichen Güterrechts zwischen solchen, der städtischen Juris-
diction in Bezug auf ihre persönlichen Verhältnisse nicht unter-
worfelten Personen, von denen der eine Ehegatte ein städtisches 
Immobil besitzt, ist überall nicht die Rede." 
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15. Der Ehemann ist berechtigt, dasjenige, was die Frau 
zur Erfüllung von ihr eingegangener Verbindlichkeiten, 
außerhalb des ihr gesetzlich zustehenden Versügungs-
rechtes, geleistet hat, mit den entsprechenden Klagen 
zurückzufordern. 

Auf die Klage des K. wegen Rückerstattung eines Hand-
gelbes, das von seiner Ehefrau dem Beklagten I. zur Erfül-
fung eines von ihr angeblich ohne bes Klägers Vorwissen mit 
bemselben abgeschlossenen Kaufvertrages über ein Lanbstück ge-
geben worben war, hat bie I. Section bes Landvogteigerichts 
am 15. Mai 1869 Nr. 82 rechtskräftig erkannt: 

Nach bem Art. 91 bes Prov.-Rechts Th. 3 braucht ber 
Ehemann von seiner Ehefrau ohne sein Vorwissen währenb ber 
Ehe contrahirte Schulben, sofern letztere nicht in bie Kategorie 
ber im Art. 57 unb 90 1. c. genannten gehören, Weber an-
zuerkennen, noch zu bezahlen. Hieraus, sowie aus ber 
Bestimmung bes Art. 88 I. c., baß ein Verfügungsrecht ber 
Ehefrau über bas Ehevermögen nur innerhalb ber im Art. 57 
]. c. angegebenen Grenzen besteht, muß gefolgert werben, baß 
ber Ehemann auch berechtigt ist bas von ber Ehe-
frau aus bem Ehevermögen zur Erfül lung von ihr 
eingegangener Schulbverbindlichkeiten Geleistete 
mit den entsprechenben Klagen zurückzufordern. Da nun 
in der Klage behauptet wirb, daß die klägerische Ehefrau ohne 
Vorwissen des Klägers den streitigen Vertrag geschlossen und 
bas Handgelb gezahlt habe, unb ba der eigenmächtige Ankauf 
eines Grunbstückes nicht zu benjenigen Verfügungen einer 
Ehefrau gezählt werben kann, bie ber Ehemann anzuerkennen 
verbunben ist, so erscheint bie Anfechtung bes streitigen Kaufes 
burch ben Kläger unb somit nach Art. 3729 1. c. auch bie Rück-
forberung bes Hanbgeldes an sich gerechtfertigt, ohne daß es 
der Anführung beburfte, bieses Hanbgelb sei aus bem, in 
der Gütergemeinschaft befinblichen Vermögen, gezahlt 
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worden, weil hierfür eine aus dem Art. 13 1. c. resultirende 
Rechtsvermuthung spricht. Dabei ist es gleichgültig, ob die 
Ehefrau des Klägers etwa dem Beklagten versichert hat, daß 
sie einen Austrag zum Ankaufe des qu. Grundstückes von dem 
Kläger habe, weil Beklagter, wenn ein solcher Austrag gleich-
wohl nicht vorgelegen hat, sich nach Art. 3113 1. c. ledigl ich 
an die klägerische Ehefrau und deren Sondergut hal-
ten, nicht aber von dem Kläger die Erfüllung des von 
seiner Frau abgeschlossenen Kaufes fordern könnte, es sei denn, 
daß Kläger den Vertrag später genehmigt hätte. Wenn somit 
die Klage an sich zu Rechte besteht, wenn angenommen wird, 
daß die klägerische Ehefrau einen Auftrag zur Eingehung des 
qu. Kaufgeschäftes von dem Kläger nicht hatte, und wenn diese 
Behauptung somit scheinbar den Klagegrund ausmacht, so würde 
doch hinsichtlich derselben nicht den Kläger die Beweislast 
treffen, sondern vielmehr Beklagter zu beweisen haben, daß 
ein solcher Auftrag vorhanden gewesen sei, weil nach dem all-
gemeinen Satze der Art. 12 und 82 1. c. der Ehemann zur 
alleinigen Verwaltung des Ehevermögens berufen und eine 
Dispositionsbesugniß der Ehefrau über dieselbe nur in einzel-
nen Ausnahmefällen gegeben ist, deren Vorhandensein im 
concreten Falle derjenige darzuthun hat, welcher Rechte 
daraus für sich ableitet, gleichviel ob er dieselben auf dem 
Wege der Klage oder der Verteidigung gegen eine solche gel-
tend macht. 

16. Einer unter dem Versprechen der Ehe verführten Jung-
frau stehen, wenn sie gerichtlich für die abgeschiedene 
Ehefrau des Stuprators erklärt worden ist, wider den 
letzteren in vermögensrechtlicher Beziehung dieselben 
Ansprüche zu, wie der wegen böslicher Verlassung ge-
schiedenen Ehefrau gegen ihren geschiedenen Gatten. 
(Art. 158 und 159 des Prov.-Rechts Th. 3.) 
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Die von dem Beklagten unter dem Versprechen der Ehe 

geschwängerte und durch rechtskräftiges Erkenntnis; des Rig. 
Stadtconsistorinms für die abgeschiedene Ehefrau des Beklagten 
erklärte Klägerin verlangte vom Beklagten den Ersatz der ans 
den Unterhalt ihrer selbst und der von ihr geborenen Zwil-
linge während des Sponsalienprocesses aufgewendeten Kosten, 
sowie der Kosten des Wochenbettes und der Kindtaufe. Be-
klagter bestritt die rechtliche Begründung dieses Anspruchs, weil 
Klägerin eine Alimentation nur für die Zeit nach erfolgter 
Ehescheidung fordern könne. Die I .  Seet ion des Landvog-
teigerichts erklärte jedoch in dem Erkenntniß vom 25. Octo-
ber 1869 Nr. 215 die Klage für begründet: 

„Die in der gemeinrechtlichen Doctrin und Praxis — 
besagen die Motive des angeführten Erkenntnisses — gewöhn­
lich angenommene Verbindlichkeit des Stnprators, außer der 
Gewährung einer angemessenen Ausstattung der Geschwächten 
auch die Entbindung?- und die s. g. Kindbettkosten, d. h. die 
Kosten der Verpflegung während des Wochenbettes, zu ersetzen, 
falls Schwängerung die Folge der außerehelichen Geschlechts-
Verbindung war,— ist in dem 3. Theile des Prov.-Rechts 
nicht anerkannt worden und es steht der verführten Jnng-
frau daher an und für sich nur ein alternativer Anspruch auf 
Ehelichung oder Ausstattung zu. (Art. 152 nnd 153 1. c. ) 
Sofern hingegen eine Jungfrau unter dem Versprechen 
der Ehe verführt worden ist, kann sie nach Art. 159 1. e. 
schlechthin auf Vollziehung der Ehe durch die Trauung klagen 
und wird, wenn der Stuprator trotz der gerichtlich ausgespro-
chenen Weisung binnen 3 Monaten nicht zur Trauung schreitet, 
von dem Consistorium für die abgeschiedene Ehefrau desselben 
erklärt und ihr offen gelassen, ihre Rechte „als solche" 
bei dem Civi lgerichte geltend zu machen. Damit er-
langt sie die Besugniß, in Beziehung ans das Güter-
verhältniß von dem Stuprator die Leistung desjeni­
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gen zu verlangen, was die wegen böslicher Verlas-
snng geschiedene Ehefrau von dem Ehemann zu sor-
dern berechtigt ist. Denn wenngleich dies im Gesetze nicht 
ausdrücklich ausgesprochen wird, so folgt es doch aus der nach 
Art. XXI der Einleitung 1. c. solchenfalls anzuwendenden Rechts­
analogie, indem die ratio legis in dem einen wie in dem 
anderen Falle die gleiche ist. Die Ehefrau ist nun aber keines-
Wegs daraus beschränkt, von ihrem Ehemann lediglich für die 
Zeit nach erfolgter und letzterem zur Schuld angerechneter 
Ehescheidung einen angemessenen Unterhalt zu begehren; 
vielmehr ist es gerade eine durch die Eheschließung von 
dem Ehemann übernommene gesetzliche Verpflichtung (Art. .9 
1. c.) i seiner Ehefrau einen standesgemäßen Unterhalt zu ge-
währen, und diese Verpflichtung besteht, während des Schei-
dnngsproeesses (Art. 128 I. c.) und resp. unter gewissen Bedin-
gungen auch nach der Ehescheidung (Art. 124 1. <;.) nur fort, 
wird aber nicht erst durch letztere neu begründet. Wie 
also die wirklich getraute und erst hinterher geschiedene Ehefrau 
von dem Ehemann die Gewährung eines angemessenen Unter-
Haltes beanspruchen kann, so muß dies nach dem Obigen auch 
bezüglich der in contumaciam des Stuprators gerichtlich für 
dessen abgeschiedene Ehefrau erklärten Geschwächten gelten; 
wobei frei l ich die Frage sich auswirft,  von welchem Zeit­
punkte an sie als die Ehefrau des Stuprators auzu-
sehen sei." 

„In dem Gesetze findet sich dieselbe nicht entschieden. Wenn 
indessen die Bestimmung des Art. 158 und bzw. 159 cit., daß 
die Geschwächte „ihre Rechte als abgeschiedene Ehefrau" bei dem 
Civilgerichte geltend machen dürfe, nicht eine blos illusorische 
bleiben, sondern für dieselbe wirklich einen realen Gehalt auch 
in vermögensrechtlicher Hinsicht haben soll — und daß dies 
die Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, kann im Hinblicke 
darauf, daß derselbe sie, nachdem sie bereits für die gefchie-



252 

bette Ehefrau bes Verführers erklärt unb ihr bamit eine per-

s'önliche Genugthuuug gewährt worden ist, noch wegen Gel-
tenbmachnng ihrer Rechte an bas bürgerliche Gericht verweist, 
nicht weiter zweifelhaft sein — so muß es entsprechet ber 
canonischen Anschauung (cap. 30 X. de spons. IV, 1), baß 
bie sponsalia de fiituro burch bie Vollziehung bes Beischlafes 
in sponsalia de praesenti übergehen (welche Anschauung bei 
Abfassung ber Art. 90 unb 93 bes Gesetzes für bie evang.-luth. 
Kirche in Rußlanb vom 28. December 1832, welche Wieberum 
bie Quelle ber Art. 158 unb 159 bes Prov.-Rechts bilben, lei-
tenb gewesen zu sein scheint) ,  so angesehen werben, als ob bie 

Ehe zwischen bem Verführer unb ber Verführten be­
rei ts mit  ber Vol lz iehung bes ersten Beischlafs ge-
schlössen worben sei,  unb nur,  wenn sich biefer Zeit­
punkt nicht mit  Sicherheit  ermit teln läßt,  wirb man 
ben Tag ber Anstellung ber Sponsalienklage bei bem 

Consistor inm für ben maßgebenben erachten müssen. 
Für bie hier vertretene Auffassung, baß in bem Falle der Artikel 
158 unb 159 cit. bie Existenz ber Ehe bereits von bem ersten 
unerlaubten Umgange zu datiren sei, spricht auch noch die Ante 
logie ber Art. 148 unb 149 1. c., nach welchen bie aus bem 
Beischlafe mit einer Verlobten ober mit einer unter bem Ver­
sprechen ber Ehe verführten Jungfrau erzeugten Kinber als 
ehelich geboren zu behandeln sinb, wenn bie Mutter für 
bie geschiebene Ehefrau bes Schwängerers erklärt worden ist, 
— was in bem Kirchengesetz von 1832 noch nicht ausgespro­
chen war unb wobei offenbar bie gleiche Anschauung von Ein-
stuß gewesen ist." 

„Von ber letzteren ausgehenb, gelangt man bann conse-
quenter Weise zu ber Folgerung, baß bie für bie abgefchiebene 
Ehefrau bes Beklagten erklärte Klägerin von dem Zeitpunkte 
bes ersten unerlaubten Umganges ober — ba sie ein Mehre* 
res nicht gefordert hat — jedenfalls von dem Tage der Klage­
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anstellung bei dem Consistorium au einen angemessenen Unter-
halt für sich und die von ihr geborenen Kinder, welche nach 
Art. 149 1. c. den ehelichen Kindern gleichmachten sind, von 
dem Beklagten beanspruchen kann. Der Betrag desselben aber 
ist in analoger Anwendung der Art. 153 und 169 1. c. mit 
Rücksicht auf die Standes- und Vermögensverhältnisse der Par-
teien nach dem billigen richterlichen Ermessen zu be-
stimmen und dabei unterliegt es keinem Bedenken, daß bei 
Feststellung dieses Betrages die von der Geschwächten ausge­
wendeten Entbinduugs-, Tauf- und Krankheitskosten gleichfalls 
in Anschlag zu bringen sind, sofern Beklagter in der Eigen-
schüft als Ehemann der Klägerin dieselben auch zu bezahlen 
gehabt hätte." *) 

Diese Entscheidung ging in Rechtskraft über. 

17. Vermögenstheilnng im Falle der Ehescheidung bei statt-
gehabter Gütergemeinschaft. Ergänzung des Art. 126 
des Prov.-Rechts Th. 3 durch analoge Anwendung der 
in den Artikeln 48, 50 und 60—63 ibid. enthaltenen 
Rechtssätze. Retentionsrecht wegen Jmpensen. 

Der Schmiedemeister N. war von seiner Frau, mit wel-
eher er in Gütergemeinschaft gelebt hatte, förmlich geschieden 
und darnach von derselben auf Räumung des von ihr in die 
Ehe gebrachten Wohnhauses und der darin befindlichen Schmie-
dewerkstatt, sowie auf Herausgabe der zu der letzteren gehöri-
gen Geräthe und Vorräthe belangt worden. Hiergegen wandte 
er ein, daß er während der Dauer der Ehe auf die Instand-
fetzung und Eonservirung des bis dahin von ihm und seiner 
Frau gemeinsam bewohnten Wohnhauses laut angeschlossener 

*) In dieser Beziehung wurde angenommen, daß Beklagter nicht 
schlechtweg alle von der Klägerin gemachten Ausgaben, sondern nur dieje­
nigen ZU ersetzen verpflichtet sei, welche ihrer Lage und ihrem Stande 
angemessen waren. 
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Specification die Summe von 1880 Rbl. verwendet und wegen 
derselben an dem Hause ein Retentionsrecht habe, da diese 
Verwendungen theils nothwendige gewesen seien, theils den 
Werth des Hauses bleibend erhöht hätten. Ferner leugnete 
er, daß Klägerin fämmtliche gegenwärtig zu der Schmiede ge-
hörigen Geräthe und Vorräthe bei Eingehung der Ehe iuserirt 
habe. Klägerin wollte sich dagegen zum Ersätze der vom 
Beklagten aufgegebenen Jmpensen nicht verstehen, weil diesel-
ben zu den Kosten des gemeinschaftlichen Haushalts bzw. zu 
den gewöhnlich wiederkehrenden Unterhaltungskosten gehörten, 
auch vom Beklagten nicht aus eigenen Mitteln, sondern aus 
dem Betriebe des Schmiedehandwerkes bestritten worden seien. 

Aus den Entscheidungsgründen des in Beurtheilung der 
angedeuteten Rechtsfragen ergangenen Beweisinter locntes der 
1. Section des Landvogteigerichts vom 23. October 
1869, Nr. 206, ist Folgendes hervorzuheben: 

1) in Bezug auf den Umfang, in welchem die 
Ehefrau Restitution der in die Ehe gebrachten beweg­
lichen Sachen beanspruchen darf: 

„Klägerin kann nicht ohne Weiteres die Herausgabe 
fämmtlicher in der Schmiede anzutreffenden Werkzeuge und 
Vorräthe verlangen, sondern sie hat nur ein Recht auf Resti-
tution der inserirten Gegenstände oder bzw. Ersatz deren Wer-
thes nach den in den Art. 50, 51 und 60 ff. ausgesprochenen 
Grundsätzen. Frei l ich gelten diese Art ikel nur für das Land-
recht; die analoge Anwendung derselben auf den Fall aber, 
wo die geschiedene Ehefrau ihr Eingebrachtes aus der durch 
die Ehescheidung aufgehobenen Gütergemeinschaft 
nach Art. 126 cit. in Anspruch nimmt, wird durch den Art. XXI 
der Einleitung 1. c. geboten, weil der Rechtsgrund jener Gesetzes-
Vorschriften hier, wie dort, wesentlich der gleiche ist. Denn 
wenn schon die Verschiedenheit des landrechtlichen Dotalsystems 
von der in Riga bestehenden Gütergemeinschaft der Ehegatten 
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nicht sowohl in Bezug auf die dem Ehemanne während der 
Ehe zustehenden Befugnisse in Ansehung des Ehevermögens, 
welche vielmehr in beiden Fällen nur unbedeutend von einan-
der abweichen (vgl. einerseits Art. 41, 43, 52, 55, 56 und 
andererseits Art. 82, 83, 87, 88, 91), zu Tage tritt, als viel-
mehr in Bezug auf die Haftung des von der Frau in die Ehe 
gebrachten Vermögens für die Schnlden des Ehemannes 
dritten Personen gegenüber, — so verschwindet dieselbe 
im Falle der Auflöfuug der Ehe durch Scheidung info-
fem fast gänzlich, als das Provinzialrecht in dem Art. 126 cit. 
bei vorher bestandener Gütergemeinschaft alsdann nicht eine 
— dem Principe der Gütergemeinschaft jedenfalls mehr ent-
sprechende *) — Verwandlung der während der Ehe nur ideel­
len Antheile der Ehegatten in reelle eintreten läßt, son-
dem**) verordnet, daß durch die Ehescheidung das vereinte 
Vermögen wieder in seine ursprünglichen Bestandteile aufge­
löst wird und daß jeder Ehegatte das von ihm in die 
Ehe gebrachte oder während derselben von ihm besonders 
erworbene Vermögen herausnimmt, so daß abgesehen von 
der Errungenschaft hier im Allgemeinen ganz dieselbe Rechts-
folge Platz greift, wie nach Art. 121 1. c. für das Landrecht, 
und es deshalb auch keinem Bedenken unterliegt, die dort gege-
denen Detailvorschristen in Ermangelung solcher für das Stadt-
recht hier in analoger Weise zu beobachten. — Die Art. 50 
und 60 1. c. auf den mieteten Fall angewendet, bestimmen 
nun, daß Beklagter nur die von der Klägerin inferirten 
Geräthe und zwar in dem Umfange, welchen sie bei ber 

*) Bezugnahme auf Gerber, deutsches Privatrecht, § 233 Note Iii. 
Beseler, deutsches Privatrecht, § 140 Note 26. Pgl. bürgert. Gesetz­
buch für Sachsen § 1702. Mittermaier, Privatrecht, § 356. 3. A, 
VII, 193. 

'**) In Uebereinstimmung mit Bunge, Privatrecht, § 279 Note e 
und § 275 Note d. Eichhorn, deutsches Privatrecht, § 310 sub 1. 
Piceu6. allg. Landrecht, II, 1, § 755. 
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Jllation hatten, zurückerstatten, oder für die nicht mehr 
vorhandenen gemäß Art. 3517 1. c. deren gemeinen Werth 
ersetzen muß, daß er jedoch für die durch Zufall und höhere 
Gewalt entstandenen Schäden, sowie für die Werthverminde-
rung, welche aus gewöhnlicher Abnutzung hervorgegangen ist, 
nicht zu verantworten hat, während er die inserirten fun-
giblen Sachen, wie namentlich Kohlenvorräthe, nach Art. 
51 und 62 1. c. jedenfalls in gleicher Quantität und 
Güte zu restituiren verbunden ist. Hinsichtlich derje-
nigen Gegenstände aber, welche durante matrimonio vom 
Beklagten angeschafft wurden, kann Klägerin gemäß Art. 126 
a. E. nur den Ersatz des halben Werthes beanspruchen." 

2) in Bezug auf die Befugniß des Ehemannes, 
Ersatz der von ihm auf das Gut der Frau gemachten 
Verwendungen zu verlangen: 

„Der beklagtischen Entschädigungsforderung wegen der 
auf das Immobil der Klägerin gemachten Verwendungen ge-
genüber hat Klägerin zunächst die Existenz einer Entschädi-
gungspflicht um deswillen bestritten, weil dieselben einestheils 
aus dem gemeinschaftlichen Erwerb gemacht, anderen-
theils nur als zum gemeinschaft l ichen Haushalte gehö-
rige Unkosten anzusehen seien und drittens den Werth des 
Jmmobils nicht erhöht, sondern sich lediglich als gewöhnliche 
Unterhaltungskosten qnalificirt hätten. Für die rechtliche Wür-
digung dieser Einwendungen müssen nun wiederum die land-
rechtlichen Vorschriften analog zur Richtschnur dienen, weil 
besondere für das Stadtrecht nicht bestehen und zu den für die 
Zulässigkeit einer analogen Anwendung schon oben entwickelten 
Gründen hier noch der hinzutritt, daß nach Art. 82 1. c. auch 
dem in Gütergemeinschaft lebenden Ehemann die Nutzung 
des gemeinsamen Vermögens gebührt, weshalb die auf dem 
Principe eines dem Ehemanne an dem Vermögen der Frau 
zustehenden Nießbrauches beruhenden Vorschriften des Land­
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rechtes in der hier in Rede stehenden Beziehung umsomehr für 
anwendbar zu erachten sind." 

Darnach wird ausgeführt, daß dem Ehemanne ein Er-
satzanspruch wegen Jmpensen nur zustehe, sosern dieselben aus 
seinem Vermögen bestritten wurden, dagegen hinwegfalle, 
wenn die Aufwendung aus dem gemeinsamen Erwerbe 
erfolgte, weil alsdann durch sie nur die Substanz des letzteren 
vermindert werde und damit der Anspruch des Mannes aus 
Theilung der Errungenschaft nach der Rechtsregel: „bona 11011 
intelliguntur nisi deducto aere alieno" cesfire, — worauf 
die Motive fortfahren: 

„Es kann Beklagtem nicht darin beigepflichtet werden, daß 
der aus dem Betriebe seines Handwerks gezogene Erwerb als 
ein gemeinschaftlicher nicht betrachtet werden könne. Denn, 
wenngleich sich nicht unbedingt behaupten läßt, daß derje-
nige Erwerb des Ehemannes, welcher aus dessen Geschäfts-
und Berufsthätigkeit herfließt, als gemeinfamerim Sinne 
des Art. 126 cit. anzusehen sei, sondern die Umstände des con-
creten Falles allerdings eine anderweitige Qualifikation des­
selben mit sich bringen können, so muß dies doch immerhin als 
Regel hingestellt werden, weil der Thätigkeit des Mannes in 
seinem Berufe die der Frau bei der Leitung des inneren Haus« 
Wesens zur Seite steht und beide sich gegenseitig bedingen und 
ergänzen, so daß die Früchte der ehemännlichen Erwerbstätig-
keit gleichzeitig auch als Früchte der Wirksamkeit der Ehefrau 
erscheinen, — wie denn auch von der germanistischen Doctrin 
das durch die vereinte Kraft und Arbeit der Ehegatten wäh-
rend der Ehe Erworbene unter der Bezeichnung „Erkoberung", 
oder „Errungenschaft im engeren Sinne" oder „(Kollaboration" 
als beiden Ehegatten gemeinsam gehöriges Gut zusam-
mengefaßt und behandelt wird.*) Für die Gemeinsamkeit 

*) Gengler, Lehrbuch de? deutschen Privatrechts, § 191 Anmkg., 
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des vom Beklagten durch denWetrieb des Schmiedehandwerks 
Erworbenen spricht aber insbesondere der Umstand, daß Klä-
gerin die Schmiedewerkstatt von ihrem ersten Ehemanne über-
kommen und in die Ehe gebracht, Beklagter aber vor seiner 
Verehelichung mit der Klägerin nur als Geselle bei derselben 
gearbeitet hat, woraus hervorgeht, daß ihm die zum Gewerbe-
betriebe erforderlichen materiellen Hilfsmittel znm großen Theile 
erst von der Klägerin gewährt worden sind und letztere bei 
dem Gewerbebetriebe des Beklagten somit gewissermaßen als 
mit einer Capitalanlage betheiligte Gesellschafterin anzusehen 
war. Demnach war Beklagtem zur Begründung seiner Im-
pensenforderung der Beweis auszugeben, daß er die behaupte­
ten Verwendungen aus seinem eigenen, d.h. entweder in die 
Ehe gebrachten oder während derselben anderweitig, als durch 
Ausübung des Schmiedehandwerks, erworbenen Vermögen be-
stritten habe." 

„ . . . Der Art. 63 1. c. schreibt im Einklänge mit den 
allgemeinen Bestimmungen über Ersatz der Verwendungen (Art. 
574—84 1. c.) vor, daß beut Ehemanne die auf die Jmmobi-
l ien ber Frau gemachten nothwenbigen, bie nützl ichen 
Verwenbnngen aber als bann zu ersetzen sind, wenn letztere 
entweder mit dem Willen der Ehefrau geschehen sind oder den 
Werth des Immobil? bleibend erhöht haben. Das hier an-
scheinend unbedingt eingeräumte Recht auf Ersatz 
der notwendigen Verwendungen wird jedoch durch 
andere Gesetzesstetten, welche mit beut Art. 63 cit. nothwendig 
verbunben werben müssen, nach zwei Seiten hin eiuge-
schränkt. Einestheils kann nämlich gemäß Art. 48 1. c. unb ber 
bazu al legirten Digestenstel len wegen solcher Verwenbun-
gen, welche nothwenbig waren, um bie Jl laten in 

Gerber, deutsches Privatrecht, § 232 Note 2, Beseler, deutsches Privat­
recht, § 141 sub I. 
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einem gebrauch?- und ertragsfähigen Zustande zu 
erhalten (wie namentlich die gewöhnlichen Reparaturkosten 
der Gebäude und die öffent l ichen Lasten und Abgaben), kein 
Ersatz begehrt werden, weil der Ehemann, so lange er 
die Einkünfte aus dem Vermögen der Frau bezieht, auch die 
daraus ruhenden Lasten zu tragen hat (vgl. Art. 574—76 1. c.). 
Anderenthei ls werden diejenigen Kosten, welche nicht ans. 

die Sache selbst, sondern den Fruchtbezug — wozu 
namentlich auch Miethgelder und bzw. die unentgeltliche Be-
nutzung der Wohnung uud Werkstatt  zu rechnen sind — ver-
wendet wurden, nach Art .  584 1. c. gegen die bezogenen 
Früchte compensirt ."*)  

3) „Die Entscheidung der Frage, ob Beklagter wegen 
des behaupteten Jmpensenersatzansprnches ein Reten-
tionsrecht an der in seinem Gewahrsam befindlichen Woh-
nung und resp. Werkstatt ausüben dürfe, ist, da die Vor-
schristen des röm. Rechts, daß der zur Restitution des Frauen-
gutes verbundene Ehemann nur wegen der impensae neces-

sariae, nicht aber auch wegen der impensae utiles retentionem 

habe (1. 56 § 3 Dig. de jure dot. XXIII, 3, § 37 Jnst. de 

act. IV, 6, 1. un. § 5 Cod. V, 13, vgl. Arndts, Pandekten 
8 408), in das Provincialrecht nicht aufgenommen worden ist, 
lediglich den in den Art. 3381 ff. 1. c. enthaltenen allgemeinen 
Regeln über das Retentionsrecht zu entnehmen und gemäß Art. 
3383 Pkt. 1 1. c. dahin zu fällen, daß Beklagtem in der ge­
dachten Beziehung allerdings ein Retentionsrecht zustehe. Wenn 
Klägerin dawider aber einwendet, daß Beklagter gegenwär-
ti g, nachdem die Gütergemeinschaft bereits durch die Eheschei-
dung aufgehoben worden, ohne Rechtsgrund die Wohnung 
und Werkstatt in ihrem Hanse detinire, so widerlegt sich dies 

*) Vgl. Sintenis, Civilrecht, III. § 133 sub VI., Windscheid 
Pandekten, II. § 505. 

17 
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durch den Rechtssatz, daß die Statthaftigkeit der Retention nicht 
davon abhängt, daß der Besitz des Retinirenden znr Zeit der 
Ausübung des Zurückhaltungsrechtes noch ein an sich recht-
m ä ß i g e r  i s t ,  s o n d e r n  a l l e i n  d a v o n ,  d a ß  d e r  B e s i t z  d e r  x t t U  
nirten Sache von ihm rechtmäßig erworben wurde 
(Art. 3382 I. c. *), was bei dem Beklagten der Fall ist, da 
er als Ehemann der Klägerin nach Art. 12 und 82 1. c. zur 
Verwaltung und Nutzung, also auch zur Besitznahme des Ver-
mögens derselben befugt war." 

18. Was ist unter einer „ausdrücklichen Anerkennung" 
im Sinne des Art. 356 des Prov.-Rechts Theil 3 zu 
verstehen und wie verhält sich die Bestimmung dieses 
Artikels zu der im Art. 3109 ibid. enthaltenen? 

Die vom Beklagten vorgebrachte Einrede, daß er zur Zeit 
des Abschlusses des der Klage zu Grunde liegenden Rechtsge-
schäfteS noch minderjährig gewesen und die Zustimmung seines 
Vormundes zu demselben eingeholt worden sei, suchte Kläger 
durch die Replik zu entkräften, Beklagter habe nach erlangter 
Volljährigkeit die geklagte Schuld wiederholt und namentlich 
durch vorbehaltlose Bezahlung von Renten während zweier 
Jahre sti l lschweigend anerkannt. Das Erkenntniß der I .  See-
tion des Landvogteigerichts hielt diese Replik trotz des 
vom Beklagten dawider erhobenen Einwandes, „daß nach Art. 
356 cit. nur eine „ausdrückliche" Anerkennung im Sinne des 
Art. 2938 1. c. die Anfechtung des von ihm eingegangenen 
Rechtsgeschäftes ausschließen würde", für rechtserheblich nnd 
legte dem Kläger den entsprechenden Beweis auf. Der Ri-
gasche Rath hob jedoch auf Berufung des Beklagten dieses 
Erkenntniß auf und wies den Kläger unter Bestätigung der 

*) Vgl. Seuffert, Pandekten, § 104 Note 6. 
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beklagtischen Einrede der Minderjährigkeit ab. Wir theilen 
nachstehend die Entscheidungsgründe beider Instanzen mit. 

1) Das Erkenntniß erster Instanz vom 30. Ja-
nnar 1869 Nr. 5 besagt: „Allerdings gebraucht der Art. 356 

eit. die Ausdrucksweise: „daß der Pupill nach erlangter Groß-
jährigkeit . . . die. . . Verbindlichkeiten ausdrücklich aner-
kennt". Es kann jedoch nicht zugegeben werden, daß mit dem 
Worte „ausdrückl ich" hier eine Anerkennung durch eutspre-
cheitde Worte oder denen gleichstehende Zeichen ge-
mäß Art. 2938 1. c. habe bezeichnet werden sollen. Zunächst 
spricht gegen diese Interpretation, daß die zu dem genannten 
Art. 356 als Belegstellen allegirten 1. 1 und 2 Cod. si major 

faetus ratiim habuerit II, 46 nur ganz allgemein von einem 
„ratum facere" und „ratum habere" sprechen, durchaus aber 
keine ausdrückliche Anerkennung im Sinne des Art. 2938 1. c. 
erfordern, wie denn auch die gemeinrechtliche Doctrin aus die-
sen Stellen nie das Ersorderniß einer solchen hergeleitet, son-
dern stets überhaupt eine Genehmigung verlangt hat. Daß 
die letztere Ansicht aber auch bei Zusammenstellung unseres 
Privatrechtes die leitende gewesen ist, das ergiebt sich aus dem 
Art. 3109 1. c., welcher ebenfalls von dem Convalesciren sol-
cher Rechtsgeschäste, die von in ihrer Dispositionssähigkeit be-
schränkten Personen — zu denen nach Art. 2916 1. c. nament­
lich auch die unter Vormundschaft stehenden gehören — abge­
schlossen wurden, durch nachträgliche Ratihabition handelt und 
ganz allgemein dahin lautet, daß solche, sofern sie den gedach-
ten Personen eine Verpflichtung auserlegen, dadurch gültig 
werden, daß nach erlangter Dispositiossähigkeit eine vorbehält-
lose Genehmigung stattfindet, wobei in den Allegaten speciell 
aus die Vorschriften über die Ratihabition verwiesen wird. 
Letztere kann aber nach Art. 2947 1. c. sowohl ausdrücklich, 
als auch stillschweigend erfolgen." 

„Wenn nun nach dem oben Angeführten zwischen dem Art. 
17* 
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356 cit. und dem Art. 3109 cit. ein Widerspruch obwalten 
würde, ein solcher aber nach dem Art. XX der Einleitung 1. 
c. nicht anzunehmen ist, so erscheint es geboten, eine Vereini-
gung beider Gesetzesstellen durch sachgemäße Interpretation 
herbeizuführen. Nach der für eine solche hier in Betracht kom­
menden Regel des Art. XVI 1. c.' gelangt man aber zu dem 
Resultate, daß die Bezeichnung „ausdrückliche" Auer-
kennung in dem Art. 356 cit.  nicht in ihrer gewöhn­
l ichen, dem Art. 2938 1. c. entsprechenden Bedeutung 
gebraucht worden sei (welche Bedeutung eben mit der ans 
den allegirten Belegstellen zu entnehmenden Grundlage der ge­
dachten Gesetzesvorschrift, sowie mit der, allgemeinen Rechts-
grundsätzen zufolge mit Bestimmtheit vorauszusetzenden, ratio 
legis, — welche doch nur die fein kann, daß der anfänglich vor-
liegende Mangel einer Wittensbestimmung später beseitigt und 
dann auch das Rechtsgeschäft gültig wird, gleichviel ob der 
Wil le durch Worte oder durch eoncludente Handlungen 
erklärt wird, — nicht zu vereinbaren ist), sondern nur das 
besagen solle, daß eine deutl ich zu Tage getretene 
Anerkennung vorliegen müsse. Aus solche Weise tritt 
der Art. 356 cit. mit den allgemeinen rechtlichen Bestimmun-
gen über die Willenserklärung und insbesondere mit dem 
Art. 3109 cit. in Einklang und ist demnach die Frage, ob 
ein von einem Pupillen eingegangenes oneroses Rechtsgeschäft 
auch durch stillschweigende Genehmigung nach beschrittener 
Volljährigkeit für ihn rechtsverbindlich werde, zu bejahen." 

2)' Eine andere Auffassung entwickeln die Motive des Er-
kenntnisses zweiter Instanz vom 2. Juli 1869, M 4718: 

„Das Provinzialrecht bezeichnet in den Artikeln 2938 und 
2939 ausdrückliche Willenserklärungen als solche, welche 
mündlich oder schriftlich oder durch Zeichen, welche die Be-
deutung von Worten haben, geschehen, stillschweigende aber 
als solche, die durch Handlungen kund gegeben werden, aus 
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denen aus das Dasein des Willens sicher geschlossen werden 
kann. Es ist also im Gesetz selbst festgesetzt worden, was unter 
einer ausdrücklichen und einer stillschweigenden Genehmigung, 
die ja nur eine besondere Gattung der Willenserklärungen ist, 
anzusehen sei." 

„Wenn nun der Art. 3109 sta tuirt, daß ein Vertrag, der 
von einem Dispositionsunfähigen geschlossen und nach erreichter 
Dispositionsfähigkeit ohne Vorbehalt genehmigt wurde, als 
von Anfang an giltig zu betrachten ist, der Art. 356 aber ver­
ordnet, daß Rechtsgeschäfte, die von Pupillen ohne Zuziehung 
des Vormundes vorgenommen wurden, dadurch rechtsverbind-
lich werden können, daß der Pupill nach erlangter Großjäh-
rigkeit die aus jenen Rechtsgeschäften entspringenden Verbind-
lichkeiten ausdrücklich anerkennt, so ist gemäß Art. XX. 
der Einleitung des Prov.-Rechts ein Widerspruch zwischen die< 
sen Bestimmungen nicht ohne Weiteres anzunehmen, sondern 
die Auslegung dergestalt zu versuchen, daß entweder die eine 
Stelle durch die andere näher bestimmt und eingeschränkt oder 
die eine Stelle als Regel aufgefaßt wird, von welcher die an-
dere eine bloße Ausnahme bildet. Eine solche Lösung des an-
scheinenden Widerspruchs bietet sich auch für die angeführten 
Stellen; denn die eine (Art. 3109) handelt von Rechtsgeschäf­
ten Dispositionsunfähiger im Allgemeinen, diezweite 
(Art. 356) aber nur von solchen, durch welche Pupil len 
Verbindlichkeiten übernommen haben. Es steht daher dem 
Nichts entgegen, erstere als die allgemeine Regel, letztere 
aber als eine specielle Bestimmung für Verpflichtungen 
Minderjähriger aufzufassen. Die zum Art. 356 angeführten 
Quellen (1. 1 und 2 C. si major factus ratum habuerit II. 

46) sprechen nur im Allgemeinen von der Genehmigung der 
von Unmündigen geschlossenen Rechtsgeschäfte, ohne die Art 
und Weise, wie solche erfolgen müssen, näher zu bezeichnen; 
aus ihnen kann daher nicht geschlossen werden, daß das Gesetz dem 
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Worte „ausdrücklich" an dieser Stelle einen andern Sinn, als 
denjenigen, der ihm nach Art. 2938 und 2939 1. c. beiwohnt, 
habe beilegen wollen. Ebensowenig erscheint es statthaft, ans 
dem Umstände, daß die gemeinrechtliche Doctrin für Fälle die-
fer Art eine Genehmigung expressis verbis nicht fordert, die 
erwähnte Folgerung zuziehen, da die Doctrin wohl bei Eni-
fcheiduug streitiger Rechtsfragen zu Rothe zu ziehen ist, nicht 
aber zur Erhebung von Zweifeln, die nach der vom Prov.-Recht 
selbst vorgeschriebenen Interpretation nicht vorliegen, benutzt 
werden darf. Kommt nun htezn noch, daß auch die ratio le­
gis, die offenbar in der Begünstigung des durch seine Unerfah-
renheit der Uebervortheilung ausgesetzten minderjährigen Al-
ters zu suchen ist, mit dem Wortlaute des Gesetzes in Einklang 
steht, so müssen die Bedenken, welche den Unterrichter zu der 
oben angeführten Deutung geführt haben, als beseitigt ange-
sehen werden." 

„Ist aber der Art. 356 in dem seinem Wortlaute ent-
sprechenden Sinne aufzufassen, so liegt kein Grund vor dem 
Beklagten noch einen weitem Beweis aufzuerlegen; denn dar-
über walte kein Zweifel ob, daß in der Zahlung von Zinsen 
eines Schuldkapitals nicht eine ausdrückliche, sondern hoch-
stens eilte stillschweigende Anerkennung zu finden ist, wel-
eher letztem die Wirkung, ein von einem Minderjährigen ge-
schlossenes Geschäft ex post rechtsverbindlich zu machen, nicht 
beiwohnt." 

„Dem Anspruch des Klägers steht mithin die Einreoe der 
Minderjährigkeit, die von dem Beklagten durch Beibringung 
eines Taufzeugnisses sofort in Erweis gestellt worden, entgegen." 

19. Tradition von Mobilien, welche sich im Gewahrsam dritter 
Personen befinden. Besitzerwerb durch Stellvertreter. 

(Art. 637. 641. 645. 665. 803. 804 und 807 des 
Prov.-Rechts Th. 3.) 
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Kläger vindieirte aus der Coucursmasse des S. verschie-
dene Mobilieu und führte zur Begründung der Klage an: Der 
Cridar habe vor seiner Jnsolvenzerklärung ihm verschiedene 
Möbel, welche sich zur Zeit des Vertragsabschlusses im Mieth-
besitze der Ch. befunden hätten, theils gegen sofortige baare 
Zahlung, theils unter Creditirung des Kaufpreises, welchen er 
im Restbetrage an die Concursmasse zu zahlen erbötig sei, 
verkauft und ihm über den Verkauf eine (der Klage beigefügte) 
Bescheinigung ausgestellt. Zugleich mit dieser habe der Cridar 
ihm eine (der Klage gleichfalls beigefügte) Verbindungsschrift 
der Mietherin der verkauften Möbel übergeben und ihn dadurch 
in den Stand gesetzt, nach Ablauf der Miethzeit sich dieselben 
von der Ch. ausliefern zu lassen und so in den Naturalbesitz 
derselben zu setzen. Alsbald nach Abschluß des Kaufes habe 
Kläger sich der Ch. unter Vorweisung der Verkanfsbescheini-
gung als Erwerber der Möbel vorgestellt, ihr den Besitz der 
von ihr ausgestellten Verbindungsschrift angezeigt und sich von 
ihr die Auslieferung der Möbel nach abgelaufener Miethzeit 
versprechen lassen, worauf die Ch. ihn auch als nunmehrigen 
Eigenthümer derselben anerkannt und die Auslieferung an ihn 
versprochen habe. 

Das Erkenntniß der I. Section des Landvogteigerichts 
vom 9. August 1869 M 162 hielt die Eigenthnmsklage für 
durch die angeführten Thatfachen ausreichend begründet und 
erkannte auf Beweis derselben, indem es ausführte: 

„Zur Begründung der angestellten Eigenthnmsklage hatte 
Kläger diejenigen Thatsachen anzuführen, welche das hehaup-
tete Eigenthum als von ihm erworben erscheinen lassen 
(Art. 917 1. c.). Der im vorliegenden Falle angegebene Er-
werbsgrund der Tradition setzt insbesondere, außer dem den 
Rechtsgrund der Tradition bildenden, auf Eigenthumsübertra-
gung gerichteten Rechtsgeschäfte (Art. 803), noch voraus, daß 
der Erwerber der Sache sich mit dem Willen des bisherigen 
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Eigentümers in den Besitz derselben gesetzt hat (Art. 804 
1. o.). Die Uebertragung des Besitzes kann also in einem 
unmittelbarelt Verschaffen des Besitzes Seitens des Tradenten 
bestehen; es genügt jedoch nach dem Wortlaute des Art. 804 
cit. auch ein Gestatten der Inbesitznahme Seitens des-
selben, auf welche die Ergreifung des Besitzes durch den Er-
Werber folgt.*) Befindet sich die zu tradirende Sache bereits 
im Besitze des Erwerbers, so ist nach dem Vorhergehenden 
zur Erwerbung des Eigenthums blos eine bezügliche Erklärung 
des Tradenten erforderlich. (Art. 807.) Befindet sich die Sache 
dagegen im Besitze eines Dritten, so kann der bisherige Ei-
genthümer zwar die Ermächtigung geben, sich den Besitz zu 
verschaffen, insbesondere auch die Eigenthumsklage zu diesem 
Zwecke abtreten; al lein die Tradit ion und damit der Eigen-
thnmsübergang ist erst vol lendet, wenn der Erwer-
ber nachher thatsächlich den Besitz der Sache erlangt. 
Zur Erwerbung des Besitzes ist nach Art. 637 1. c. aber zwei­
erlei erforderl ich: erstl ich eine körperl iche Handlung, 
durch welche derjenige, welcher den Besitz erwerben will, die 
Sache seiner physischen Herrschaft unterwirft,  und zweitens 
die Absicht, die Sache als eigene zu behalten. Jene erheischt 
nicht nothwendig ein körperliches Berühren der Sache (Art. 
639 1. c.), sondern der Besitz gilt als erworben, sobald der 
Erwerber die unmittelbare und gegenwärtige Möglich-
keit der vollständigen Einwirkung auf die Sache er-
langt hat, was nach den concreten Umständen zu bemessen 
ist. Denn die im Art. 641 1. c. aufgezählten Arten des Be-
sitzerwerbes sind eben nur Beispiele dafür, in welcher Weife 
die Apprehension erfolgen kann, nicht aber sollen sie ei l te er­
schöpfen de Aufzählung der ausschließlich möglichen Fälle 

*) 33gl. Arndts, Panvecten, § 145. Windscheid, Pandekten, 
I § 172, Note 20. 
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der Besitzergreifung beweglicher Sachen enthalten. Der a,ni-
mus possidendi muß sich dagegen aus den begleitenden Um-
ständen ergeben uud kann ebensowohl ausdrücklich erklärt, als 
aus conclndenten Handlungen gefolgert werden." 

„Diese allgemeine Rechtsdeduction vorausgesd)ickt, ergiebt 
sich für die rechtlid)e Beurtheilung des vorliegenden Falles 
Folgendes. Kläger behauptet von dem Gemeinschnldner vor 
der Concnrseröffnung die streitigen Möbel gekauft zu haben 
und glaubt, daß dem Erforderniß der Tradition damit Genüge 
geschehen sei, daß der Cridar ihm sofort nach Abschluß des 
Kaufvertrages die Urkunde, in welcher sich die Miethbesitzerin 
der Möbel zum Empfange derselben bekannt und deren Aus-
lieferung nad) Ablauf der Miethzeit versprochen gehabt, über-
geben, er sid) der Miethbesitzerin als Erwerber der Möbel vor-
gestellt, diese aber ihn als solchen anerkannt habe. Es kann 
nun keinem Zweifel unterliegen, daß in der unmittelbar nach 
Vollziehung des Kaufvertrages geschehenen Einhändigung des 
Verpfl ichtungsscheines an den Kläger noch nid)t eine Tradi­
tion der erkauften Sache zu finden ist; allerdings liegt darin 
aber eine Handlung des Cridars, durch welche derselbe sich 
des juristischen Besitzes (Art. 625 und 626 1. c.) au den 
streitigen Möbeln entäußerte und den Kläger ermächtigte, 
diesen Besitz nunmehr seinerseits zu erwerben (vgl. Art. 665 
1. e.), da jene Handlungsweise eine andere Deutung nicht 
wohl zuläßt und die auf Aufgebung refp. Uebertragnng des 
Besitzes gerichtete Willensäußerung auch stillschweigend erfolgen 
kann ( Art. 665 1. c.). Freiltd) wäre die Absicht der Besitz-
entäußerung vollkommen unzweideutig erst dadurch ausgedrückt 
worden, daß der Gemeinschnldner die Ch 
welche als Mietherin der qn. Möbel den natürlichen Gewahr-
sam an denselben hatte (Art. 4053 1. c.), von dem geschehenen 
Verkauf benachrichtigt und dieselben dem Kläger, als dem nun-
mehrigen Eigenthümer der Möbel, vorgestellt, d. h. technisch 
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ausgedrückt, dieselbe angewiesen hätte, fortan nicht mehr in 
seinem, des Cridars, sondern in des Klägers Namen (Art. 626 
cit.) zu besitzen. Allein als nothwendig kann dieS Verfah­
ren nicht bezeichnet, sondern muß vielmehr beim Mangel dem 
entgegenstehender Umstände im Hinblick auf die Verkehrsformen 
des täglichen Lebens es schon als Besitzentäußerung angesehen 
werden, wenn der Cridar dem Kläger den Empfangs- und 
Auslieferungsschein nach schriftlich geschlossenem Kaufvertrage 
übergab." 

„Das zur Besitzübertragung gehörige Moment der Be-
sitzentäu ßerung Seitens des Tradenten zu Gunsten des Er-
Werbers ist mithin nach der vom Kläger gegebenen Geschichts-
erzählung im vorliegenden Falle als vorhanden anzuerkennen. 
Dies allein erscheint jedoch, wie bereits bemerkt, nicht ausrei-
chend und es fragt sich nunmehr, ob auch das zweite für den 
Eigenthumserwerb Wesentl ich erforderl iche Requisit der Appre-
heusion des Besitzes durch den Kläger nach der klägerischen 
Darstellung als im vorliegenden Falle vorhanden sich heraus-
stellt. Auch diese Frage ist zu bejahen." 

„Inhalts des Klageantrages hatte der Cridar zur Zeit 
des Abschlusses des vom Kläger als causa traditixmis allge­
gebenen Kaufgeschäftes die streitigen Möbel an die Ch. mieth-
weise übergeben, welche für ihn beit Naturalbesitz an denselben 
ausübte (Art. 626 und 4053 1. c.). Zur Apprehension des 
Besitzes durch den Kläger bedurfte es daher einer solchen Hand-
lung, durch welche er den juristischen Besitz an den streitigen 
Möbeln erlangte, während er den Natural besitz auch seiner-
seits durch die Ch. als seine Stellvertreterin ausüben konnte. 
Dies geschah dadurch, daß der Kläger — wie von ihm behauptet 
wird — sich der Ch. als Eigenthümer der streitigen Möbel 
vorstellte und sich von ihr die Auslieferung derselben nach 
Ablauf des Mietvertrages versprechen ließ, indem er dadurch 
einerseits die Absicht ausdrückte, fortan die Möbeln als sein 
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Eigenthum zu besitzen, andererseits aber auch die physische 
Herrschaft und die Möglichkeit beliebiger Einwirkung auf die-
selben erlangte. Denn da die Eh. die qu. Möbel für den 
Cridar und als dessen Stellvertreterin detinirte, so konnte sie 
in analoger Anwendung des Art. 648 1. c. auch für den 
Kläger die qu. Möbeln zu besitzen anfangen, sobald sie den 
Entschluß dazu faßte, und erwarb eben dadurch den natürlichen 
Besitz für den Kläger (Art. 645 1. o.). Der Entschluß der 
Ch., fortan für den Kläger zu besitzen, ist aber daraus zu 
folgern, daß dieselbe nach Angabe des Klägers ihn als Ei-
genthümer der qu. Möbel anerkannt und ihm die 
Auslieferung derselben bei Ablauf der Miethzeit zugesagt 
hat, so daß sowohl der Wille, die qu. Möbel als sein Eigen-
thuni zu besitzen, auf Seiten des Klägers, als die natürliche 
Herrschaft über die Möbel, welche er durch die Ch. ausübte, 
zusammentrafen und somit nach Art. 637 1. c. der jurist ische 
Besitz an denselben von ihm erworben worden ist. Da 
aber nach dem Vorhergehenden ebenso ein Rechtsgrund der 
Tradition vorgelegen, wie auch die Gestattung der Inbesitz­
nahme Seitens des tradirenden Gemeinschuldners stattgefunden 
hat und die Absicht, Eigenthum zu übertragen und resp. zit 
erwerben, aus den oberwähnten Thatsachen sich ergiebt, wäh-
reud der beklagte Concurscurator das Vorhandensein eines Ei-
genthumsrechtes ans Seiten des Cridars und dessen Veränße-
rungsbesuguiß nicht bestritten hat, so liegen sämmtliche in den 
Artikeln 7Ol) ff. aufgestellten Erfordernisse für den Eigen-
thumserwerb durch Tradition vor und ist deshalb die ange-
stellte Eigenthnmsklage, die Wahrheit der ihr zu Grunde lie-
genden Thatsachen vorausgesetzt, als zu Recht beständig zu be-
trachten, da die bei der Tradition auf Grund eines Kanfge-
fchäftes den Eigenthumsübergang bedingende Zahlung oder 

*) Vgl. Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts, 1, 2. § 66. 
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Ereditiruug des Kaufpreises (Art. 3883 1. c.) beklagterfeits 
nicht in Abrede gestellt worden und überdies zu präsumiren ist, 
weil die streitigen Möbel dem Kläger ohne Weiteres von dem 
Gemeinschuldner zu eigenem Besitze überlassen wurden." 

20. Der Grundzinsherr darf die Veräußerung des Zins-
grundes durch den Zinsmann nicht hindern und der 
Uebergang des Grundzinsrechts von dem Zinsmanne 
auf den neuen Erwerber ist nicht von der Geneh-
mignng der Veräußerung durch den Grundzinsherrn 
abhängig. 

(Art. 809. 1327 und 1328 des Prov.-Rechts Th. 3.) 
„Die Behauptung, daß eine Besitzübertragung eines Stadt-

canongrundes weder rechtlich geschehen, noch rechtlich wirksam 
werden könne, ohne eine ausdrückliche Genehmigung des Stadt-
cassa-Collegiums zu solcher Besitzübertragung vermöge einer 
protokollarischen Verhandlung und Verfügung, — widerspricht 
ausdrücklich ausgesprochenen Gesetzesbestimmungen, wie über-
Haupt den allgemeinen Rechtsgrundsätzen über den Eigenthums-
erwerb und das Grundzinsverhältniß. Denn in Bezug auf die 
Uebertragung des Grundzinsrechts steht dem Grundherrn durch-
aus kein Recht zu, wonach die Veräußerung von seiner Zu-
stimmutig abhängig wäre und daher der Veräußerer seine 
Genehmigung nachzusuchen hätte. Ebensowenig ist der 
rechtliche Uebergang des Grundzinsrechts und die rechtliche 
Auflassung desselben von der Genehmigung des Grundherrn 
irgendwie abhängig. Das Prov.-Recht Th. 3, das auch 
hier nur die seit Alters geltenden Bestimmungen wiederholt, 
spricht dies in den Artikeln 1327, 1328 und 809 deutlich aus. 
Nach diesen präcisen Gesetzesbestimmungen wird das Eigen-
thumsrecht an einem Immobil und auch an einem Grundzins-
stück durch die Eintragung des den Rechtsgrund enthaltenden 
Documeutes in die betreffenden öffentlichen Gerichtsbücher be­
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wirkt. Kläger haben aber durch den beigebrachten Kaufeon-
tract und das darauf ausgefertigte Attestat, sowie durch das 
Auftragsprotokoll des Raths nachgewiesen, daß diese zur Er-
langung des Eigentumsrechts vom Gesetz geforderten Bedin-
gungen erfüllt sind und folglich müssen sie auch schon auf 
Grund dieser Dokumente, ohne irgend eines weiteren zu be-
dürfen, als Eigentümer des fraglichen Grundzins stücks ange-
sehen und daher auch berechtigt erachtet werden, in Bezug auf 
dieses Grundzinsstück Klage zu erheben. . . . Der Art. 1327 
I. c. weist es nach, daß zur Veräußerung und Erwerbung eines 
Grundzinsstücks und zur Begründung des Eigenthumsrechts es 
keiner Genehmigung von Seiten des Grundherrn, hier des 
Stadtcassa-Collegiums, bedarf. Nur zu einer Anzeige der 
Veräußerung ist der Veräußerer verpflichtet, und diese hat den 
einzigen Zweck, dem Grundherrn die Gelegenheit zur 
Ausübung des ihm zustehenden Vorkaufsrechts zu ge« 
ben." (Aus den Entscheidungsgründen eines Querelbescheides 
des Rigascheu Raths vom 1. Juli 1866, M 6258, i. S. So-
kolow wider das Stadtcassa-Collegium.) 

21. Zur Auslegung des Artikels 1419 des Prov.-Rechts, 
Theil 3. Der Conossementsinhaber hat als solcher 
keinen Anspruch auf die Versicherungssumme der in dem 
Eonossement bezeichneten Waare. Voraussetzungen 
des Retentionsrechtes nach gemeinem Handelsrecht. 

Die finnländische Vereinsbank in Helsingsors hatte dem 
Kaufmann L. daselbst auf die Ladung eines im Hafen von 
Björneburg liegenden, nach Riga bestimmten Schiffes 4100 Rbl. 
S. — angeblich gegen Verpfändung der Ladung — vorgestreckt 
und sich das über letztere von dem Schiffer ausgestellte, au 
Ordre lautende Eonossement als Kastenpsand übergeben lassen. 
Das Schiff strandete in Moonsund und der größte Theil der 
Ladung, welche von dem Destinatair, der Handlung S. & Co. 
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in Riga, int Auftrage des Kaufmanns L. für die Summe von 
5000 Rbl. bei einem Hamburger Hanse versichert worden war, 
ging unter. Die Vereinsbank klagte nun, da die Handlung 
S. & Co. den Accept der Über den Betrag von 4100 Rbl. S. 
von L. auf sie gezogenen und ihr von dem Agenten der 
Vereinsbank in Riga präfentirten Tratte verweigerte, Wider 
dieselbe mit der Pfandklage aus Herausgabe der in ihren 
Händen befindlichen Police über die Versicherung der attgeb-
lich verpfändeten Ladung. Die beklagte Handlung bestritt das 
Klagerecht  der  Vereinsbank,  wei l  d ie Jnnehabnug des Cot tos-
serneutes als Kastenpfand dieser keinen Rechtstitel gewähre, 
die Herausgabe der Vers icherungspol ice über d ie Ladung 

zu beanspruchen. 
Das Vogteigericht erklärte in dem Erkenntnisse vom 

14. Mai 1868, M 39, die Klage — abgesehen von den beklag-
terseits noch vorgebrachten Einreden — schon durch die Übergabe 
des Conossemeuts als Kastenpfand für begründet; das App.-
Erk. des Rigascheu Raths vom 19. März 1869, M 2058, 
hielt dagegen noch eine Beweisauflage darüber für erforderlich, 
daß L. der klagenden Vereinsbank die Ladung des Schiffes 
verpfändet gehabt habe. In den Motiven des genannten App.-
Erkenntnisses kommt hierüber vor: 

„Wenn der klagenden Bank in der That nur ein Faust­

pfand an dem Conoffement bestellt worden ist, so würde 
ihr ein Anspruch auf die Versicherungssumme und damit auch 
auf die Police nicht zustehen, weil das Coitossement dem legi-
timirten Inhaber desselben blos ein Recht aus die unbedingte 
Auslieferung der darin bezeichneten Ladung gegen Rückgabe 
des Conossements gewährt, welches Recht aber nach der rich­
t igen Ansicht  ke in d ingl iches,  sondern e in obl igator isches 
ist und als solches im Falle des Unterganges der Ladung ent-
weder in das Recht aus Schadenersatz übergeht, oder aber 
ganz erlischt, wenn nämlich der Untergang durch einen Zufall — 
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wie in casu — herbeigeführt wurde (Art. 3439 des Prov.-
Rechts Th. 3). Daß letzterensalls dem Conossemeutsinhaber 
nach der Regel: pretium succedit in locum rei ein Anspruch 
auf die Versicherungssumme erwachse, wie der Unterrichter an-
nimmt, ist nicht richtig. Denn jene Regel ist in ihrer Allge-
meinheit absolut falsch und es könnte der fragliche Anspruch 
auf die Versicherungssumme, der, als ans dem zwischen dem 
Schuldner und dem Assecuradeur bestehenden Obligationsver-
Hältnisse hervorgegangen, auch nur dem im Obligationsnexus 
stehenden Schuldner selbst zusteht, auf den durch den Besitz 
des Conossements legitimirten Gläubiger nur in Folge einer 
Cession übergehen. Letztere ist aber nach der richtigen An-
ficht hier keine nothwendige und die Analogie des Art. 
1419 1. c. kann für den Uebergang des dem Schuldner der 
durch einen Unfall vernichteten Sache zustehenden Verstche-
rungsanspnichs auf den Gläubiger gleichfalls nicht ange­
führt werden, da das dort erwähnte Pfandrecht eben ein 
dingliches Recht ist, während es sich hier um einen obli­
gatorischen Anspruch handelt." 

„Wenn dagegen die Existenz eines der klagenden Bank 
zustehenden Pfandrechtes an der zum Theil untergegangenen 
Ladung des Schiffes angenommen wird, so ist im Hinblicke 
auf den Art. 1419 1. c. die klagende Vereinsbank allerdings 
als zur Klage auf Herausgabe der betreffenden Police berech-
tigt anzusehen. Jener Artikel besagt, daß, wenn eine Versiche-
rung der verpfändeten Sache stattgefunden hat, im Falle des 
gänzlichen oder theilweifen Unterganges der letzteren das Pfand-
recht die Assecuranzfumme ergreift; er fügt jedoch hinzu: „falls 
nicht in den Statuten der betreffenden Assecuranzgesellschast 
etwas Anderes bestimmt ist." Der Vordersatz des Artikels 
nun ist wohl so zu verstehen, daß das Pfandrecht an der 
verpfändeten Sache sich auf die Forderung auf die 
Versicherungssumme erstreckt, wonach der Pfandgläubiger 
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berechtigt wäre, diese Forderung durch die Contractsklage gel-
tend zu machen (Art. 1466 1. c.), d. h. den Versicherer auf 
Auszahlung der Versicherungssumme zu belangen. Der Schluß-
satz des allegirten Artikels dagegen beschränkt das dem Pfand-
gläubiger eingeräumte Klagerecht gegen den Assecuradeur auf 
den Fall, daß nicht die Statuten der Asseeuranzgesellfchaft et-
was Anderes bestimmen, gewährt also der letzteren die B efugniß, 
die Auszahlung dem klagenden Pfandgläubiger des Versicher-
ten gegenüber zu verweigern, sofern nach den Statuten blos 
dem Versicherten selbst die Versicherungssumme auszuzah-
len ist. Die Wirksamkeit der von dem Pfandgläubiger 
anzustellenden Klage ist also im concreten Falle von der Fas-
sung der Statuten der Assecuranzgesellschast abhängig. Die 
Entstehung des Pfandrechtes an der Forderung auf 
die Versicherungssumme dagegen ist von dem Inhalte der Sta-
tuten nicht abhängig und die Wirkungen des Pfandrechtes in 
Bezug auf dritte Personen außer dem Assecuradeur können 
durch die Statuten nur in sofern beeinflußt werden, als sie 
mittelbar auch den Assecuradeur selbst treffen. Die 
entgegengesetzte Interpretation der bezogenen Gesetzesstelle er-
scheint mit Rücksicht aus die Art. XVI, XX und XXI der 
Einleitung zum Prov.-Recht nicht statthast; denn es wäre ganz 
abnorm und mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen schlechter-
dings nicht zu vereinbaren, wenn die Entstehung des Pfand-
rechtes an der Afsecnranzsumme für den Pfandgläubiger, bzw. 
dessen rechtliche Wirkungen auf andere Personen, als dem Ver-
sicherer, durch die Statuten der Versicherungsgesellschaft bedingt 
sein sollten, da diese sich doch nur als lex contractus zwischen 
dem Versicherer und dem Versicherten auffassen lassen und in 
solcher Eigenschaft nicht für die Entstehung dinglicher Rechte 
zu Gunsten dritter Personen maßgebend sein können, die ganz 
außerhalb des zwischen jenen obwaltenden Obligationsnexus 
sich befinden." 
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„Das der klagenden Bank hiernach ohne Rücksicht auf 
die Statuten der Affecurauzgesellschaft zustehende Pfandrecht 
an der Forderung auf die Versicherungssumme berechtigt sie 
denn auch auf Herausgabe der Versicherungspolice gegen beklagte 
Handlung zu klagen, da die Police, insofern sie für die Er-
langung der Assecuranzsumme, d. h. für die Geltendmachung 
der verpfändeten Forderung, ein unentbehrliches Beweisdocn-
»teil t  bi ldet, ihrem Wesen nach sich als ein Accessorium 
der verpfändeten Forderung darstellt und deshalb mit 
der Pfandklage jedem Besitzer abgefordert werden kann." 

Gegen die Klage ber Vcreinsbank hatte die Handlung 
S. <fc Co. noch die Einrede des ihr an der Versicherungspolice 
zustehenden Retentionsrechtes unter Berufung auf die Art. 313, 
314, 893 und 894 des A. D. H.-G.-B. und auf Grund dessen 
vorgebracht, weil sie bei dem Kaufmann L. ein Guthaben im 
Betrage von 8000 Rbl. S. aus einem Wechfelaccept und L. 
sie wegen Deckung dieses Guthabens ausdrücklich auf die strei-
tige, an sie bestimmt gewesene Ladung verwiesen habe, wogegen 
klägerischerseits namentlich eingewendet wurde, daß das Erfor-
deruiß der Connexität des retentionsweise geltend gemachten 
Anspruches mit dem Retentionsobjecte, d. h. der Versichernngs-
Police, nicht vorliege. In Beurtheiluug dieser Einrede äußern 
sich die Motive des angeführten Appellations-Erkenntnisses sol-
gendermaßen: 

„Beklagte Handlung hat die schon von dem Unterrichter 
(mit Hinweis auf den Art. 3383 des Prov.-Rechts Th. 3) ver­
worfene Behauptung, daß ein Retentionsrecht an der von ihr 
detinirten Police ihr ohne Rücksicht auf eine Connexität der 
ihr gegen L. zustehenden Forderung mit jener zustehe, tu der 
Appellatiousschrist unter Berufung auf 

La band, in derZeitschr. für Handelsrecht, IX, S. 493, 
ausrecht erhalten. Der von ihr geltend gemachten Auffassung 

18 
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des Zurück!)altungsrechtes kann jedoch nicht beigetreten werden. 
Zwar würden, da die der beklagten Handlung gegen L. znste-
heude Forderung augenscheinlich aus einem Handelsgeschäfte 
herrührt, die Voraussetzungen des von ihr beanspruchten Re-
tentionsrechtes nach den Grundsätzen des Handelsrechts zu 
bemessen sein, wenn dieses eigentümliche Bestimmungen über 
diesen Pnykt enthielte. Allein das ist nicht der Fall, sondern 
es !>at sich die Mehrzahl der Handelsrechtslehrer dahin ausge-
sprechen, daß nach gemeinem Handels-, wie nach ge-
meinem Civi lrecht die Connexität der retentions-
weise geltend gemachten Forderung mit dem Reten-
t ionsobjecte ein wesentl iches Ersorderniß für die 
Ausübung des Zurückhaltungsrechtes ift.*) Die Ar­
tikel 313 nnd 314 des D. H.-G.-B. aber, auf welche Beklagte 
sich bezogen hat, können, da das dort normirte „kaufmännische 
Retentionsrecht" sich als ein, wenngleich durch die Rechtgent-
Wickelung in den Einzelstaaten angebahntes und verbreitetes, 
fo doch dem gemeinen Rechte fremdes Rechtsinstitut dar­
stellt, 

Lab and, I .  c. S. 482—86, 
Endemann, Handelsrecht, § 99, 

für die Rechtsprechung der hiesigen Gerichte nicht als Entschei-
Sungsnorm dienen und ebensowenig kann La band a. a. O. 
als eine Autorität für die Ansicht beklagter Handlung aner-
kannt werden, da dessen Ausführungen über das Retentions-
recht eben die Bestimmungen des D. H.-G.-B. zum Ausgangs-
punkte nehmen. — Hiernach muß also das von der Beklagten 
prätendirte Retentionsrecht allerdings von der Bedingung ab-
häugig gemacht werden, daß es in einem gewissen Verhältnisse 
zu der retinirten Police seinen Grund habe. Ein solches Ver-
hältniß will beklagte Handlung denn auch gefunden haben und 

*) Vgl. Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts, 1,2, S- 974, sub 3. 
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zwar darin, daß sie im Austrage des L. die Versicherung der 
Eisenlavuug bewerkstelligt und die Police darüber besorgt habe, 
indem sie behauptet ,  daß in  Folge dessen s ie a ls  Assecuranz-
commissionairiu des L., resp. als Verstcherungsnehmerin 
anzusehen und in dieser Eigenschaft zur Retention wegen ibrer 
Forderungen an L. befugt sei. Ob nun Beklagte durch die 
im Austrage des L. vollzogene Besorgung der Assecuranz zu 
diesem in die Stellung eines Commisfionairs getreten oder — 
wie klägerischerseits behauptet worden — als dessen Manda­
tarin aufzufassen ist, ist für den vorliegenden Fall 
gleichgültig, weil in Bezug auf die Retentionsbefugniß der 
Mandatar dem Commissionairen ganz gleich gestellt ist. So-
lvohl diesem, wie jenem steht aber ein Zurückhaltungsrecht nur 
wegen derjenigen Forderungen zu, welche ihm aus dem Auf-
trage, bzw. der Com Mission, gegen seinen Mandanten, 
bzw. Committenten erwachsen, nicht aber wegen solcher, die 
ihren Ursprung in anderen Rechtsgeschäften haben, d. h. also, 
aus beklagte Handlung angewendet, blos wegen der letzterer 
durch die Versicherung entstandenen Kosten und der etwa von 
ihr zu beanspruchenden Provision, nicht aber wegen eines Gut-
Habens aus einem Wechselaccept. Während die beklagtische 
Retentionseinrede somit in dieser Hinsicht hinfällig erscheint, 
findet sie ihre rechtliche Grundlage allerdings in der Eigen-
schast der beklagten Handlung als Versicherungsnehmerin 
gegenüber dem L. als Versicherten." 

„Schon oben ist ausgeführt worden, daß die Wirksamkeit 
des dem Pfandgläubiger auf die Versicherungssumme der un-
tergegangenen Pfandsache eingeräumten Anspruches im concreten 
Falle von der Fassung der Statuten der bezüglichen Assecuranz-
gesellschaft abhängig ist und daß diese auf der Schlußbestimmung 
deL Art. 1419 cit. beruhende Beschränkung des Klagerechtes 
nicht blos dann von Einstnß sei, wenn der Pfandgläubiger 
seinen Anspruch auf die Versicherungssumme direct gegen 

18* 
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den Assecuradeur gel tend macht ,  sondern auch dor t ,  wo 
durch den gegen dritte Personen verfolgten Anspruch die statu-
tenmäßigen Rechte des Assecuradeuren auch nur  mi t te lbar  
beeinträchtigt werden. Da nun der § 150 der von der Han-
delskammer in Hamburg zusammengestellten „allgemeinen See-
Versicherungsbedingungen" von 1867, deren Bedeutung als 
eines sämmtlichen in Hamburg existirenden Seeassecnranz-Com-
pagnieen gemeinsamen Statuts von beklagter Handlung nicht 
geleugnet worden ist, in wörtlicher Übereinstimmung mit den 
§§ 893 und 894 des D. H. G. B. besagt: 

Nach dem Art. 893 des H. G. B. ist der Versicheruugs-
nehmer nicht verpflichtet, die Police dem Versicherten 
oder dem Gläubiger oder der Concursmasse desselben 
auszuliefereu, bevor er wegen der gegen den 
versicherten Gegenstand ihm zustehenden An-
spräche befriedigt ist 
Der Versicherer macht sich dem Versichernngs-
nehmer verantwortlich, wenn er, während dieser 
noch im Besitz der Police sich befindet, durch Zahluu-
gen, welche er dem Versicherten oder den Gläubigern 
oder der Concursmasse desselben leistet, oder durch Ver-
träge, welche er mit denselben schließt, das vorste-
heitd bezeichnete Recht des Versicherungsneh­
mers beeinträchtigt: 

so erhellt, daß beklagte Handlung in der That zur Auslieferung 
der von ihr detinirten Police nicht verbunden ist, bevor sie 
wegen der ihr gegen L. in Bezng auf die untergegangene La-
dnng zustehenden Ansprüche befriedigt worden ist." 

Auf Grund dieser Ausführungen wurde die beklagtische 
Reteutiouseinrede für den Fall des Gelingens eines der be-
klagten Handlung auferlegten Beweises für begründet erachtet. 
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22. Wirksamkeit eines in gutem Glauben erworbenen 
Pfandrechtes gegenüber dem die Sache vindicirenden 
Eigenthümer. Möglichkeit eines redlichen Besitzes 
an einer Obligation, welche ans den Namen lautet 
und ohne Einwilligung des in derselben benannten 
Gläubigers von einem Dritten verpfändet worden ist. 
Begriff und Erfordernisse des guten Glaubens. 

(Art. 680, 841, 923, 1370 und 1474 des Prov.-
Rechts Th. 3). 

Der Vindikation einer aus den Namen der Klägerin aus-
gestellten Obligation setzte Beklagter die Einrede entgegen, daß 
er diese Obligation in gutem Glauben von einem Peter S. 
als Kastenpfand für eine Wechselschuld erhalten habe und da-
her zur Herausgabe derselben nur gegen Bezahlung seiner 
Wechselforderung verbunden sei. Nachdem im ferneren Versah-
reu noch festgestellt worden war, daß Klägerin die fragliche 
Obligation dem Peter S. ohne Cesstonsvermerk auf derselben 
zur Aufbewahrung übergeben hatte, erging das verurteilende 
Erkeuntniß der I. Section des Landvogteigerichts vom 
10. December 1868, M 269, aus dessen Eutscheidungsgründen 
wir Nachstehendes mittheilen: 

„Beklagter hatte nach analoger Anwendung des Art. 863 
1. c. nur den Sachverhalt darzuthun, der seinen Erwerb als einen 
rechtlichen Erwerb erscheinen ließ, und war es dann Sache 
der Klägerin zu beweisen, daß Beklagtem das Unrecht seines 
Erwerbes ursprünglich bekannt oder nur ans nicht entschuld­
barem Irrtum nicht bekannt gewesen war*) .... Den vor­
gedachten Beweis hat aber Klägerin in der That geliefert, 
wenn auch nur indirect — denn der gute oder böse Glaube 
kann, als etwas rein Innerliches, nicht birect bewiesen, sondern 
nur aus Den die Besitzergreifung begleitenden Umständen ge­

*) Bezugnahme auf Arndts, Pandekten, § 160 a E. 
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schlössen werden") — nämlich dadurch, daß sie Beklagten zu 
dem Zugeständnisse veranlaßt hat, die ihm kastenpsandlich über-
gebene Obl igat ion habe ans den Namen der Kläger in g e -
lautet und sei mit keinerlei Session versehen gewesen, 

indem hiernach von einem redlichen Vesitzerwerbe der Obli-
gation seitens des Beklagten nicht wohl mehr die Rede sein 
kann. Eine Definition des redlichen Besitzes giebt das Pro-
vincialrecht in dem Art. 680 und zwar dahin, daß gutgläubi-
ger Besi tzer  der jenige sei ,  welcher g laubt ,  daß fe in An­

derer  e in besseres Recht  hat ,  d ie Sache zu besi tzen.  
Wenn schon aus dieser Definition sich ergiebt, daß zu dem gu-
teit Glauben nicht die Abwesenheit der Ueberzeugung des Un-
rechtes genügt, vielmehr dazu die positive Ueberzeugung gehört, 
daß man bei der Erwerbung des Besitzes kein materielles Un-
recht begehe**), so wird dies unzweifelhaft, wenn man den Art. 
680 mit dem Art. 841 in Verbindung bringt, welcher lautet: 
wenn beim Vorhandensein eines Hindernisses der Besitzer auch 
nur hinreichenden Grund hatte, die Rechtmäßigkeit seines 
Besi tzes in  Zwei fe l  zu z iehen,  so g i l t  er  n icht  a ls  redl icher 
Besitzer. Ob ein solcher „hinreichender Grund" zum Zweifel 
vorlag, darüber kann natürlich nur das richterliche Ermesse« 
im concreten Falle entscheiden; jedoch findet sich eine nähere 
Bestimmung dessen, welcher Maßstab in dieser Beziehung von 
dem Richter seiner Entscheidung zu Grunde zu legen sei, noch 
in der zu dem Art. 841 cit. allegirten lex 9 § 2 Dig. de ju­

ris et facti ignor. XXII. 6, wo es heißt: et recte Labeo de-
finit, scientiam neque curiosissimi, neque negligentissiini 

hominis accipiendam, verum ejus, qui eam rem diligenter 

inquirendo notani  habere  poss i t .  Hiernach i f t  e in entschulde 
barer Jrrthum, welcher eben die Voraussetzung des guten 

*) Bezugnahme auf Windscheid, Pandekten, I, § 177 sub 4. 
**) Windscheid, Pandecten, I, § 176 Nota 3 und Schirmer, 

in Linde's Zeitschr. n. F. XV, S. 214 ff. 
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Glaubens ift*), dann nicht anzunehmen, wenn der Besitzer ber 
gewöhnlicher Sorgfalt und Aufmerksamkeit hätte wissen können, 
daß fein Besitz unrechtmäßig erworben wurde, weil z. B. sein 
Auetür zur Übertragung desselben nicht befugt war. 

Beklagter hat nun in casu selbst eingeräumt, daß die 
ihm als Pfand übergebene Obligation auf den Namen der 
Klägerin lautete und mit keiner Cession versehen war; wenn 
er dieselbe gleichwohl von dem VerPfänder Peter S. angeblich 
in gutem Glauben, also ohne Kenntniß davon, daß dieser 
zur Verpfändung nicht berechtigt war, entgegennahm, so ging 
er entweder davon aus, daß sie diesem rechtl ich übertragen 
sei, — dies konnte er aber im Allgemeinen nicht, weil Recta-
Papiere rechtlich nur durch Cession, welche schriftlich, entwe-
der auf dem Papiere selbst, oder in einer besonderen Urkunde 
zu erfolgen hat (Art. 3472 1. c.), übertragen werden können, 
er also bei ganz gewöhnlicher Vorsicht von dem VerPfänder 
einen Nachweis über die an ihn geschehene Uebertragung des 
Schulddocumeutes hätte fordern müssen, während er, daß er 
Solches gethau, nicht hat behaupten können. Oder Beklagte 
glaubte, daß der Peter S. zwar nicht als Eigenthümer der 
Obligation, doch aber kraft eines ihm zustehenden Rech-
tes an derselben, z. B. als Faustpfandgläubiger, über die-
selbe zu dispouireu befugt fei; auch in diesem Falle hätte aber 
Beklagter mindestens sich darnach erkundigen müssen, ob Peter 
S. das ausgeübte Dispositionsrecht wirklich besaß und durste 
sich allenfalls nur dabei beruhigen, daß ihn jener ausdrücklich 
der Existenz eines feinerfeitigen Dispositionsrechtes versicherte. 
Beklagter hat aber auch dies nicht einmal behauptet. Oder 
Beklagter nahm endlich an, daß der Peter S. die qu. Obliga-
tiou nicht kraft eigenen Rechtes, fondern nur mit Zustimmung 

*) Art. 840 I. o. und dazu Arndts, Pandecten, § IG'). Windscheid, 
Pandekten I ,  § 178.  Seusfer t ,  Pandecten I ,  § 136,  Nota 4.  Bange-
row, Pandecten I, § 321, Anmkg. 1, sub 3. 
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der Klägerin verpfändete: hier hätte er jedenfalls davon, 
daß eine solche Zustimmung in der That vorlag, sich überzen-
gen müssen; der von ihm versuchte Beweis, daß die Klägerin in 
die Verpfändung gewilligt habe, ist aber gänzlich mißglückt. 
Da nun Beklagter einerseits in keiner Weise dargethan hat, 
daß er die Zweifel, welche ihm im Hinblick auf den Inhalt 
der Obligation an der Verpfändungsbefugniß des Peter S. 
bei ganz gewöhnlicher Aufmerksamkeit entstehen müßten, zu be-
fettigen gesucht habe, andererseits eine Berufung darauf, daß 
er die betreffenden rechtlichen Bestimmungen nicht gekannt habe, 
durchaus wirkungslos erscheint, weil nach Art. 840 1. c. der 
Rechtsirrthum nicht die Wirkung des guten Glaubens hat, so 
kann auf Grund der Art. 841 cit. Beklagter nicht als redlicher 
Besitzer der streitigen Obligation im Sinne der Artikel 923, 
1370 und 1474 1. c. angesehen werden und daher auch nicht 
die in den bezogenen Gesetzesstellen angegebene rechtliche Wir­
kung des redlichen Besitzes, nach welcher er zur Herausgabe 
der qu. Obligation nur gegen Befriedigung seiner Pfandforde-
rung verbunden wäre, für sich in Anspruch nehmen, sondern 
muß nach Art. 897 und 921 1. c. für schuldig erachtet werden, 
der Klägerin die vindicirte Obligation zurückzuerstatten, und 
kann wegen der ihm solchergestalt erwachsenden Nachtheile nur 
gegen den VerPfänder Peter S. seinen Regreß nehmen." 

Vorstehendes Erkenntniß wurde rechtskräftig. 

23. Nach rigaschem Stadtrecht ist eine Generalhypothek, 
welche auf ein dem Schuldner gehöriges Immobil 
ingrossirt ist, soweit es sich nicht um die Befriedi-
gung ans diesem Immobil handelt, als Privathy-
pothek anzusehen und im Concurse als solche zu 
lociren. 

(Art. 1603 und 1604 des Prov.-Rechts Th. 3.) 
„Exhibent hat für seine Forderung Befriedigung vor der 
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älteren Pfanvsorderung des S. beansprucht, indem er sich dar-
auf beruft, daß seine Forderung, als eine ingrossirte, der 
nicht ingrossirten, wenngleich älteren, vorgehen müße. Allein 
dagegen ist mit Recht bemerkt worden, daß das dem Exhiben-

teil hinsichtlich seiner Forderung zustehende Pfandrecht gar nicht 
ein öffentliches ist, weil zufolge Art. 1603 des Prov.-Rechts 
Th. 3 nach dem localen Stadtrecht eine Hypothek überhaupt 
uur  auf  nament l ich bezeichnete Immobi l ien ingros-
sirt werden kann, während eine Jngrossation auf beweg­
liches Vermögen, um welches - es sich in dem gegenwärtigen 
Cottcurse allein handelt, gänzlich unstatthaft ist. . . . Kann 
der Gegenstand eines öf fent l ichen Pfandrechtes nur  e in be­
st i m mtes Immobil sein und kann ein allgemeines Pfand-

recht nnr durch Aufschreibung ans ein solches in dem Hype-
thekenbuche zu einem öffentlichen erhoben werden, so kann eine 
Generalhypothek als „öffentliche" offenbar auch nnr in so* 
fern wirksam sein, als sie ans ein speeielles Immobil ingrossirt 
ist, und verliert eben durch die Jugrossation ihren Charakter 
als Generalhypothek, weil sie sich nur auf specielle Sachen, 
d. h. hiev Immobilien, erstreckt. (Art. 1604 1. c.) Daß da­
neben die Generalhypothek an dem Mobiliarvermögen bestehen 
bleibt (Art. 1585 und 1586 1. e.), beruht darauf, daß das 
Prov.-Recht das Priucip der Specialität nicht consequeut durch­
geführt, sondern im Wesentlichen die Rege n des röm. Pfand­
rechts noch ausrecht  erhal ten hat ;  s ie ble ibt  aber in  d ieser 
Richtung eben nnr als das, was sie vor der Jngrossation war, 
d. h. als private Hypothek wirksam und ist rücksichtlich der 
Priorität auch nur nach den für Privathypotheken geltenden 
Grundsätzen >u behandeln." (Ans den Eutscheidungsgründen 
eines Locat iousnrthei ls  der  I .  Sect ion des Landvogtei -
gerichts vom 17. August 1868, M 103.) 
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24. Collision eines (mit einem Privilegien Pfandrecht ver-
sehenen) Kausschillmgsrückstandes mit einer von dem 
früheren Eigentümer des Immobil? bestellten ingros-
sirten Hypothek. Auslegung des Punktes 11 der Ri-
gaschen Stadtrechte Lib. III. Tit. X. 

Aus das Immobil der Wittwe K. war am 2. Deeember 
1821 ein Capital von 275 Rbl. öffentlich aufgeschrieben und 
dasselbe am 14. Mai 1866 bei Erwerbung des Jmmobils von 
der K. als eigene Schuld übernommen worden. In dem über 
dieses Immobil ausgebrocheuen Specialconcurse concurrirte die 
obige, durch successive Cession an den Kaufmann L. gediehene 
Hypothek mit einem Kaufschillingsrückstande von 2000 Rbl., 
welcher aus dem am 14. Mai 1866 vollzogenen Kaufverträge 
zu Gunsten des Verkäufers R. auf dem Immobil ruhen ge-
blieben und auf dasselbe auch an demselben Tage ingrossirt 
worden war. In dem Locationsnrtheile des Vogteigerichts 
vom 17. December 1868 M 110 wurde nun unter Berufung 
auf die Rigaschen Stadtrechte Lib. III Tit. X Punkt Ii der 
vorgenannte durch Cession an den Gläubiger T. gelangte Kauf-
schil l ingsrüekstand der hypothekarischen Forderung des Kauf-
manns A. vorangestellt. Auf die von letzterem ergriffene Ap-
pellation wurde dieses Erkenntniß jedoch oberrichterl ich am 
14. März 1869 sub M 1864 dahin resormirt, daß die 
Forderung des Kaufmanns L. dem Kanfschil l ings-
rückstande des T. vorzugehen habe, aus folgenden 
Gründen: 

„Iudex a quo hat seine Entscheidung darauf gestützt, daß 
nach den Stadlred)ten Lib. III Tit. X, de prioriluLu eredi-

torum, pct. 11 und 12 der mit einem Unterpfande versehene 
Kaussd)illingsrückstand den öffentlid)en ingrossirten Hypotheken 
vorangestellt ist. Sold)e uutersd)iedslose Anwendung dieser 
Gesetzesstelle steht jedod) in dem vollkommensten Widerspruch 
zu der ihr bisher seit unvordenklid)en Zeiten gegebenen Aus­
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legung und der daraus begründeten konstanten Gerichtspraxis' 
Diese immerwährend gleiche Gerichtspraxis hat ein Recht sestge-
stellt, welches in das Leben übergegangen ist und im Verkehr zur 
unbezweiselten 9tom für die Regelung der betreffenden Rechts-
Verhältnisse dient. Eine Abweichung von den bisher anerkann-
ten Grundsätzen und eine dadurch bewirkte Abänderung des so 
festgestellten und unbezweiselt bestehenden Rechts müßte für 
die bestehenden Vermögensverhältnisse von den tiefeingreifend-
steit Folgen werden. Schon ans dieser Rücksicht haben daher 
diese Praxis und das durch dieselbe festgestellte Recht einen 
Anspruch auf fernere Beachtung." 

„Es stützt sich die Praxis aber auch aus eine vollkommene 
rechtliche Begründung. Denn es ist schon ein Grundsatz des 
recipirten römischen Rechts, daß eine Veräußerung einer ver-
pfändeten Sache nicht die Rechte der bereits bestehenden Pfand-
gläubiger benachteiligen könne (cf. 1. 15 Cod. Vlll, 15 und 
1. 12 Cod. Vlll, 28.). Die Sache konnte daher von dem Käu-
fer nid)t ohne das darauf haftende Pfandrecht erworben und 
dem Pfandgläubiger sein Recht durch den stattgehabten Ver-
kauf der verpfändeten Sache nicht entzogen werden. Dieser 
Rechtsgrundsatz erlangte and) gemäß Lil> II Cap. 2 Statut. 

Rig. im Gebiete des Rigascheit Stadtrechts unbestrittene Gel­
tung und war bei dem Institut der öffentlichen Jngrossation, 
weld)es die reelle Sicherheit der Pfandgläubiger bezweckte, von 
Notwendigkeit. Er ist daher auch, und zwar unter Bezug-
nähme aus die obigen Stellen des röm. Rechts, in die Codifi-
cation des Provinciellen Privatrechts übergegangen und nament-
lid) dem Artikel 1430 zu Grunde gelegt." 

„Wären hiedurch schon die Praxis und die durch dieselbe 
der obigen Stelle der Stadtredjte gegebene Auslegung gerecht­
fert igt, nad) weld)er die bereits ingrossirten Hypotheken 
bei einem Verkauf des Immobil» durch einen credi-
t irten und hypothekarisd) besicherten Theil des Kauf­
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schil l ings nicht gefährdet werden, — so ist bei dieser 
Frage noch ein anderer Umstand in Berücksichtigung zu ziehen." 

„Bei dem Verkauf solcher Immobilien, die mit öffentlich 
ingrossirten Hypotheken belastet sind, Pflegt der abgeschlossene 
Kauscontraet diese Hypotheken in Berücksichtigung zu ziehen 
und dieselben, wenn sie nicht durch Bezahlung der hypotheka-
risch besicherten Forderungen - getilgt werden, ausdrücklich auf 
den Kaufpreis in der Art in Anrechnung zu bringen, daß die 
hypothekarischen Forderungen von dem Käufer als eigene Schuld 
übernommen werden. In solchem Falle gewinnt die übernom-
mene Schuld den Character eines zum Ankauf gegebenen hy-
pothekarischen Darlehns und dadurch zugleich das mit solchem 
Darlehen verbundene Privilegium, welches nach den Stadt-
rechten 1. c. Pkt. 10 noch dem Kaufschillingsrückstand vorgeht. 
Es kann deshalb eine solche früher ingrossirte, ausdrücklich über-
nommene hypothekarische Forderung nicht dem später bei dem 
Berkauf des Jmmobils entstandenen Kaufschillingsresiduum im 
ansgebrochenen Coucurfe des Käufers und nunmehrigen Eigen-
thümers des Jmmobils betreffs der Befriedigung nachgestellt 
werden. Ein solcher Fall liegt aber in der gegenwärtige« 
Rechtssache vor. Denn nach dem vom Appellanten L. in copia 

vidi in ata beigebrachten, von dem R. als Verkäufer und der 
Wittwe K. als Käuferin am 14. Mai 1866 abgeschlossene« 
Kauscontracte hat letztere die appellantische am 2. December 
1821 öffentlich ingrossirte obligationsmäßige Forderung als 
eigene Schuld übernommen und aus den Kaufpreis in Anrech­
nung gebracht, sodaß dieses Capital ihr zur Erwerbung des 
Hauses dargeliehen erscheint. Es ist daher die untergerichtliche 
Loeationssentenz dergestalt abzuändern, daß appellantische For-
derung der des Appellaten T. voranzustellen, resp. zuerst zu 
befriedigen ist." 
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25. Nach vi get schein Stadtrecht hat das specielle private 
Pfandrecht, soweit es sich um Befriedigung aus der 
speciett verpfändeten Sache handelt, im Falle der Col­
lision vor dem generellen privaten Pfandrechte den 
Vorzug, auch wenn letzteres das ältere ist. 

Im Generalcoucurfe des Kaufmanns B. suchten unter 
Anderen ihre Befriedigung 1) die Handlung Louis K. & Co. 
in Cette wegen einer Forderung von 4867 Rbl. 10 Kop., ori-
ginirend ans einer von dem Gemeinschuldner am 28. Novem­
ber 1862 unter genereller Verpfändung feines fämmtlichen 
Vermögens und unter fpeciel ler Verpfändung seines Wein­
kellers ausgestellten Obligation, und ferner-2) der Gläubi-
ger N. wegen einer Forderung von 3000 Rbl., originirend aus 
einer von dem Cridaren am 31. Decbr. 1860 unter genereller 
Verpfandung seines gesammten Vermögens ausgestellten Obli< 
gation. Abweichend von dem Erkenntnisse deS Vogteige-
richts M 72, welches die Forderung des N. derjenigen der 
Handlung Louis K. & Co. schlechthin antelocirt hatte, wurde 
in der zweiten Instanz mittelst Appellations-Erkenntnisses 
vom 14. März 1867 M 1865, dem speciellen Pfandrechte der 
letztgenannten Handlung das Recht der separaten und Vorzugs-
weisen Befriedigung aus dem Erlöse des speciell verpfändeten 
eridarischen Weinlagers eingeräumt und dasselbe dem alte-
ren Pfandrechte des N. nur bezüglich der Befriedigung aus 
der übrigen Concnrsmafse nachgestellt, auf Grund nachstehender 
Ausführungen: 

„Index a quo hat seine Entscheidung aus die l. 2 Dig. 
XX, 4 gestützt, nach welcher beim Zusammentreffen von spe-
cieller und genereller Pfandbestellung das ältere Pfandrecht 
dem jüngeren vorgehen solle, und sieht eine Bestätigung dieses 
Grundsatzes auch in den Stadtrechten Lib. III Tit. X pct. 12 
und 13, sowie in dem Art. 1612 des dritten Bandes des Pro-
vincialrechts. Aus den betreffenden Stellen des rigafchen Stadt­
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rechts ist aber mit' der Grundsatz zu entnehmen, daß bei Pfand-
rechten gleicher Beschaffenheit das ältere dem jüngeren 
vorzugehen habe, und ebendasselbe besagt auch der Art. 1612 
cii., wo übrigens hinsichtlich der näheren Bestimmungen über 
die aufgestellten Regeln auf die Concursordnung in dem noch 
zu erwartenden vierten Theile des Prov.-Rechts verwiesen wird." 

„Der Grundsatz, daß das ältere generelle Pfandrecht das 
jüngere specielle Pfandrecht ausschließe, ist demnach in den 
angezogenen Bestimmungen der Stadtrechte und des Provin-
zial-Rechts nicht vorhanden und überhaupt von dem provin-
Stellen Recht nie anerkannt worden. Nielmehr ist durch das 
Gewohnheitsrecht festgestel l t  worden, daß das spe-
cieUc Pfandrecht dem generellen vorgehe, und ist dies 
sowohl durch eine seit undenklichen Zeiten geübte gleichförmige 
Praxis * ) bestätigt, als auch selbst von der Doctrin anerkannt 
worden **). Es hat daher ein Gegenstand des gemeinschuld-
tierische« Vermögens, an welchem eine Specialhypothek bestellt 
ist, zunächst zur Befriedigung dieser Speccialhypothek zu dienen 
und erst, wenn solche erfolgt ist, kann der Generalhypothekar 
sich an denselben halten. Diesem zweifel los bestehenden Rechte 
gemäß hat denn das untergerichtliche Erkenntniß, welches eine 
Abweichung von der bisher conftant geübten Praxis einschlägt, 
abgeändert und wie in verbis tlecisivis geschehen, erkannt 
werden müssen." 

26. In welcher Rangordnung sind im Falle der Collision 
mehrere an einem und demselben Tage entstan-
bette oder bzw. ingrossirte Hypotheken zu befriedigen? 

*) In demselben Sinne wie das im Texte mitgetheilte App.-l5rk. des 
.Kigaschen Raths hat sich neuerdings auch schon die I. Section des Lansvog-
teigerichts ausgesprochen in einem Erkenntniß vom 5. October 1867, M 103. 

**) Bezugnahme auf Bunge, Privatrecht § 162, S. 348 und Sam­
son, Institutionen, § 1356 Anmkg. 1. 
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In dem Locationsurtheile der I. Sectio« des Land-
vogteigerichts vom 30, Juli 1869, M 156, war diese Frage 
unter Berufung anf das moderne deutsche Hypothekenrecht da-
hin beantwortet worden, daß bei ingrossirten Hypotheken 
ledigl ich die Stel le, welche eine solche in dem Grund buche 
einnehme, für die Priorität entscheidend sei. Diese Ansicht wnrde 
jedoch von dem genannten Gerichte in einem Erkenntnisse vom 
18. November 1869, M 233, ausgegeben und in den Motiven 
desselben außer mehreren der localen Praxi s entnommenen Be-
denken auch angeführt: „es erscheine bei nochmaliger genauer 
Erwägung theoretisch richtiger, beim Mangel einer bezüglichen 
Norm in der Provinzial-Gesetzgebnng, auf das gemeine Recht 
zurückzugehen, welches nach der herrschenden Ansicht der Doctnn") 
in 1. 16 § 8 Dig. de pign. et hypoth. XX, 1 die Bestimmung 
enthalte, daß an demselben Tage bestellte Pfandrechte 
im Falle der Collision pro rata der Pfandfordernngen befrie­
digt werden sollen, welche Bestimmung auf den Fall der In-
groffation mehrerer Hypotheken an demselben Tage analog 
anzuwenden sei." 

27. Nach welchen Grundsätzen ist eine Forderung, zu de-
reit Sicherheit dem Gläubiger vermiedene Special-
hypotheken an vermiedenen zur Coneursmasse gehöri­
gen Gegenständen bestellt worden sind, im Concnrse 
aus den vermiedenen speciell verpfändeten Gegenstän­
den zu befriedigen? 

In den Motiven eines Loeationsnrtheils der I. Section 
des Rig. Landvogteigerichts vom 30. Juli 1869, M 156, 
in Generalconcnrsfachen des Kaufmanns G. F. L. kommt 
hierüber vor: 

„Die Forderung der Exhibentin (im Betrage von 1000 

*) Hier wurde Bezug genommen auf P u ch t a, Pandecten, § 210 Nota e. 
Seufsert, Pandekten, § 213 Nota 6. Holzschuher, Theorie und Casuistil, 
3 Aufl. II. S. 580 sub 13. Windscheid, Pandecten, I. § 242 Nota 1. 
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Rbl. S. nebst Renten) ist nicht blos aus das die Specialmasse 
A. bildende Immobil, sondern auch auf die beiden Immobilien, 
welche die Specialmassen B. und C. darstellen, ingrossirt ge-
Wesen: es entsteht mithin die Frage, in Welcher Weise die frag-
liche Forderung aus der Erlössumme der einzelnen zu ihrer 
Sicherheit verpfändeten Immobilien zu befriedigen ist. Diese 
Frage hat indessen eine practische Bedeutung nur dann, wenn 
nach Befriedigung der der exhibentischen Forderung vorgehen-
den Gläubiger in den einzelneil Specialmassen nicht blos eine 
znr vollständigen Befriedigung der letzteren Forderung ans-
reichende Summe vorhanden ist, sondern auch für die nächste-
henden Gläubiger noch etwas übrig bleibt, weil nur in diesem 
Falle die Befriedigung der in jeder Specialmasse der Exhibentia 
folgenden Gläubiger durch die Vertheilung der exhibentischen 
Forderung auf die einzelnen Massen bedingt, also ein Interesse 
derselben an der Art und Weise der vorzunehmenden Verthei-
lung vorhanden ist. Unter den in der gemeinrechtlichen Theo-
vie, welche in Ermangelung bezüglicher provincieller Rechtsbe­
stimmungen auch bei uns für maßgebend angesehen werden 
ulnß, in Betreff der Entscheidung der obigen Frage bestehenden 
verschiedenen Ansichten *) erscheint am richtigsten die von 

Dürrschmidt, zur Lehre von den Verbandhypotheken 
des deutschen Rechts, 185G, S. 18 ff. 

vertheidigte, welche davon ausgeht, daß jeder Concursgläubiger 
ein Recht darauf hat, aus der Concnrsmasse befriedigt zu wer­
den nnd zu fordern, daß derjenige Theil derselben, anf welchen 
er zunächst angewiesen ist, in möglichster Integrität erhalten 
werde. Es hat daher auch jeder der in den einzelnen Spe-
cialmassen ihre Befriedigung suchenden Gläubiger ein Recht, 
die Verweisung der mit mehreren Hypotheken versehenen und 

*) Verweisung auf Vangerow, Pandecten, I, § 389, Äninerkg 2 
Äiudscheid, Pandecten, I, § 241, Nota 1, Vgl. S. A. VIII., 107. 
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deshalb in mehreren Massen zu locirenden Forderung in die-
jenige Specialmasse zu verlangen, an welcher er selbst nicht 
betheiligt ist. Da aber diesem Rechte das gleiche Recht der 
in den übrigen Specialmassen betheiligten Gläubiger gegenüber-
steht und eine Präferenz des einen Rechts vor dem anderen rechtlich 
nicht begründet ist, so ist der mehrfache Hypothekengläubiger 
aus jeder der mehreren Specialmassen und zwar zu gl ei-
chen Theilen aus jeder zu befriedigen. Demnach ist, was 
den vorliegenden Fall betrifft, die Exhibentin mit ihrer Forde-
ruug in al le drei Specialmassen und zwar in jede mit 
einem Drittheil derselben zu verweisen, wobei indessen die-
jenige Summe, welche in den Specialmassen B. und C. zur 
vollständigen Deckung der exhibentischen Forderung fehlen sollte, 
noch außer dem einen Drittheil, welches an und für sich auf 
die Masse A. fällt, aus der letzteren zu entnehmen sein wird, 
weil in dieser Exhibentin ein aus der Alterspriorität ihrer 
Hypothek herfließendes Recht auf vorzugsweise Befriedigung 
vor allen nachfolgenden Gläubigern hat, welches nur cefsirt, 
sofern diese Befriedigung anderweitig erzielt wird." 

28. Die Ausübung des Näherrechts an zwangsweise 
versteigerten Immobilien ist nach livländischem Stadt-
recht nicht an die Voraussetzung geknüpft, daß dieses 
Recht vor der Versteigerung gerichtlich bewahrt wurde. 

(Art. 1620,1653 und 3965 des Prov.-Rechts Th. 3). 
Die Anna F., welche an dem wegen rückständiger Abga-

ben versteigerten Immobil ihrer Mutter das Näh er recht gl-
tend machen wollte, wurde von der I I .  Section des Land-
vogteigerichts durch Verfügen vom 14. October 1869 zurück­
gewiesen, weil sie das Näherrecht nicht vor der Versteigerung 
bei Gericht ausdrücklich bewahrt habe. Diese Entscheidung 
wurde aus dawider von der Retrahentin ergriffene Nichtigkeits-
beschwerde durch Resolution des Rigasche« Raths vom 

19 
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3. December 1869, M 8624, aufgehoben und dahin erkannt, 
daß die Beschwerdeführerin unter Voraussetzung der sonst er-
forderlichen gesetzlichen Bedingungen zur Ausübung des beau-
spruchten NäherrechteS zuzulassen sei, aus folgenden Gründen: 

„Die untergerichtliche Abweisung ist darauf gegründet, 
daß während der von der Snpplieantin bezogene Art. 1653 
des Prov.-Rechts Th. 3 nur die allgemeine Bestimmung ent-
hält, daß das Näherrecht im Falle einer öffentlichen Versteigerung 
binnen 6 Wochen nach geschehener immissio ex II do decreto 

ausgeübt werden müße, der Art. 3965 1. c. in Übereinstimmung 
mit Lib. II, Tit. 32, § 10 der Stadtrechte verordnet, daß das 
sowohl dem Schuldner als dessen nächsten Erben zuständige Recht, 
ein versteigertes Immobil 6 Wochen nach erfolgtem Zuschlage 
gegen Erlegung der Meistbotssumme und der Kosten einzulösen, 
vor der Versteigerung bei Gericht ausdrückl ich bewahrt 
sein muß, eine solche Bewahrung des Näherrechts aber von 
der Jmpetrantin nicht nachgewiesen worden ist." 

„Wenn auch nach der bezogenen Stelle der Rig. Stadt-
rechte es keinem Zweifel unterliegen dürste, daß dasselbe auch 
vie Ausübung des Näherrechts wenigstens in dem Falle ei-
ner öffentlichen Zwangsversteigerung an die Bedingung einer 
vorherigen öffentlichen Rechtsbewahrung knüpft, so muß doch 
diese Bedingung durch die Codification des prov. Privatrechts 
als ausgehoben erscheinen, da dieselbe in dem Abschnitte über 
das Näherrecht weder bei der Erblosung, noch bei den anderen 
Näherrechtsarten irgend wie erwähnt wird. Daß die vorherige 
Bewahrung des auszuübenden Rechts als Bedingung für die 
Ausübung des dem Schuldner und seinen nächsten Erben ge-
währten Einlösungsrechts bei der notwendigen Versteige­
rung von Immobilien in dem Art. 3965 ausgestellt wird, be­
rechtigt noch keineswegs sie deshalb auch für die Ausübung 
des Näherrechts zu fordern. Aus der Anmerkung zum Ar­
tikel 3965, welche hinsichtlich das Näherrechts an versteiger­
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ten Immobilien auf den Art. 1620 1. c. verweist, ist vielmehr 
zu folgern, daß nach der Absicht des Gesetzgebers die Best im-
mnngen des Art.  3965 auf das Näherrecht nicht an-
zu wenden sind, sondern für dieses nur die im Art. 1620 
ausgestellten Grundsätze zu gelten haben, in dem sich aber die 
Bedingung einer vorgängigen öffentlichen Bewahrung nicht 
findet. Es erklärt sich dies wohl daraus, daß das Einlösnngs-
recht überhaupt nur bei der öffentlichen, zur Beitreibung von 
Schulden vorgenommenen Zwangsversteigerung in Anwendung 
kommen kann, während die Ausübung der verschiedenen Näher-
rechte auch bei freiwilligen, privaten und öffentlichen, Ver-
steigernngen eintreten kann und bei allen diesen Fällen eine 
gleiche Regel zur Grundlage zu dienen hat." 

„Es hat deshalb dahin erkannt werden müssen, daß unter 
Aufhebung des nntergerichtlichen Erkenntnisses vom 14. October 
1869 die Snpplicantin unter Voraussetzung der Erfüllung der 
sonst gesetzlich erforderlichen Bedingungen zur Ausübung des 
von ihr beanspruchten Näherrechts zuzulassen ist." 

29. Aus einem mündlich abgeschlossenen Kaufvertrage 
über Immobilien kann von dem Verkäufer nur auf 
Erfüllung der Form (schriftliche Vollziehung und Cor-
roboration) nicht aber auf Zahlung des Kaufpreises 
geklagt werden. 

(Art. 3014, 3030, 3859 und 3860 des Prov.-Rechts 
Th. 3.) 

Gegen die aus einem mündlich abgeschlossenen Kanfver-
trage über einen Speicher nebst Inhalt von dem Verkäufer 
erhobene Klage auf Bezahlung des Kaufpreises, wandte der 
Käufer ein, daß znr Perfektion eines Kaufvertrages über Im-
mobilien die schriftliche Abfassung des Vertrages gesetzlich 
geboten, die Klage also rechtlich nicht begründet sei. Das 
Vogteigericht hat in dem Bescheide vom 9. September 1868, 

19* 
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M 94, diesen Einwand verworfen und zur Motivirung dessen 
angeführt: 

„Die Art. 3859 und 3860 des 3. Theils des Prov.-Rechts 
verordnen übereinstimmend mit den gemeinrechtlich geltenden 
Rechtsnormen, daß der Kanscontract als persect anzusehen sei, 
sobald beide Theile über den Gegenstand und den Preis einig 
sind, und daß der Kanscontract einer besonderen Form im All-
gemeinen nicht bedürfe, vielmehr die gegenseitige Einwilligung 
mündlich oder schriftlich erklärt werden könne. Zwar weist 
die Anmerkung zu dem angezogenen Art. 3860 aus Ausnahmen 
von dieser Regel hin; allein weder findet sich unter den daselbst 
allegirten Artikeln, noch sonst irgendwo eine Gesetzesvorschrift, 
aus welcher zu entnehmen wäre, daß der Kaufvertrag über 
Immobilien zu den erwähnten Ausnahmen gehöre. Vielmehr 
ergiebt sich aus den betreffenden Bestimmungen des Privatrechts 
nur so viel, daß der Käufer eines Jmmobils das Eigenthums-
recht an demselben nicht früher erwerben kann, als bis der 
darüber ausgefertigte Coutraet in die öffentlichen Gerichtsbücher 
eingetragen worden ist (Art. 809). Zur Erlangung des Eigen-
thums an dem gekauften Immobil für den Käufer bedarf es also 
allerdings eines schriftlichen Contracts, indem die solchenfalls 
erforderliche, vorher zu beschaffende gerichtliche Bestätigung 
ohne eine darüber aufgenommene Urkunde nicht erfolgen kann. 
Wenn nun der Art. 3014 verordnet, daß die Unterlassung 
der nothwendigen Corroboration das Rechtsgeschäft selbst nicht 
ungültig macht, sondern nur die Ausübung des Eigenthums-
rechts von Seiten des Erwerbers suspendirt und daß diesem 
bis zur Corroboration nur eine persönliche Klage gegen den 
Veräußerer zusteht, so folgt daraus weiter, daß auch der Man-
gel einer schriftlichen Urkunde über einen Jmmobilienverkanf, 
welche eben nur für die gerichtliche Bestätigung desselben und 
die Eigenthnmsübertragnng nothwendig ist, den Vertrag an 
und für sich keineswegs ungültig macht. Es findet sich das 
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ausdrücklich ausgesprochen in dem Art. 3030, woselbst es heißt, 
daß Rechtsgeschäfte, die der schriftlichen Form bedürfen, Weil 
sie gerichtlich bestätigt werden müssen, um gewisse Wirkungen 
hervorzubringen, auch ohne schriftliche Form als rechtsverbind-
lich anzusehen seien, sobald nur die Betheiligten über alle we-
sentlichen Bestandtheile — bei dem Kaufvertrage also über den 
Gegenstand und Preis (Art. 3059) — sich geeinigt haben, 
und daß keinem Theile gestattet sei einseitig zurückzutreten, viel-
mehr jeder wider den andern aus Erfüllung der Form klagen 
dürfe." 

„In Bezug auf eine solche Klage ist von Seiten des Be-
klagten auf die Schwierigkeit hingedeutet worden, die darin 
liegt, daß die eigenhändige Unterschrift, welche nach Art. 3036 
erforderlich ist, nicht wohl erzwungeu werden könne, weshalb 
denn auch die Behörden sich genöthigt gesehen hätten dahin 
zu entscheiden, daß ein Kaufvertrag über Immobilien erst durch 
Vollziehung der Unterschrift der Betheiligten unter der Urkunde 
zur Kraft und Klagbarkeit gelange, bis dahin aber für die 
Erfüllung derartiger Kaufgeschäfte nur durch ein Angeld eine 
Sicherheit gewonnen werden könne. In der That läßt sich 
nicht leugnen, daß eine derartige Klage auf Vollziehung eines 
schriftlichen Kaufvertrages je nach den Umständen mehr oder 
weniger Schwierigkeiten darbietet; allein eine solche Klage liegt 
hier garnicht vor, vielmehr ist einfach auf Bezahlung des ver-
abredeten Kaufschillings geklagt worden, bei dem Erbieten des 
Klägers, den Kaufvertrag schriftlich abzuschließen. Daß ein 
solcher aber wirklich abgeschlossen werde, dabei ist lediglich der 
Beklagte interessirt, während es sich gegenwärtig nur um die 
Frage handelt, ob der mündlich abgeschlossene Kaufvertrag über 
den in Rede stehenden Speicher als persect anzusehen sei. Diese 
Frage aber muß nach dem Gesagten entschieden bejaht werden." 

Im Gegensatze zu der vorstehenden Entscheidung hat das 
Erkenntniß zweiter Instanz vom 31. Januar 1869, 
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M 751, die Klage angebrachtermaßen abgewiesen, 
indem es von folgenden Erwägungen ausging: 

„Die Anmerkung zum Art. 3860 weist darauf hin, daß 
die allgemeine Regel, nach welcher der Kanscontract keiner be-
sonderen Form bedarf, verschiedene Ausnahmen erleidet, und 
es werden dabei namentlich auch die von der Notwendigkeit 
der schriftlichen Form der Rechtsgeschäfte handelnden Art. 3025 ff. 
angeführt. Es besagt aber der Art. 3030: (folgt der Wortlaut 
desselben) .... Da ein Kaufvertrag über ein Immobil nur 
zu denjenigen Verträgen gehört, die wegen der nothwendigen 
gerichtlichen Bestätigung oder Corroboration der schriftlichen 
Form bedürfen, so kann an der Rechtsverbindlichkeit eines der­
artigen nur mündlich geschlossenen Vertrages zwar nicht gezwei-
selt werden; wohl aber geht aus dem allegirten Artikel hervor, 
daß aus einem solchen mündlichen Vertrage zunächst 
nur auf Erfül lung der Form, d. h. auf Vol lziehung 
der schriftlichen Urkunde geklagt werden kann, die 
hierauf gerichtete Klage also der Klage auf Erfül lung des Ver-
träges selbst — mithin auch der Klage auf Zahlung des Kauf-
Preises, wie sie in casu angestellt worden — voranzugehen hat/« 

„Nicht alteritt wird diese Auffassung durch den von ju-
dicc a quo besonders betonten Art. 3014, nach welchem die 
Unterlassung der nothwendigen Corroboration das Rechtsgeschäft 
selbst nicht ungült ig macht, sondern nur die Ausübung des 
Eigenthumsrechts von Seiten des Erwerbers suspendirt, 
so daß diesem bis zur Corroboration nur eine persönl iche 
Klage gegen den Veräußerer, nicht aber eine dingliche gegen 
einen etwaigen dritten Besitzer des Jmmobils zusteht. Ein 
Widerspruch dieses Artikels mit dem Art. 3030 ist nach § XX 
der Einleitung zum Prov.-Recht nicht anzunehmen und liegt 
in der That nicht vor. Die allgemeine Bestimmung, daß dem 
Erwerber eines Jmmobils aus einem solchen Vertrage eine 
persönliche Klage zustehe, nöthigt nämlich nicht zu der Folge­
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rung, daß jeder Thetl sofort aus Erfüllung des Vertra-
ges klagen dürfe; vielmehr ergiebt sich aus dem Art. 3030 
unzweifelhaft, daß die Klage, so lange noch gar kein schriftlicher 
Contraet vorl iegt, zunächst auf Erfül lung der Form zu 
richten ist und kann daher, wenn allerdings nach Art. 3014 
eine Klage auf Erfüllung des Vertrages selbst gestattet ist, diese 
Klage nur aus den Fall bezogen werden, wo ein schriftlicher, 
jedoch noch nicht corroborirter Contract vorliegt, was schon 
deshalb anzunehmen ist, weil die von der Corroboration hau* 
delnden Art. 3002—3020 überall die der Corroboration noth-
wendig vorhergehende schriftliche Abfassung des Rechtsgeschäfts 
im Auge haben und das Vorhandensein eines schriftlichen Eon-
tractes voraussetzen, während die Art. 3025—3034 speciell da­
von handeln, welche rechtliche Folgen die Unterlassung der 
schri f t l ichen Form hat, mithin in diesen Art ikeln die münd-
liche Abschließnng von Verträgen vorausgesetzt wird. — Steht 
nun nach Obigem fest, daß die mündliche Abschl ießnng 
eines Kaufvertrages über ein Immobil zunächst 
nur zu einer Klage aus Vol lziehung der Form be-
rechtigt,  so kann die angestel l te Klage aus Zahlung 
des Kaufpreises zur Zeit  nicht als statthaft erachtet 
werden, ist vielmehr angebrachtermaßen abzuweisen." 

30. Wenn zwischen einer s. g. Punctation (Art. 3034 
des Prov.-Rechts Th. 3) und der Hauptvertrags­
urkunde Abweichungen stattfinden, so sind die in 
der letzteren vorfindlichen Zusätze, Hinweglassungen 
oder Abänderungen in so lange als beabsichtigte 

• Modifikationen der Punctation anzusehen, als nicht 
das Gegentheil von der dieses behauptenden Partei 
bewiesen wird. 

Die Riga-Mitauer-Eisenbahngesellschaft hatte im Jahre 
1867 von dem Peter W. dessen auf der projectirten Bahnlinie 
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belegenes Immobil für 550 Rbl. gekauft. In dem über den 
Kaufabschluß aufgezeichneten Vorcoutracte fand sich am Schlüsse 
noch die Bestimmung aufgenommen: 

„Sein unmittelbar außerhalb der Bahnlinie belegenes, 
„ihm verbliebenes Wohnhaus ist Verkäufer verpflichtet 
„bis auf die gesetzliche Entfernung zu verlegen," 

auf Grund deren die Direktion der Eisenbahngesellschaft bei 
der I. Section des Landvogteigerichts auf Erfüllung 
der darin von dem Peter W. übernommenen Verpflichtung 
klagte. Letzterer stützte seine Weigerung daraus, daß in dem 
später unter Beobachtung der gesetzlichen Förmlichkeiten voll-
zogenen Kaufcontracte die obige Bestimmung hinweggelassen 
worden und er Alles gethan habe, wozu er contractlich verpflich-
tet gewesen sei. 

In erster Instanz wurde darauf die Klage abgewic-
fen, aus folgenden Gründen: 

„Die von der klägerischen Direction behufs Documenti-
rung der in Rede stehenden Verbindlichkeit des Beklagten bei-
gebrachte Urkunde stellt sich — wie dies klägerischerseits auch 
zugegeben wird — ihrem Inhalte, wie ihrer Form nach als 
ein Vorcontract oder, wie die sonst übliche technische Be-
zeichnung lautet, als eine Punctation dar, d. h. als der 
schriftlich aufgesetzte Entwurf der über den abgeschlossenen Ver-
trag erst noch abzufassenden förmlichen Urkunde. Eine solche 
Punctation hat zufolge Art. 3034 d. Prov.-Rechts Th. 3, so-
fern sie alle wesentlichen und Nebenbestimmungen des Rechts-
geschästes schon in sich enthält und von den Betheiligten unter-
schrieben ist, dieselbe Kraft, wie der förmliche Contract. Da 
die gedachten beiden Voraussetzungen bei der vorliegenden Ur-
künde zutreffen und in derselben die Verpflichtung des Beklag-
ten, sein Haus bis auf die gesetzliche Entfernung von der Bahn-
linie zu verlegen, ausdrücklich ausgesprochen ist, so ist die Exi-
stenz und Klagbarkeit jener Verpflichtung, sofern man lediglich 
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die Interimsurkunde im Auge hat, unzweifelhaft. Nun 
hat aber Beklagter die förmlich vol lzogene Hauptvertrags-
urkunde exhibirt und unter Berufung darauf, daß in der letz-
teren der, seine fragliche Verbindlichkeit begründende Schluß-
fatz des Vorcontractes hinweggelassen sei, das gegenwärtige 
Fortbestehen der in der Klage geltend gemachten Verpflichtung 
geleugnet, so daß nunmehr die Frage entsteht, welcher der bei-
den Urkunden bei der zwischen ihrem Inhalte stattsindent en 
Abweichung der Vorzug zu geben sei. Für diese Frage findet 
sich eine directe Entscheidung in den Gesetzen nicht; es muß 
dieselbe daher den allgemeinen rechtlichen Grundsätzen enhumt* 
men werden." 

,.Im Allgemeinen ist diese Frage zu Gunsten der Haupt-
urkunde zu beantworten. Denn wenngleich die Punctation 
unter den oben angeführten Voraussetzungen sowohl als Beweis-
mittel dient, als auch das Fundament für eine Klage abzuge-
ben geeignet ist, so muß doch immer daran festgehalten werden, 
daß sie den Inhalt des Vertrages nur vorläufig feststellt, wo-
gegen die allendliche Fixiruug desselben der künftigen Errichtung 
der eigentlichen und förmlichen Vertragsurkunde vorbehalten 
bleibt.  Wenn daher letztere in ihrem Wort laute von 
dem Jnterimscontracte differirt, so wird man, gleich-
wie in dem Falle, wo die dem Abschlüsse eines Rechtsgeschäft 
tes zu Grunde liegenden mündlichen Verabredungen von dem 
Inhalte der über jenes ausgesetzten Urkunde abweichen, die 
Präsumtion dafür streitet, daß die Schrift den gesammteu In-
halt des Vertrages, soweit er zur Zeit ihrer Abfassung vorlag' 
vol lständig wiedergegeben hat*),  — unbedenkl ich den 
Hauptcontract als den Ausdruck des wirkl ichen und 

.  *) Sintenis, Civi lrecht, I I ,  § 96, Note 9. Holzschuher, Theo­
rie und Casuistik, 3. Aufl. III, S. 315. Seuffert, Pandecten, II, § 274, 
Anmerkung 2. 
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schl ießl ichen Wil lens der Kontrahenten anzusehen, 
dagegen den Jnterimscontract, soweit er mit jenem 
nicht übereinst immt, als durch beiderseit ige Wil lens-
erkläruug, welche in der Unterschrists-Vol lziehuug 
unter dem Hauptcoutracte sich geäußert hat, ausge-
hoben und abgeändert zu betrachten haben. Der Ein--
wand aber, daß eine Novation rechtlich nicht zu vermutheu ist 
(Art. 3586 1. e.), kann hiergegen um deswillen nicht erhoben 
werden, wei l  es sich indem gedachten Fal le nicht um die Um-
wandelung eines bereits allendlich abgeschlossenen Schuld-
Verhältnisses, sondern erst um die definit ive Begründung 
eines solchen handelt. — Auch macht es keinen Unterschied, 
ob die Verschiedenheit beider Urkunden in positiven, aber diver-
girenden Bestimmungen über denselben Punkt besteht oder da-
ritt, daß eine Bestimmung der einen in der anderen ganz fehlt, 
da in beiden Fällen die in der förmlichen Urkunde vorfindli-
chen Zusätze oder Hinweglassnngen immer als eine beabsich--
t igte und bewußte Abänderung der Punctat ion gel-
ten müssen, sofern nicht das Gegenthei l  erwiesen 
wird. Diesen Beweis hat aber, weil eben aus der Hin-
weglassung einer anfangs getroffenen Verabredung in der Haupt-
urkunde hervorgeht, daß dieselbe keinen Theil des definitiven 
Vertrages bi ldet, diejenige Partei zu führen, welche 
sich zur Begründung ihres Antrages aus das Fort-
bestehen jener Verabredung neben der Hauptver-
tragsurkunde beruft." 

In den Entscheidungsgründen wird dann weiter constatirt, 
daß klägerischerseits der bezügliche Beweis nicht erbracht wor-
den, also die Bestimmung der Punctation durch die des sörm-
liehen Contractes für aufgehoben zu erachten fei, und ausge-
sprochen, daß demgemäß die Abweisung der Klage habe eintre-
ten müssen. 

Die wider vorstehende Entscheidung von der klagenden 
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Direktion ergriffene Berufung hatte keinen Erfolg, sondern 
wurde das Erkenntniß erster Instanz durch Appellationsurtheil 
des Rigaschen Raths vom 3. December 1869, M 8626, in 
Allen: bestätigt. 

„Es liegt in der Natur der Sache — so dcdueiren die 
oberrichterlicheu Entscheidungsgründe —, daß es für ein Rechts-
geschäst auch nur einen Willensausdruck der Contraheuten 
geben kann. Etwaige vorbereitende Verabredungen der Parteien 
über das zu schließende Geschäft cessiren demnach durch den nach-
folgenden definitiven Contractabschlnß, d. h. sie verlieren ihre 
Bedeutung als gültigen Willensausdruck der Coutrahenten und 
ist es hierbei gleichgültig, ob die vorläufigen Festsetzungen münd­
liche oder schriftliche, vollständige oder unvollständige waren. An 
die Stelle der vorläufigen Willenserklärung tritt die definitive." 

„Sofern es also im vorliegenden Falle gewiß ist, daß 
der klägerischerseits exhibirte Vorcontract und der vom Beklag-
ten beigebrachte Kanscontract ein und dasselbe Rechtsgeschäft 
documentiren, kann es auch keiner Frage unterliegen, daß dem 
Vorcontract jede Bedeutung genommen ist. Unzweifelhaft ist, 
daß beide Dokumente sich auf ein Kauf-, resp. Verkaufsgeschäst 
beziehen, welches zwischen der Direktion der Niga<Mitauer-Ei-
senbahngesellschast und dem gegenwärtigen Beklagte!» über ein 
letzterem gehöriges Grundstück vereinbart worden ist. Tie klä-
gerische Direktion behauptet nun, daß der Vorcontract neben 
den Bestimmungen des Kaufgeschäfts in seinem Schlußsatze 
noch ein zweites Rechtsgeschäft enthalte, wonach der Beklagte 
sich der Direktion gegenüber zum Weitertransport seines Wohn-
Hauses verpflichtet habe. Letzteres Rechtsgeschäft bestände ge-
trennt für sich; wenn also die Contrahenten über das Kauf-
geschäst nachträglich einen zweiten förmlichen Contract auf-
genommen hätten, so sei dadurch der Schlußsatz des Vorcon-
tracts gar nicht tangirt worden, habe vielmehr seine Kraft nach 
wie vor behalten." 
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„Dieser Argumentation kann jedoch nicht beigestimmt wer-
den. Wenn einmal schon aus Form und Inhalt des Vorcon-
tracts sich die Konnexität des Kaufgeschäfts und der fraglichen 
Verpflichtung ergiebt, so wird diese Zusammengehörigkeit auch 
von der Direktion selbst zugestanden, wenn sie in ihrer Klage 
sagt: sie habe das Grundstück des Beklagten unter der 
Verpflichtung des letzteren acquirirt, den qu. Weitertrans-
Port zu besorgen, wofür er die Summe von 550 Rbl. erhal­
ten habe. Gegen die eine Leistung von 550 Rbl. seitens der 
Direktion hatte Beklagter als Gegenleistung mit der Ueber-
gäbe des Kausobjects zugleich die beregte Verpflichtung über-
nommen; letztere bildete also nicht ein selbstständiges Rechtge-
schäft für sich, sondern war nur eiu Accessorium des Kauseontracts." 

„Gehörte der Schlußsatz des Vorcoutracts aber als Ne-
benbestimmung zu dem Kaufgeschäfte, so hatten die Parteien 
bei dein definitiven Abschluß des Kauscontracts auch über die-
seu Schlußsatz ihren allendlichen Willen zu erklären. Wollten 
sie denselben in Kraft belassen, so lag es am nächsten, solcher 
Absicht in dem förmlichen schriftlichen Contracte Ausdruck zu 
geben. Wollten oder konnten sie letzteres aus irgend welchen 
Gründen nicht, so stand es ihnen frei ihren bezüglichen Willen 
auf irgend eine andere Weise an den Tag zu legen. In jedem 
Falle aber steht es fest, daß nicht die Bestimmungen des Vor-
contractes, sondern dasjenige, worüber die Parteien bei dem 
definitiven Abschlüsse sich geeinigt haben, als ihre gültige Wil-
lenserklärung anzusehen ist." 

„Ueber den Inhalt dieser definitiven Willenserklärung 
liegt dem Richter gegenwärtig nur der corroborirte Kauseontract 
vor: daß dieses Dokument den Willen der Parteien nicht voll-
ständig enthalte, sondern, daß neben den hierin enthaltenen 
Festsetzungen noch ein Mehreres — etwa mündlich — verein­
bart worden ist, — Solches ist aus dem vorliegenden Acten-
Material in keiner Weise zu entnehmen. Sonach kann zur 
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Grundlage der Entscheidung einzig der von: Beklagten exhi-
bitte Kaufcontract genommen werden; derselbe enthält aber 

keine Festsetzung des Inhalts, daß der Beklagte verpflichtet sei, 
sein Haus weiter zu transportiren." 

„Die uutergerichtliche Entscheidung, welche die aus diese 
angebliche Verpflichtung des Beklagten gegründete Klage abge-

wiesen hat, ist demnach durchaus gerechtfertigt." 

3J. Vindicatio» von Jnhaberpapieren gegenüber dem gut-
gläubigen Besitzer. Auslegung der Art. 3127 und 

3129 des Prov.-Rechts Th. 3. 
Kläger verlangte klageweise die Herausgabe eines ihm 

gestohlenen, auf den Inhaber lautenden Sparcassenscheines, 
welchen Beklagter in seinem Besitze hatte, während letzterer 
die Auslieferung desselben verweigerte, weil er ihn in gutem 
Glauben gekauft habe. Die I .  Sectio» des Landvogtei-
gerichts erkannte am 5. April 1869 sub M 68 in dieser Sache, 
wie folgt: 

„Zur Begründung einer Vindikation, wie sie im vorlie-
genden Falle angestellt worden ist, gehört im Allgemeinen (Art. 
916 und 917 1. c.) der Beweis, daß der Beklagte im Besitze 
der vindicirten Sache, resp. rechtlich als Besitzer zu betrachte« 
sei und daß der Kläger das Eigenthnm, bezw. nach den Grund-
sätzen der Pnblicianischen Klage den Usucapionsbesitz jener 
Sache wirklich erworben habe. Da aber nur streitige Thatsa-
chen Gegenstand der Beweisführung werden können, Beklagter 
indessen den Besitz des in Rede stehenden Sparcassenscheines 
ausdrücklich zugegeben und das Klagerecht des Klägers aus 
Herausgabe desselben wenigstens an sich nicht bestritten hat, 
so würde nach den für die Vindikation geltenden al lgemei-
«e« Grundsätzen den Kläger weiter keine Beweislast treffe«, 
sondern er nur zu erwarten haben, daß Beklagter ein gleiches 
oder besseres Recht anf den qu. Schein nachweise. Allein 
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wenngleich in der Doctrin") wie in der Praxis des gemeinen 
Rechts vielfach die Ansicht zur Geltung gebracht worden ist, 
daß die Vindicatio:: von Jnhaberpapieren — und ein solches 
ist nach der übereinstimmenden Angabe der Parteien der qu. 
Sparcassenschein — lediglich den allgemeinen Regeln über die 
Vindicatio:: beweglicher Sachen zu folgen habe, und wenngleich 
es den Anschein gewinnen könnte, als ob auch die Codification 
des baltischen Provinzialrechts in dem Art. 3127 diese An­
sicht adoptirt habe, so fehlt es doch anf der anderen Seite nicht 
an Rechtslehrern wie an Zeugnissen der Praxis, welche im 
Interesse des die Sicherheit des Geschäftsverkehrs bedingenden 
öffentl ichen Credits von den Anschauungen des römischen Rechts 
in diesem Punkte sich entfernt haben und den Grundsatz ver-
trete:: ,  daß die Vindicatio::  au porteur gestel l ter 
Schuldscheine nur gegen den unredl ichen Besitzer 
zuläßig, gegen denjenigen, welcher sie in gutem 
Glauben erworben, aber ausgeschlossen sei, — ein 
Grundsatz, der, weil er der modernen Rechtsentwickelung ent-
spricht, in zahlreichen Particnlargesetzen sanctionirt, in dem all-
gemeinen D. H.-G.-B. Art. 306 und 307 aber noch erweitert 
worden ist und, wie sich bei näherer Betrachtung ergiebt, auch 
in das Proviuzialrecht Eingang gefunden hat. Der 
Art 3127 cit., welcher besagt, der Eigentümer eines Jnhaber-
papieres habe alle Rechte des Eigentümers, worin also 
auch das Recht der Vindikation nach Art 876 und 896 1. c. 
mit inbegriffen wäre, kann nämlich nicht allein in Betracht 
gezogen, sondern muß uothweudig mit dem Art.  3129 1. c. 
in Verbindung gebracht werden, welcher unzweideutig 
bestimmt, daß, wenn während des Amortisationsverfahrens auf 

*) Vgl. statt Aller: Gerber, System des deutsch. Privatrechts, 
§ 161, Nota 12. 

**) z. B. Tböl, Handelsrecht, § 55. Brinkmann, Handelsrecht, 
§ 125 a, Note 19 u. a. 
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die gerichtliche Vorladung ein Inhaber des dem Eigenthümer 
abhanden gekommenen Jnhaberpapieres sich meldet, die Eigen« 
thnmsklage nur dann mit Erfolg gegen diesen angestellt wer-
den kann, wenn er die Urkunde im bösen Glauben, 

der ihm bewiesen werden muß, an sich gebracht hat, wäh-
rend der redl iche Inhaber zur Herausgabe nicht 
verbunden ist. Hiernach wird also das Vindicationsrecht 
des Eigentümers auf den malae fidei possessor beschränkt 
und erleidet somit die Bestimmung des Art. 3127 cit. durch 
die des Art. 3:120 eine Einschränkung (vgl. Art. XX der Ein­
leitung 1. c.). — Die Annahme aber, daß der Art. 3129 cit. 
einzig für den Fall eine Ausnahme von der Regel des Art. 
3127 cit .  statuire, wo der Eigentümer die Einleitung ei-

nes Amortisationsverfahrens veranlaßt habe, daß 
also anderen Falls die Vindicabilität der Jnhaberpapiere eine 

unbeschränkte sei, — erscheint umdeswillen nustatthast, weil 
es schlechterdings an jedem Grunde dafür fehlt, weßhalb der 
Eigenthümer eines Jnhaberpapieres, wenn er kein Amortifa-

tionsverfahren herbeiführt, das ja doch gerade zum Schutze 
seiner Interessen dienen soll, günstiger gestellt sein sollte, 
als in dem Falle, wo er aus ein solches anträgt. Man ge-
langt also zu dem Resultate, daß die Vorschrift des Art. 3127 
cit. mit der des Art. 3129 cit. ein zusammenhängendes, un-
zertrennliches Ganzes bildet und daß der Gesetzgeber wohl 
nur deshalb die oberwähnte Beschränkung der Vindicabilität 
der Jnhaberpapiere erst bei den von der Mortificatio» handeln­
den Artikeln erwähnt hat, weil dies der gewöhnlichste Fall ih-
rer practischeu Anwendung zu sein Pflegt." 

„Wenn nun nach dem Vorhergehenden für die Vindica-
tion eines Jnhaberpapieres es eine rechtliche Voraussetzung 
ist,  daß der Beklagte den Besitz desselben in bösem Glaubeu 
erlangt habe, so hat Kläger diese Voraussetzung nach dem für 
die Regulirung der Beweispflicht maßgebenden allgemeinem 
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Satze, daß jede Partei die zur Begründung ihres Antrages 
gehörigen Thatsachen in Erweis zu setzen verbunden ist, zu 
beweisen, da Beklagter die Existenz derselben geleugnet hat, — 
wie dies auch noch speciell in dem Art. 3129 cit. verordnet 
ist. Als Besitzer im bösen Glauben wird aber der Beklagte 
gemäß den Art. 3129, 680, 839 und 841 1. c. dann anzusehen 
sein, wenn er bei dem Erwerbe des streitigen Sparcassenschei-
nes entweder gewußt hat, daß sein Verkäufer denselben nnred-
licher Weise an sich gebracht, also zur Veräußerung desselben 
kein Recht hatte, oder wenn er Solches bei Anwendung gewöhn-
licher Vorsicht hätte wissen können, indem auch derjenige 
nicht als redlicher Besitzer gelten kann, der hinreichenden Grund 
hatte die Rechtmäßigkeit seines Besitzes in Zweifel zu ziehen, 
und der gute Glaube nur aus einem entschuldbaren Irr-
thum beruhen kann. — (Vergleiche das oben sab M 22 
mitgetheilte Erkenntniß vom 10. December 1868 M 269)". 

Vorstehendes Erkenntniß erlangte Rechtskraft. 

32. Was gehört zur Substantiirung des einredeweise ver-
folgten Anspruches auf Herabsetzung der in der Klage 
geforderten Leistung wegen angeblich mangelhafter Ge-
genleistung des Klägers? 

(Art. 3213, 3263 und 3266 des Prov.-Rechts Th. 3). 
Vom Kläger auf Bezahlung eines Restbetrages von 36 

Rbl. 25 Kop. für ihm von diesem laut in der Klage enthal-
tener Specification gelieferte Glaserarbeiten belangt, wendete 
Beklagter ein, die vom Kläger gelieferten Arbeiten seien durch-
aus schlecht gewesen und, da er mehrere untaugliche Scheiben 
durch neue und bessere habe ersetzen lassen müssen, so könne 
er sich zur Bezahlung des geforderten Restbetrages nicht ver-
stehen. Diese Einrede wurde in dem Erkenntniß der I. Sektion 
des Landvogteigerichts vom 11. Febr. 1869 M 14, als nicht 
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genügend substantiirt, verworfen und diese Entscheidung in 
zweiter Instanz am 18. Juni 1869 sub M4421 bestät igt.  

„Der von dem Beklagten bezogene Art. 3213 des pro­
vinziellen Privatrechts — heißt es in den Motiven des genann-
ten App.-Erk. -- besagt, daß sobald aus einem vollständig 
gegenseitigen Vertrage auf Erfüllung geklagt wird, der Kläger 
entweder gehörige Erfüllung anbieten oder beweisen muß, daß 
er seinerseits den Vertrag erfüllt habe, widrigenfalls ihm die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages entgegensteht. Hiernach 
würde Beklagter, die ihm obliegende Leistung zu verweigern 
allerdings befugt sein, wenn es sich überhaupt noch um Erfül­
lung des Vertrages abseiten des Klägers handeln würde. Die-
ser Fall liegt aber hier nicht vor. Die bedungenen Arbeiten 
sind unwidersprochenermaßen bereits geliefert und empfangen; 
Beklagter behauptet nur, daß er wegen befundener Mängel, 
die er selbst habe zurechtstellen lassen, die Restzahlung zu lei-
sten nicht verpflichtet sei. Hierin ist nicht sowohl die Einrede 
des nicht erfüllten Contracts, als das einredeweife gestellte 
Verlangen auf Herabsetzung des bedungenen Lohnes zu finden. 
Es kann nun zwar, wenn bei einem zweiseitigen Vertrage der 
eine Contrahent die ihm obliegende Leistung nur mangelhast 
erfül l t  hat, der andere Thei l  dieserhalb eine verhältnismäßige 
Minderung der ihm obliegenden Gegenleistung verlangen; 
dazu gehört aber, daß in der zu diesem Zweck ge-
brauchten Einrede nicht nur die behaupteten Män-
gel angeführt werden, sondern auch der Betrag der 
verlangten Minderung angegeben und das peti tum 
auf Herabsetzung der geklagten Forderung gestel l t  
werde. Alles dieses hat Beklagter gänzlich unterlassen, indem 
er seine Einrede weder durch nähere Angabe der Mängel be­
gründet, noch den Betrag der ihm angeblich durch die Zurecht-
stellung derselben erwachsenen Ausgaben angeführt, noch endlich 
überhaupt um Minderung des Preises, sondern nur um Be-

20 
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freiung von jever Zahlung an den Kläger gebeten hat. Bei 
solcher Lage der Sache konnte von der Anwendung des im 
Art. 3213 1. c. ausgesprochenen allgemeinen Satzes nicht die 
Rede sein, es mußte vielmehr die vom Beklagten erhobene 
Einrede als nicht gehörig substanti i r t  aus diesem 
P roceß zurückgewiesen werden und das um so mehr, als 
der vom Beklagten geführte Beweis garnicht darauf gerichtet 
gewesen ist, den Betrag der aus die Zurechtstellung von Man-
geht verwendeten Kosten darzuthun, es mithin, selbst wenn ein 
Suppliren des mangelhaften Einredevortrages statthast wäre, 
dem Richter an jedem Maßstabe sür die Feststellung einer 
Preisminderung gemangelt Hätte." 

33. Zur Anwendung des Art. 3244 des Prov.-Rechts Th. 3. 
Umfang der „ganz gewöhnlichen Vorsicht" beim Kauf 
von Waaren in einem Verkaussladen. 

Kläger verlangte Redhibition eines mit dem Beklagten 
in dessen Laden abgeschlossenen Kaufes über ein Stück Baschlik-
zeug und über einen Rest eben solchen Zeuges, weil dasselbe 
sich hinterher als voll von Fehlern und Löchern erwiesen hatte; 
wogegen Beklagter geltend machte, daß er diesen Mangel nicht 
zu vertreten habe, da derselbe den Gebrauch der Sache im 
Ganzen nicht hindere, auch dem Kläger bei gewöhnlicher 
Vorsicht nicht hätte verborgen bleiben können. Über diesen 
Einwand sprachen sich die Entscheidungsgründe des wettge-
richtlichen Bescheides vom 27. Februar 1868, 135, folgen­
dermaßen aus: 

„Es muß mit Rücksicht aus die Tendenz der dem Art. 
3244 cit. zu Grunde liegenden Bestimmungen des ädilicischen 
EdictS angenommen werden, daß nicht blos Mängel, welche 
den Gebrauch der Sache im Ganzen nicht hindern, sondern 
auch solche, welche ihren Werth nicht unerhebl ich ver-
mindern, den Käufer zur Klage berechtigen ...... Das 
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streitige Zeug hat in einem Reste und einem ganzen, nicht 
geöffneten Stücke bestanden. Hinsichtlich des ersteren läßt 
sich nun, daß die in demselben befindlichen Löcher sofort hätten 
in die Augen springen müssen, was der allegirte Artikel 
zur Ausschließung der Hastimgspflicht des Verkäufers hinstellt, 
ans dem Grunde nicht sagen, weil in diesem Falle die beiden 
Commis des Beklagten die Löcher gleichfalls hätten bemerken 
müssen, was nach ihrer eigenen Aussage nicht geschehen ist. 
Hinsichtlich des ganzen Stückes aber läßt sich Solches noch 
weniger behaupten, weil das Stück eben nicht geöffnet war, 
also nur die oberste Lage und das Ende des Zeuges geprüft 
werden konnten. Dem Kläger aber es als eine Vernachlässi-
gnng ganz gewöhnlicher Vorsicht — und nur von einer 
solchen spricht der angezogene Art. 3244 — vorzuwerfen, daß 
er das Stück sich nicht behufs einer genauen Prüfung hat 
öffnen lassen, erscheint im Hinblick auf das, was im Handel 
und Wandel so zu sagen gänge und gebe ist, unstatthaft, in-
dem ein derartiges Offnen, sorgfältiges Auseinanderschlagen 
nnd Untersuchen von Zeugen, die noch in der Originalverpackung 
sich befinden, im täglichen Verkehr nicht gewöhnlich ist, son-
dern der Käufer die gute Beschaffenheit der Waare, sofern die 
Mangelhaftigkeit derselben nicht schon bei Besicht der äußersten, 
resp. obersten Theile klar zu Tage liegt, im Vertrauen auf 
die Redlichkeit und Reellität des Kaufmannes, mit welchem er 
auf Treue und Glauben contrahirt, präsumirt und präsumi-
ren darf." 

34. Über den Beweis der culpa (Art. 3304 des Prov.-
Rechts Th. 3.) 

findet sich in den Motiven eines Beweisinterlocuts des Wett-
gerichts vom 16. Januar 1868, M 27, Folgendes: 

„Wo der Kläger auf ein Verschulden des Gegners ei-
nen neuen, nicht an sich schon durch das Schuldver-

20* 
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hältniß gegebenen Anspruch grüntet, da l iegt — nach 
tem allgemeinen Gruntsatze, taß jete Partei diejenigen That-
fachen zu beweisen hat, durch welche der von ihr in der Klage 
oter Einrete u. f. w. geltend gemachte Anspruch begründet 
wird, — allerdings ihm zunächst ob, solches Verschulden, als 
die Voraussetzung seines Anspruches, zu beweisen. Wenn da-
gegen der Gläubiger nur aus einer erwiesenermaßen entstände-
nen Obligation auf Erfüllung dieser oder, — was dem 
gleich steht (arg. Art. 3517 1. c.) — falls die Erfüllung un-
möglich ist,  auf die Bezahlung einer den gemeinen Werth 
des Schuldgegenstandes repräsentirenden Geldsumme klagt, so 
hat nach der in den Art. 3304 1. c. übergegangenen herrschen­
den Ansicht der gemeinrechtl ichen Theorie der belangte 
Schuldner den Beweis dafür zu erbringen, daß er in Folge 
eines Umstandes, für den er nicht zu hasten habe, also ohne 
seine Schuld außer Stande sei, seine Verbintlichkeit zu erfüllen." 

(Fortsetzung folgt.) 

Victor Zwingmann. 



Übersicht der in den bisher im zweiten Bande 
dieser Zeitschrist mitgethei l ten Präjudieien ange-
zogenen und bzw. besprochenen Art ikel des Prov.-
Rechts Thei l  3. 

Die besprochenen Artikel sind mit einem Stern und diejenigen, deren. 
Auslegung eingehend erörtert wurde, mit zwei Sternen bezeichnet.) 

Artikel des 
Prov.-Rechts Th. 3. 

Einleitung. 
V I I I *  
XVI 
XX 
XXI 

ssainilienrecht. 
Art. 8 Pkt. 4* 
„ 9 
* 11 
„ 12.13 
„ 48-51 
„ 57 
„ 60—62.63* 
„ 82. 88 
» 89 
„ 90 
„ 91* 
„ 12-1. 128 
„ 12(5** 
„ 152* 153 \ 
„ 158**. 159.169j 
„ 356** 

Sachenrecht. 
Art. 532 
„ 574—76. 584 
„ 625. 626. 637 | 
„ 641*. 645. 648[ 
» 665 

M der 
Präjudieien. 

M 14. 
. 21. 
„ 18.21.29.31. 
„ 2.16. 21. 

M 11. 
« 16. 
» U. 
.. 15. 
.. 17. 
„ 15. 
„ 17. 
„ 15. 
» 11. 
.. 15. 
» 11. 15. 
.. 16. 
„ 17. 

,, 16. 

„ <8. 

„ 6. 
„ 17. 

„ 19. 

Artikel des 
Prov. - Rechts Th. 3. 

Art. 680* 
„ 803. 804* 
„ 839. 841 
„ 840. 841*. 863 
„ 878. 896. 897 
„ 916. 917 
„ 921. 923. 
„ 947. 1012 
„ 1324 

1325* 
„ 1327* 
„ 1327*. 1328 
„ 1333* 

1370 
,, 1407** 
„ 1419** 
„ 1474* 
„ 1585.1586 \ 
„ 1603. 1604* J 
„ 1612 

„ 1620. 1653* 

Erbrecht. 
Art. 1730*. 1897* 
„ 2384 

Obligationenrecht. 
Art. 2916. 2938 
„ 3014*. 3030** | 

M der 
Präjudieien. 

M 22. 32. 
.. 19. 
.. 31. 
.. 22. 
„ 31. 
„ 31. 
„ 22. 
» 1. 
„ 10. 
„ 1. 
.. 10. 
» 20. 

10. 
.. 22. 

» 4. 
„ 21. 

» 22. 

» 23. 

„ 5.24-26 
» 28. 

» 14. 
» 2. 

„ 18. 
„ 29. 



Artikel des M der Artikel des M der 
Prov.-Rechts Th. 3. Präjudieien. Prov.-Rechts Th. 3. Präjudieien 

Art. 3034 ** M 30. Art. 3405 * M 6. 
„ 3109** 18. » 3439. 3441* „ 2. 
„ 3113 15. » 3472 „ 22. 
„ 3124** » 9. „ 3486 9. 
n 3127 ? ## CO „ 3586 fi 30. 
„ 3129 ) » 

CO 

3729 „ 15. 
„ 3292 2. „ 3851* „ 3. 
„ 3213* 

CO CN 

„ 3858* 13. 
„ 3243. 3244*) „ 3859 „ 13. 29. 
,, 3257. 3260 > „ 9. 33. „ 3860 nebst An­
,, 3261 1 merkung * „ 29. 
„ 3263. 3266 32. „ 3863. 3865* „ 13. 
„ 3266 2. „ 3883 „ 19. 
» 3304 # 34. „ 3965 nebst An­
„ 3371* ii 6. merkung ** ,, 28. 

3381—83 i) 17. 

Ein ausführliches systematisches Sachregister Wird erschei-
nen, sobald die begonnene Sammlung der Präjudieien einen 

größeren Umfang erreicht hat. 

Berichtigungen. 

Seite 258, Zeile 10 von oben muß es heißen: Capitaleinlage statt: 
Kapitalanlage. 

„ 260, Zeile 17 von oben muß nach: zu demselben eingeschaltet wer« 
den- nicht. 

„ 264, Zeile 13 von unten muß es heißen: waltet statt: walte. 
„ 270, Zeile 17 von oben muß es heißen: vorbereitetes statt: ver-

breitete?. 
„ 287, Zeile 1 und 4 von oben sind die Worte private und priva­

ten zu streichen. 
„ 287, Zeile 12 von oben: Weinlagers statt: Weinkellers. 

„ 290, Zeile 13 von oben: Exhibentin statt: Exhibentia. 



Leipzig 1869. Duncker & Humblot. 

Encijctopädie der UechtsVissenschaft 
in systematischer und alphabetischer Bearbeitung 

herausgegeben 

unter Mitwirkung von Ergibt (Bonn), Ihrens (Leipzig), Lecker '(Greifsivnld), 
iZeiirend (Berlin), Lrockhans (Jena), Jßntititrr (Lemberg), Lruns (Berlin), iZulmc-
rmq (Dorpat), Lnrckhard (Jena), Eck (Berlin), Mndrmann (Jena), Franklin 
(Greifswald), Geyer (Innsbruck), Glaser (Wien), Gierke (Berlin), Gneist (Berlin), 
Heilye (Leipzig), Hinschins (Kiel), Hnbler (Berlin), Iohn (Göttingen), Lewis 
(Berlin), Merkel (Prag), Meier (Halle), Ubier (Brüssel), Schwarze (Dresden), 

Spranger (Leipzig), Teichmann (Berlin), Wahlbrrg (Wien), Wieding (Kiel) 
von 

Dr. Franz von Holtendorfs, 
Pros, der Rechte iit Berlin. 

Das Princip der Arbeitstheilnng, welches in immer umfassenderer Weise 
alle Lebens- und Wissensgebiete durchdringt, ist auch der Rechtswissenschaft und 
der Art ihrer Pflege nicht fremd geblieben. Aus dem weiten Umfang derselben 
werden immer mehr selbständige Disciplinen ausgeschieden, deren ausschließlicher 
Bearbeitung Einzelne ihre Kräfte und ihr Leben weihen. Die Wirkungen sind 
hier wie überall dieselben. Auf der einen Seite ist diese Specialisirung ein 
Ergebniß des Fortschritts und zugleich der wichtigste Hebel desselben; es gilt 
das Wort des Dichters: „Wer etwas Tüchtiges will leisten, der sammle still 
und nnerschlafft im kleinsten Punkt die höchste geist'ge Kraft." Aber wenn so das 
Ganze vorzugsweise durch das eingehendste Studium des THeiles gefördert wird, 
so droht andererseits eine naheliegende Gefahr ihm wieder Nachtheil. Sollen 
die einzelnen Disciplinen einer großen Wissenschaft nicht ihres Zusammenhangs 
unter einander, also auch ihrer Einheit verlustig gehen, oder einer geistlosen 
Anhäufung von Einzelheiten anheimfallen, so müssen die Vertreter derselben 
wenigstens die Grundideen des Ganzen in allen seinen Theilen kennen und 
ihrer Stellung und Bestimmung als Glieder eines Organismus sich bewußt 
bleiben. Die Beherrschung einer Wissenschaft in ihrem ganzen Umfang und in 
allem ihren Detail übersteigt aber das Vermögen des Einzelnen, und es bedarf 
der zusammenfassenden Darstellung durch planmäßiges Zusammenwirken Mehrerer. 

Diesen Zweck für die Kenntnis? des gestimmten Rechtsgebietes verfolgt die 
„Encyclopädie der Rechtswissenschaft". Sie befriedigt damit ein Bedürfuiß 
der Wissenschaft selbst. Sie befriedigt nicht weniger ein Bedürfniß des Praktikers, 
welchen sie in übersichtlicher Kürze mit den neuesten Errungenschaften der Theorie 
seines Berufs bekannt macht und davor bewahren soll, daß er in einem her­
gebrachten Formalismus verknöchere. Sie befriedigt endlich ein Bedürfniß jedes 
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Ein ausführliches systematisches Sachregister wird erschei-
neu, sobald die begonnene Sammlung der Präjudieien einen 
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Berichtigungen. 

Seite 258, Zeile 10 von oben muß es heißen: Kapitaleinlage statt: 
Capitalanlage. 

„ 260, Zeile 17 von oben muß nach: zu demselben eingeschaltet wer-
den: nicht. 

„ 264, Zeile 13 von unten muß es heißen: waltet statt: walte. 
„ 276, Zeile 17 von oben muß es heißen: vorbereitetes statt: ver­

breitetes. 

„ 287, Zeile 1 und 4 von oben sind die Worte private und priva-
ten zu streichen. 

„ 287, Zeile 12 von oben: Weinlagers statt: Weinkellers. 

„ 290, Zeile 13 von oben: Exhibentin statt: Exhibentia. 
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Leipzig 1869. Duncker & Humblot. 

Cnc^ctopädie der Uechtswissenschafl 
in systematischer und alphabetischer Bearbeitung 

hcrausgeqeben 

unter Mitwirkung von Äegidi (Bonn), ÄhreilS (Leipzig), Lecker.'(Greifswald), 
Lehrend (Berlin), Srockhans (Jena), Lrnnner (Lemberg), Bruns (Berlin), jßttlmc-
rincq (Dorpat), Bnrckhard (Jena), Eck (Berlin), ,'Endemann (Jena), Jrvttithlm 
(Greifswald), Geyer (Innsbruck), Glaser (Wien), GierKe (Berlin), Gneist (Berlin), 
Heinze (Leipzig), Hiuschins (Kiel), Hübler (Berlin), John (Göttingen), Lewis 
(Berlin), Merkel (Prag), Meier (Halle), Nivier (Brüssel), Schwarze (Dresden), 

Spranger (Leipzig), Teichmann (Berlin), Vahlberg (Wien), Wieding (Kiel) 
von 

Dr. Franz von Holtendorfs, 
Prof. der Rciiitc in Berlin. 

Das Princip der Arbeitstheilung, welches in immer umfassenderer Weife 
alle Lebens- und Wissensgebiete durchdringt, ist auch der Rechtswissenschaft und 
der Art ihrer Pflege nicht fremd geblieben. Aus dem weiten Umfang derselben 
werden immer mehr selbständige Disciplinen ausgeschieden, deren ausschließlicher 
Bearbeitung Einzelne ihre Kräfte und ihr Leben weihen. Die Wirkungen sind 
hier wie überall dieselben. Auf der einen Seite ist diese Specialisirung ein 
Ergebniß des Fortschritts und zugleich der wichtigste Hebel desselben; es gilt 
das Wort des Dichters: „Wer etwas Tüchtiges will leisten, der sammle still 
und uuerschlasst im kleinsten Punkt die höchste geist'ge Kruft." Aber wenn fo das 
Ganze vorzugsweise durch das eingehendste Studium des Theiles gefördert wird, 
fo droht andererseits eine naheliegende Gefahr ihm wieder Nachtheil. Sollen 
die einzelnen Disciplinen einer großen Wissenschaft nicht ihres Zusammenhangs 
unter einander, also auch ihrer Einheit verlustig gehen, oder einer geistlosen 
Anhäufung von Einzelheiten anheimfallen, so müssen die Vertreter derselben 
wenigstens die Grundideen des Ganzen in allen seinen Theilen kennen und 
ihrer Stellung und Bestimmung als Glieder eines Organismus sich bewußt 
bleiben. Die Beherrschung einer Wissenschast in ihrem ganzen Umfang und in 
allem ihren Detail übersteigt aber das Vermögen des Einzelnen, und es bedarf 
der zusammenfassenden Darstellung durch planmäßiges Zusammenwirken Mehrerer. 

Diesen Zweck für die Kenntniß des gesammtcn Rechtsgebietes verfolgt die 
„Encyclopädie der Rechtswissenschaft". Sie befriedigt damit ein Bedürfniß 
der Wissenschaft selbst. Sie befriedigt nicht weniger ein Bedürfniß des Praktikers, 
welchen sie in übersichtlicher Kürze mit den neuesten Errungenschaften der Theorie 
seines Berufs bekannt macht und davor bewahren soll, daß er in einem her-
gebrachten Formalismus verknöchere. Sie befriedigt endlich ein Bedürfniß jedes 



Gebildeten. Es gibt kaum eine Seite des menschlichen Zusammenlebens, welche 
der Einwirkung des Rechtes nicht unterworfen wäre; fast alle unsere Beziehungen 
zu anderen Menschen tragen wenigstens theilweise einen rechtlichen Charakter 
an sich, und es braucht nicht erst darauf hingewiesen zu werden, wie wichtig 
die Erkenntniß desselben sei. Mit dem zunehmenden Verlangen der Theilnahme 
an der Leitung seiner öffentlichen Geschicke wächst das Begehren des Volks nach 
politischer Aufklärung, nach der Erkenntniß des staatlichen Organismus, seiner 
Bestimmung und Aufgabe. 

Eine Anzahl hervorragender Vertreter der einzelnen Rechtsdisciplinen hat 
sich vereinigt, um alle diese Ziele in der möglichsten Vollkommenheit zu er-
reichen. Indem jeder Theil des Werkes von einem anerkannten Fachmann be-
arbeitet ist, wird die Bürgschaft geboten, daß das ganze Werk auch in allen 
seinen Einzelheiten auf den gründlichsten' Studien beruht und unsere Wissen-
schaft überall in ihrem vorgeschrittensten Entwickelungsstadium zur Darstellung 
bringt; da ein bedeutender Rechtslehrer und Publicist,  Herr Prof. v. Holtzen-
dorff, welcher früher selbst die Encyclopädie der Rechtswissenschaft an der Ber-
liner Hochschule vortrug, die oberste Leitung und Redaktion übernommen hat, . 
blickt die Verlagsbuchhandlung mit Vertrauen auf den Erfolg des Unternehmens. 

Der bei der Ausführung eingehaltene Plan ist neu; er hat den äußern 
Vorzug einer großen, weil vielfache Wiederholungen vermeidenden Raumerfparniß, 
den innern einer sonst nicht in gleicher Weise erreichbaren Brauchbarkeit, sofern 
durch ihn klare Übersichtlichkeit mit erschöpfender Vollständigkeit verbunden wird. 

Darnach zerfällt das Werk in zwei Theile. Der erste, systematische Theil 
entwirft in großen Umrissen die Grundzüge eines jeden Zweiges der Rechts-
Wissenschaft; er enthält: 

I. Recht und Rechtswissenschaft im Allgemeinen. Rechtsphilosophische Einleitung 
von Prof. I)r. Ahrens. w 

n. Die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Rechtsentwickelung und die Rechts-
quellen. 
1. Geschichte und Quellen des römischen Rechts, von Prof. Dr. Bruns. 
2. Geschichte und Quellen des kanonischen Rechts, von Prof. Dr. Hinschius. 
3. Geschichte und Quellen des deutschen Rechts, von Prof. Dr. Brunner. 
4. Ueberblick über die Geschichte der französischen, normannischen und englischen 

Rechtsquellen, von Prof. Dr. Brunner. 
5. Die neueren Privatrechts - Codificationen, von Privatdoc. Dr. Behrend. 

in. Das Privatrecht. 
1. Das heutige römische Recht, von Prof. Dr. Bruns. 
2. Das deutsche Privatrecht, von Privatdoc. Dr. Behrend. 
3. Das Handels-, See- und Wechselrecht, von Prof. Dr. Endemansn. 

IV. Das öffentliche Recht. 
1. Das Kirchenrecht, von Prof. Dr. Hinschius. 
2. Das Strafrecht, von Prof. Dr. Geyer. 
3. Der Prozeß, von Prof. Dr. John. 
4. Das deutsche Verfassungsrecht, von Prof. Dr. v. Holtendorfs. 
5. Das Verwaltungsrecht, von Prof. Dr. Meier. 
6. Das europäische Völkerrecht, von Prof. Dr. v. Holtzendorff. 

Der zweite, lexikographische Theil befaßt sich alsdann, unter Voraus-
setzung dieser Grundlagen in den einzelnen, alphabetisch geordneten Artikeln 
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mit allen Specialitäten. Jeder Artikel enthält "zunächst die Begriffsbestimmung 
der juristischen Terminologie des Wortes, darauf die Angabe der hauptsächlichsten 
Anwendungen eines Rechtssatzes oder' Rechtsbegriffs in der Wissenschaft, die 
Bezeichnung der vorhandenen wichtigsten Controversen und ihrer literarischen 
Vertreter und schließlich die wichtigsten monographischen Hilfsmittel und die 
sedes materiae in dem positiven Recht. 

Der Umfang des ganzen Werkes ist auf 125 Bogen berechnet und der 
Subscriptious-Preis bei eleganter Ausstattung im Interesse einer größern Ver-
breitung auf 10 Thlr. festgesetzt. Nach Vollendung des ganzen Werkes behält 
sich die Verlagsbuchhandlung das Recht der Erhöhung dieses Preises vor. 

Der erste Thei l  (52 Bogen stark) l iegt in einem Bande zu dem Preise 
von 4 Thlrn. vollendet vor und kann durch jede Buchhandlung bezogen werden; 
Band II. und III. (den zweiten Theil bildend) erscheinen zu Ostern und Mi-
chaelis 1870. Außerdem ist, etwaigen Wünschen einer erleichterten Anschaffung 
zu begegnen, eine Ausgabe in Lieferungen ä 5 Bogen (zum Preise von 
12 Sgr.) eingerichtet worden, deren monatlich 2 zur Versendung gelangen sollen. 

Unsere Literatur hat kein Buch aufzuweisen, welches wie dieses zugleich 
den Dienst einer die ganze Rechtswissenschaft {umfassenden systematischen Dar­
stellung und eines zuverlässigen, in alle Einzelheiten eingehenden Nachschlage-
werkes erfüllte. Sei es einer allseitigen günstigen Aufnahme empfohlen! 

Leipzig, im Oktober 1869. 

ömtdier & fjumblot. 

r Bei 

bestelle ich hiermit 

Eucqclopiidie der Kechtsunlsenschast. Band I. Preis 4 Thlr. ; 

Dasselbe. Sief. 1 unb Folge ä 12 Sgr. . 

Name: Ort-

Leipzig Bär & H-rinann. 


